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WUPPERTAL 2023 — ECKDATEN IM UBERBLICK

Finanzen

31.12.2023

31.12.2022

Bilanzsumme

4.165.905.441 €

4.104.356.032 €

Eigenkapital

364.873.425 €

268.836.111 €

Jahresergebnis

+94.468.544 €

+66.037.055 €

Ordentliche Ertrage

1.789.734.559 €

1.652.702.207 €

Ordentliche Aufwendungen

1.708.153.326 €

1.603.296.983 €

Investitionstatigkeit

109.864.264 €

76.576.760 €

Wohnen und Leben

Stand 31.12.2023

Stand 31.12.2022

Einwohnerinnen und Einwohner 366.051 365.958
Wohnungen 200.281 199.900
Zugelassene Kraftfahrzeuge 211.112 208.418
Arbeitslosenquote 9,1% 9,1%
Zahl der gemeldeten Arbeitslosen 16.878 16.925

Abbildung 2: Wuppertal
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Vorwort

Das Jahr 2023 schlief8t noch einmal mit einem sehr positiven Ergebnis ab. Bei einem
Haushaltsvolumen von rd. 1,8 Mrd. € und einer Bilanzsumme von 4,2 Mrd. € endet das Jahr mit
einem rechnungsmaRigen Uberschuss von 94,5 Mio. €. Das stadtische Eigenkapital wichst hierdurch
auf rund 364,9 Mio. €.

Damit bildet das Ergebnis eine wesentliche Grundlage und Reserven fiir die kommenden Jahre, die
angesichts des bereits in der Haushaltsplanung 2024/2025 und der Mittelfristplanung
festzustellenden Druckes auf die stadtischen Finanzen dringend benétigt werden, um
haushaltsrechtliche Restriktionen und Konsequenzen zu vermeiden. Allerdings haben die
Entwicklungen im Verlauf des Jahres 2024 und auch die Eckdaten fir die Jahre 2025 ff. gezeigt, dass
die Ausgleichsriicklage und die allgemeine Riicklage schneller verbraucht sein werden, als zum
Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch angenommen.

Zudem darf das gute Ergebnis nicht darlber hinwegtduschen, dass es groRtenteils eben nicht von
strukturellen Verbesserungen getragen wird, sondern vielmehr Sonder- oder auch Nachholeffekten
zu verdanken ist.

Von den 94,5 Mio. € gehen alleine 34,6 Mio. € in den Sondertopf fiir Finanzfolgen der Corona-Krise
und flr wirtschaftliche Auswirkungen des Ukrainekrieges. Dabei handelt es sich nicht um echte
Ertrage, sondern vom Gesetzgeber vorgeschriebene Lastenverschiebungen in die Zukunft. Die so
weiter aufgestockte Bilanzierungshilfe belduft sich zum 31.12.2023 auf insgesamt rd. 99,2 Mio. €.
Dieser Betrag muss nach den Vorgaben des Landes ab dem Jahr 2026 (iber 50 Jahre erfolgswirksam
abgeschrieben werden; alternativ steht den Kommunen im Jahr 2025 fiir die Aufstellung der
Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszulibende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise
erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Im Umfang von rund 23,8 Mio. € werden Haushaltsermachtigungen aus 2023 in das Jahr 2024
Ubertragen. Dabei geht es um Ausgaben, die aus unterschiedlichen Griinden im alten Jahr noch nicht
geleistet werden konnten, die aber noch nachzuholen sind und das Ergebnis 2024 zusatzlich

belasten.

Besonders profitiert hat der Haushalt von der Entwicklung der Gewerbesteuer, die mit fast 300 Mio.
€ im letzten Jahr dank der Nachholung aus Vorjahren ein Allzeithoch hatte.

Das positive Ergebnis trug auch dazu bei, dass die stadtischen Liquiditatskredite weiter
zuriickgefahren werden konnten. Betrugen diese 2022 noch 892,9 Mio. €, so reduzierten sie sich
Ende 2023 auf noch 839 Mio. €. Zu beflirchten ist allerdings, dass angesichts der aktuellen Planung
der Abwartstrend bei den Liquiditatskrediten gestoppt ist und deren Bestand in den kommenden
Jahren tendenziell wieder anwachsen wird.

Insgesamt haben sich die Risiken in der finanziellen Planung der Stadt und die daraus folgenden
Konsequenzen deutlich verscharft. Die angekiindigte Altschuldenlésung und die erhoffte Beteiligung
des Bundes sowie eine echte und stetige Verbesserung fiir die kommunalen Finanzen sind dringend
geboten.
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Trotz aller Schwierigkeiten sollte jedoch nicht Gibersehen werden, was unsere Stadt im Jahr 2023
vorangebracht hat. So wurde beispielsweise mit dem Nachbarschaftspark am BOB Campus ein
urbaner Treffpunkt direkt an der Nordbahntrasse geschaffen, der seinesgleichen sucht. Ein
renommiertes Architektenbiiro hat den Wettbewerb zum Bau des Pina Bausch Zentrums als
weltweites Aushangeschild unserer Stadt gewonnen und die Vorbereitungen fiir eine
Bundesgartenschau im Jahr 2031, als Stadtentwicklungsmotor flir ganz Wuppertal, nehmen Fahrt
auf.

Ziel der Stadt muss es angesichts der heraufziehenden dunklen Wolken fiir die Jahre 2025 ff. sein, die
Handlungsfahigkeit trotz der unumganglichen Haushaltssicherung zu bewahren.

n
L’

Abbildung 3: Oberbiirgermeister Dr. Uwe Abbildung 4: Stadtkdmmerer Thorsten Bunte
Schneidewind

Wuppertal, den 31.10.2024

Prof. Dr. Uwe Schneidewind Thorsten Bunte

Oberbiirgermeister Stadtkdammerer und Beigeordneter
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Aufstellungs- und Bestatigungsvermerk gemaf § 95 Abs. 5 GO NRW

Jahresabschluss der Stadt Wuppertal zum 31.12.2023

Aufgestellt

Wuppertal, den 31.10.2024

Thorsten Bunte

Stadtkdmmerer und Beigeordneter

Bestatigt

Wuppertal, den 31.10.2024

Prof. Dr. Uwe Schneidewind

Oberbiirgermeister
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1. Jahresabschluss 2023
1.1. Ergebnisrechnung (gemiR § 39 KomHVO NRW) !
Ergebnis Haushaltsansatz davon Ergebnis Vergleich 2023 Ermachtigungs-
2022 2023 Ermachtigungs- 2023 Ansatz/Ergebnis libertragungen
2 X libertragungen nach
Nr. Bezeichnung
aus 2024
20223
€ € € € € €

o1 Steuern und 3hnliche Abgaben 566.696.288 578.442.000 0 631.518.737 53.076.737 0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 525.534.364 544.804.296 0 579.092.439 34.288.143 0
03 Sonstige Transferertrage 12.867.269 12.134.050 0 12.224.123 90.073 0
04 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 114.502.528 109.612.736 0 120.507.161 10.894.425 0
05  + Privatrechtliche Entgelte 34.060.019 35.058.900 0 36.523.911 1.465.011 0
06  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 323.971.968 298.433.200 0 322.057.025 23.623.825 0
07  + Sonstige ordentliche Ertrage 70.219.171 49.699.496 0 86.698.714 36.999.218 0
08  + Aktivierte Eigenleistungen 4.850.599 538.000 0 1.112.449 574.449 0
09 Bestandsveranderungen 0 0 0 0 0 0
10 Ordentliche Ertrige 1.652.702.207 1.628.722.679 0 1.789.734.559 161.011.881 0
11 -  Personalaufwendungen -303.960.659 -337.972.202 0 -337.691.730 280.472 -1.549.101
12 - Versorgungsaufwendungen -52.663.247 -48.907.800 0 -47.520.895 1.386.905 0
13 Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen -208.282.180 -219.209.782 0 -230.492.736 -11.282.954 -14.074.527
14 Bilanzielle Abschreibungen -44.491.893 -31.617.511 0 -47.357.103 -15.739.592 0
15 - Transferaufwendungen -656.137.328 -663.398.577 0 -689.044.559 -25.645.982 -7.217.270
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen -337.761.675 -351.156.130 0 -356.046.303 -4.890.173 -911.428
17 Ordentliche Aufwendungen -1.603.296.983 -1.652.262.002 0 -1.708.153.326 -55.891.324 -23.752.326
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 49.405.224 -23.539.324 0 81.581.233 105.120.557 -23.752.326

1 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kénnen die rechnerischen Ergebnisse leicht abweichen.

2 Die Stadt Wuppertal weist keinen globalen Minderaufwand aus, sodass auf die Zeilen Nr. 27-28 gemaR Muster fir die Ergebnisrechnung verzichtet wird.

3 Die Stadt Wuppertal nutzt das Instrument der Ermachtigungsiibertragungen erstmalig im Jahr 2023.
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Ergebnis Haushaltsansatz davon Ergebnis Vergleich 2023 Ermachtigungs-
2022 2023 Ermachtigungs- 2023 Ansatz/Ergebnis libertragungen

NI Bezeichnung libertragungen nach

aus 2024

20223
€ € € € € €
19  + Finanzertrige 9.988.177 10.859.700 0 15.820.034 4.960.334 0
20 o Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -25.442.622 -44.379.075 0 -37.519.821 6.859.254 0
21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -15.454.444 -33.519.375 0 -21.699.787 11.819.588 0
y _ Ergebnis aus Ifd. Verwaltungstatigkeit (= Zeilen 18 und 33.950.780 -57.058.699 0 59.881.446 116.940.145 -23.752.326
21)
23 . AuBerordentliche Ertrage 35.488.605 62.815.320 0 34.587.098 -28.228.222 0
24 " AuRerordentliche Aufwendungen -3.402.330 0 0 0 0 0
25 AuBerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 32.086.275 62.815.320 0 34.587.098 -28.228.222 0
26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 66.037.055 5.756.621 0 94.468.544 88.711.923 -23.752.326
Nachrichtlich: Verrechnung von Ertragen und Aufwendungen mit der allgemeinen Riicklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

29 "+ Verrechnete Ertrage bei Vermogensgegenstanden 362.492 - - 1.386.727 - -
30 o+ Verrechnete Ertrage bei Finanzanlagen 213.939 - - 3.141.494 - -
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermdgensgegenstanden -789.060 - - -1.815.141 - -
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -1.304.452 - - -245.493 - -
33 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 26 bis 29) -1.517.081 - - 2.467.587 - -

Tabelle 1: Ergebnisrechnung
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1.2. Finanzrechnung (gemiR § 40 KomHVO NRW) 4

Ergebnis Haushaltsansatz davon Ergebnis Vergleich 2023 Ermachtigungs-
2022 2023 Ermachtigungs- 2023 Ansatz/Ergebnis libertragungen

NI Bezeichnung libertragungen nach

aus 2024

20225
€ € € € € €

01 Steuern und dhnliche Abgaben 545.124.752 578.442.000 0 641.624.526 63.182.526 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 496.193.933 527.829.341 0 550.084.866 22.255.525 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 12.449.991 12.134.050 0 12.073.532 -60.518 0
04 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110.586.517 108.191.741 0 115.960.200 7.768.459 0
05 + Privatrechtliche Entgelte 35.242.755 35.058.900 0 37.609.920 2.551.020 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 304.218.017 298.433.200 0 312.667.361 14.234.161 0
07 + Sonstige Einzahlungen 38.306.567 36.445.390 0 34.278.578 -2.166.812 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9.976.135 10.859.700 0 15.667.896 4.808.196 0
09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit 1.552.098.668 1.607.394.322 0 1.719.966.879 112.572.557 0
10 - Personalauszahlungen -266.728.591 -308.387.202 0 -300.445.192 7.942.010 -1.549.101
11 - Versorgungsauszahlungen -42.693.441 -43.407.800 0 -45.142.548 -1.734.748 0
12 - Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen -188.350.163 -213.788.733 0 -221.606.278 -7.817.545 -9.846.273
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -24.653.608 -44.379.075 0 -36.164.453 8.214.622 0
14 - Transferauszahlungen -653.086.286 -663.398.577 0 -673.729.013 -10.330.436 -7.217.270
15 - Sonstige Auszahlungen -300.057.678 -349.543.330 0 -347.681.396 1.861.934 -911.428
16 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -1.475.569.767 -1.622.904.717 0 -1.624.768.880 -1.864.163 -19.524.072
17 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit (= Zeilen 9 und 16) 76.528.900 -15.510.395 0 95.197.999 110.708.394 -19.524.072
18 + Zuwendungen fir Investitionsmalnahmen 30.659.156 56.630.365 0 46.756.718 -9.873.647 0
19 + VerduRRerung von Sachanlagen 457.290 4.000.000 0 370.624 -3.629.376 0
20 + VerduRerung von Finanzanlagen 0 7.000.000 0 10.836.619 3.836.619 0
21 + Beitrdge und dhnliche Entgelte 467.342 550.000 0 333.745 -216.255 0

4 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kénnen die rechnerischen Ergebnisse leicht abweichen.
5 Die Stadt Wuppertal nutzt das Instrument der Ermachtigungsiibertragungen erstmalig im Jahr 2023.
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Ergebnis Haushaltsansatz davon Ergebnis Vergleich 2023 Ermachtigungs-
2022 2023 Ermachtigungs- 2023 Ansatz/Ergebnis libertragungen
. libertragungen nach
Nr. Bezeichnung
aus 2024
20225
€ € € € € €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 21.663.465 26.011.900 0 23.242.061 -2.769.839 0
23 Einzahlungen aus Investitionstatigkeit 53.247.253 94.192.265 0 81.539.766 -12.652.499 0
24 Erwerb von Grundstiicken und Gebauden -126.484 -1.350.000 0 -1.093.355 256.645 -200.000
25 BaumaRnahmen -17.611.129 -58.914.303 0 -24.919.406 33.994.897 -30.537.705
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermégen -23.159.508 -44.936.542 0 -35.837.783 9.098.759 -29.641.565
27 Erwerb von Finanzanlagen -2.500.000 -8.937.500 0 -4.647.500 4.290.000 -100.000
28 Aktivierbare Zuwendungen -619.640 -764.000 0 -429.003 334.997 -147.453
29 Sonstige Investitionsauszahlungen -32.560.000 -82.396.000 0 -42.937.216 39.458.784 0
30 Auszahlungen aus Investitionstatigkeit -76.576.760 -197.298.345 0 -109.864.264 87.434.081 -60.626.723
31 Saldo aus Investitionstétigkeit (= Zeile 23 und 30) -23.329.507 -103.106.080 0 -28.324.498 74.781.582 -60.626.723
32 ;iln)anzmitteliiberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 53.199.393 -118.616.475 0 66.873.501 185.489.976 -80.150.795
33 Aufnahme und Riickfluss von Darlehen 42.782.471 100.768.180 0 51.329.035 -49.439.145 0
34 Aufnahme von Krediten Liquiditatssicherung 1.407.900.000 56.650.000 0 1.830.460.000 1.773.810.000 0
35 Tilgung und Gewdhrung von Darlehen -30.742.728 -38.777.800 0 -32.262.002 6.515.798 0
36 Tilgung von Krediten Liquiditatssicherung -1.472.200.000 0 0 -1.888.059.573 -1.888.059.573 0
37 Saldo aus Finanzierungstatigkeit -52.260.257 118.640.380 0 -38.532.540 -157.172.920 0
38 Anderung eigener Finanzmittelbestand 939.136 23.905 0 28.340.961 28.317.056 -80.150.795
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln 4.598.405 0 0 911.323 911.323
40 Bestand an fremden Finanzmitteln -4.626.218 0 0 -9.767.682 -9.767.682
41 Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) 911.323 23.905 0 19.484.603 19.460.698 -80.150.795

Tabelle 2: Finanzrechnung
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1.3. Teilrechnungen (gemaR § 41 KomHVO NRW)

Der formelle Beschluss des Wuppertaler Haushaltsplanes 2023 erfolgte auf Produktgruppenebene.
Fir die Ergebnisdarstellung bedeutet dies, dass die Teilrechnungen auf der Ebene der gesetzlich
vorgeschriebenen Produktbereiche und Produktgruppen entsprechend der organisatorischen
Gliederung darzustellen sind. In dem Berichtsband ,Jahresrechnung 2023“ werden die detaillierten
Teilrechnungen (Teil A — Gesamtrechnungen, Teil B — Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche,
Teil C— Teilrechnungen nach organisatorischer Gliederung auf Ebene der Produktgruppen)

dargestellt.



Ew“" 13
—_—
1.4. Bilanz zum 31.12.2023 der Stadt Wuppertal ©
AKTIVA 31.12.2023 31.12.2022
€ €
0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfahigkeit 99.173.638 64.586.540
1. Anlagevermégen 3.673.665.281 3.660.490.283
1.1 Immaterielle Vermdgensgegenstande 6.719.472 6.500.988
1.2 Sachanlagevermogen 1.922.443.111 1.925.730.371
1.2.1 Unbebaute Grundstiicke u. grundstiicksgl. Rechte 162.232.439 161.575.388
1.2.1.1 Griinflachen 113.090.028 113.581.664
1.2.1.2 Ackerland 4.535.141 4.533.659
1.2.1.3 Wald und Forsten 9.540.898 9.443.273
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstiicke 35.066.372 34.016.791
1.2.2 Bebaute Grundsticke u. grundsticksgleiche Rechte 36.604.877 37.815.489
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 1.814.958 1.808.861
1.2.2.2 Schulen 801.453 993.753
1.2.2.3 Wohnbauten 183.220 183.220
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschéfts- und Betriebsgebaude 33.805.246 34.829.655
1.2.3 Infrastrukturvermogen 583.207.546 558.364.232
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermégens 227.334.967 227.290.874
1.2.3.2 Briicken und Tunnel 77.051.057 77.963.389
1.2.3.3 Gleisanlagen 114.776.848 115.345.884
1.2.3.4 Entwdsserungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen 27.779 41.669
1.2.3.5 StralRennetz, Wege, Platze 146.358.161 126.923.569
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermogens 17.658.735 10.798.847
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden 0 0
1.2.5 Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler 895.542.135 896.307.835
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge 18.860.820 19.725.408
1.2.7 Betriebs- und Geschéaftsausstattung 64.203.696 61.386.219
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 161.791.598 190.555.801
1.3 Finanzanlagen 1.744.502.699 1.728.258.924
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen 759.548.204 758.295.731
1.3.2 Beteiligungen 9.067.886 8.242.584
1.3.3 Sondervermogen 384.068.658 384.162.578
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermogens 100.716.339 106.003.312
1.3.5 Ausleihungen 491.101.612 471.554.719
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.341.119 1.341.119
1.3.5.2 an Beteiligungen 6.750 7.210
1.3.5.3 an Sondervermégen 489.153.234 469.486.314
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen 600.509 720.076
2. Umlaufvermoégen 354.386.984 352.674.678
2.1 Vorrate 0 0
2.2 Ford. und sonstige Vermdgensgegen. 334.902.152 351.763.126
2.2.1 Offtl.-recht. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen 130.450.264 144.766.777

6 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kdnnen die rechnerischen Ergebnisse leicht abweichen.
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AKTIVA 31.12.2023 31.12.2022
€ €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 57.149.491 63.642.859
2.2.3 Sonstige Vermogensgegenstdande 147.302.397 143.353.490
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermégens 3 3
2.4 Liquide Mittel 19.484.603 911.323
2.5 Liquide Mittel nur Sondervermaogen 225 225
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 38.679.539 26.604.531

Bilanzsumme Aktiva

4.165.905.441

4.104.356.032

PASSIVA 31.12.2023 31.12.2022
€ €
1. Eigenkapital 364.873.425 268.836.111
1.1 Aligemeine Riicklage 124.699.451 111.278.637
1.2 Sonderriicklagen 0 0
1.3 Ausgleichsriicklage 145.705.430 91.520.419
1.4 Jahresiiberschuss 94.468.544 66.037.055
2. Sonderposten 905.140.474 892.200.752
2.1 Sonderposten fur Zuwendungen 459.038.481 443.805.838
2.2 Sonderposten fir Beitrage 6.851.198 8.269.912
2.3 Sonderposten fir den Geblihrenausgleich 3.355.472 3.116.671
2.4 Sonstige Sonderposten 435.895.323 437.008.331
3. Riickstellungen 928.534.418 918.754.416
3.1 Pensionsriickstellungen 774.602.570 749.992.024
3.2 Ruckstellungen fiir Deponien und Altlasten 3.205.416 3.036.386
3.3 Instandhaltungsriickstellungen 3.270.397 4.501.379
3.4 Sonstige Rickstellungen 147.456.034 161.224.626
4. Verbindlichkeiten 1.960.920.767 2.019.839.852
4.1 Anleihen 50.000.000 50.000.000
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten fir Investitionen 677.396.348 664.513.611
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0 0
4.2.2 von Beteiligungen 0 0
4.2.3 von Sondervermdgen 0 0
4.2.4 vom o6ffentlichen Bereich 3.962.515 4.193.003
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 673.433.833 660.320.607
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditatssicherung 788.989.087 842.868.087
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgangen, die Kreditaufnahmen 0 0
wirtschaftlich gleichkommen
4 .5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 19.194.629 27.943.152
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 17.199.865 2.487.911
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 248.017.086 265.194.001
4.8. Erhaltene Anzahlungen 160.123.752 166.833.091
5. Passive Rechnungsabgrenzung 6.436.358 4.724.901

Bilanzsumme Passiva

4.165.905.441

4.104.356.032

Tabelle 3: Bilanz zum 31.12.2023
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2. Anhang

2.1. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Stadt Wuppertal fiir das Jahr 2023 wurde auf der Grundlage der gesetzlichen
Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO
NRW) des Landes Nordrhein-Westfalen in der jeweils zum Bilanzstichtag giltigen Fassung und unter
Beachtung der Grundséatze ordnungsmaRiger Buchfiihrung (GoB) aufgestellt.

Er orientiert sich daneben an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss fir groRe
Kapitalgesellschaften (HGB als Referenzmodell) und weicht in Einzelfdllen nur insoweit davon ab, als
die kommunalspezifischen Ziele und Aufgaben dies erfordern.

Der Jahresabschluss gibt Aufschluss Gber die am Abschlussstichtag bestehende Vermogens-, Finanz-
und Ertragslage der Stadt und informiert tiber das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des
abgelaufenen Haushaltsjahres. GemaR § 38 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus
der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem
Jahresabschluss ist gemals § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW
beigefiigt.

Die Erfassung des Vermogens zum Stand 31.12.2023 basiert auf den fortgeschriebenen Werten des
Anlagevermoégens und der laufenden Folgeinventur in den Leistungseinheiten sowie der
systematischen Erfassung der Forderungen und Verbindlichkeiten.

2.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entsprechend dem Grundsatz der Vollstdndigkeit wurden in der Bilanz sdmtliche
Vermogensgegenstiande und Schulden wertmaRig dargestellt. Zu beachten ist weiterhin, dass die in
der Eroffnungsbilanz zum 01.01.2008 angesetzten Werte fiir die einzelnen Vermogensgegenstande
gemal § 92 Abs. 2 Satz 2 GO NRW fir die kiinftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und
Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmaRige Obergrenze bilden.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermoégensgegenstanden, Schulden und
Rechnungsabgrenzungsposten fir Zwecke des Jahresabschlusses fanden die §§ 33 bis 37 und die

§§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das Gemeindehaushaltsrecht des Landes Nordrhein-
Westfalen keine eigenstandigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlagigen
handelsrechtlichen Vorschriften (Drittes Buch HGB in der zum Bilanzstichtag jeweils gliltigen Fassung)
zu Grunde gelegt worden.

Es wurde die in § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW vorgeschriebene Bilanzgliederung verwendet und
um die Position ,,2.5 Liquide Mittel nur Sondervermdgen” erganzt. Die Unterteilung des
Anlagevermoégens und die Verdanderung zum Vorjahr werden im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Buchungen der Vermogensabgange des abgelaufenen Jahres erfolgten mit dem Restbuchwert
des jeweiligen Anlagengutes. Im Anlagenspiegel werden aufgrund des Bruttoprinzips die Abgange mit
den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf
entfallenden kumulierten Abschreibungen - gemaR des durch den Runderlass des MHKBG
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veroffentlichten Musters fiir das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der
Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW - dargestellt.

Fur die Ergebnisrechnung wurden etwaige Buchgewinne /-verluste aus Abgangen und
Veraulerungen von Vermogensgegenstanden nach 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gemaR § 44 Abs. 3
KomHVO NRW unmittelbar und somit ergebnisneutral gegen die allgemeine Riicklage verrechnet.

Die Stadt Wuppertal wendet das Instrument der Ermachtigungsiibertragungen im Sinne von § 22
Abs. 1 KomHVO NRW im Rahmen der Ergebnisrechnung und Haushaltsplanung erstmalig ab dem Jahr
2023 an und weist Ermachtigungstibertragungen gesondert gemals § 39 Abs. 2 KomHVO NRW in der
Ergebnisrechnung aus.

Vermogensgegenstande, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmaRig linear abgeschrieben
worden. AuBerplanmalige Abschreibungen wurden im erforderlichen Umfang gebildet, um einen
Vermogensgegenstand bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung auf den zum Bilanzstichtag
ermittelten niedrigeren beizulegenden Wert nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW anzupassen.
Geringwertige Wirtschaftsglter (250 bis 800 € netto) wurden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben, solche unter 250 € netto direkt in den Aufwand gebucht.

Fiir die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermogensgegenstdanden
und somit auch fir die Bewertung lag die vom fiir Kommunales zustandigen Ministerium
bekanntgegebene Abschreibungstabelle fir Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen
Rahmens wurde unter Berlicksichtigung der tatsachlichen 6rtlichen Verhaltnisse die Bestimmung der
Nutzungsdauern vorgenommen und in der Ubersicht tiber die 6rtlich festgelegten Nutzungsdauern
der Vermogensgegenstande (Abschreibungstabelle) fiir die Stadt Wuppertal festgelegt.
Zuschreibungen, also rein wertmaRige Erhohungen des Anlagevermogens, erfolgten jeweils unter
Beachtung des § 36 Abs. 9 KomHVO NRW.

Als weiterer Bewertungsansatz kam grundsatzlich das Prinzip der Einzelerfassung und
Einzelbewertung zur Anwendung. Ausnahmen hierzu bilden die sog.
Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei denen in begriindeten Fallen flir Vermoégensgegenstinde
des Sachanlagevermégens Fest- und Gruppenwerte gebildet wurden, soweit hierzu die gesetzlichen
Voraussetzungen des § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gegeben waren.

Die bestehenden Fest- und Gruppenwerte werden im Rahmen der jeweils in den Leistungseinheiten
stattfindenden Inventuren auf ihre Hohe und RechtmaRigkeit gepriift. Abweichungen zum letzten
Jahresabschluss ergaben sich im Zuge der Folgeinventur der Schulen, bei denen die Gruppenwerte
fiir Podeste und Kartenstander aufgeldst wurden. Hier wurde festgestellt, dass die Gegenstande
kaum oder gar nicht mehr angeschafft werden. Das noch bestehende Vermdgen wurde in
Einzelwerte liberfihrt. Zukiinftige Anschaffungen werden ebenfalls in Einzelwerten erfasst.

In die Bilanz sind nur Vermogensgegenstande aufgenommen worden, bei denen die Stadt
Eigentlimerin ist bzw. das wirtschaftliche Eigentum innehat. Wirtschaftliches Eigentum wird stets
dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d. h. fur die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz,
Gefahr, Nutzung und Lasten zustehen und wenn sie Uber das Verwertungsrecht verfiigt und somit die
tatsachliche Verfigungsgewalt (Sachherrschaft) ausibt.
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Im Zeitablauf der Nutzung eines Vermogensgegenstandes fir die gemeindliche Aufgabenerfillung
kann sich dessen Zweckbestimmung dndern oder dessen Nutzung durch die Gemeinde eingestellt
werden z.B. Verkauf von unbebauten Grundstiicken oder Gewerbeflachen.

In solchen Féllen ist eine Umgliederung von Vermogensgegenstanden aus dem (langfristigen)
Anlagevermdogen in das (kurzfristige) Umlaufvermdgen vorzunehmen.

Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwahrungen bestanden zum Bilanzstichtag weiterhin
jeweils in gleicher Héhe nur noch fiir ein Kreditgeschaft auf Basis US-Dollar (Umrechnungskurs gem.
Euro-Referenzkurs der Européischen Zentralbank zum 30.12.2023: 1 EUR = 1,1050 USD), an dem die
Bayerische Landesbank und die HypoVereinsbank beteiligt sind. Forderungen und Verbindlichkeiten
fiir dieses Geschaft werden nach einer vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme weiterhin jeweils
in gleicher Hohe fortgeschrieben. Eine Riickstellung fiir Fremdwahrungsrisiken ist deshalb
entbehrlich.

Die im Haushaltsjahr erfassten Zuwendungen werden auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide
bericksichtigt und den aktivierten, subventionierten Vermogensgegenstinden als Sonderposten
zugeordnet. Die Sonderposten werden analog der Nutzungsdauer der zugeordneten
Vermogensgegenstande nach der Aktivierung des entsprechenden Vermogensgegenstandes
ertragswirksam aufgel6st. Sofern den Zuwendungen noch kein aktivierter Vermogensgegenstand
zugeordnet werden kann, werden die zukiinftigen Sonderposten unter den erhaltenen Anzahlungen
ausgewiesen.

Rickstellungen wurden im Rahmen der in § 37 KomHVO genannten Sachverhalte gebildet. Sie
decken die erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zuldssiger Hohe. Sonstige
Rickstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erlautert, soweit es sich bei den einzelnen
Rickstellungsarten um wesentliche Betrdge handelt. Riickstellungen wurden aufgeldst, soweit
absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Riickstellungsgrund damit
entfallen ist.

Die Berechnung der Pensionsriickstellung erfolgte nach den MalRgaben des § 37 Abs. 1 KomHVO
NRW mit Hilfe der Software ,,Haessler Pensionsriickstellungen”, basierend auf
versicherungsmathematischen Grundsatzen. Die erforderlichen Grunddaten sind aus dem SAP-Modul
HCM-PA (Personaladministration) Gbernommen worden.

Die Bewertung der Pensionsriickstellung erfolgte auf Grundlage der Heubeck-Richttafeln
(Generationensterbetafeln) 2018 G. Ferner wurden die Durchfiihrungshinweise zur Bewertung von
Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen des Landes NRW berticksichtigt (Runderlass des
Ministeriums fur Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung— 304-48.01.02/30 - 244/21 — vom 13.
Dezember 2021).

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag 31.12.2023 geleistete Zahlungen
ausgewiesen, soweit sie Aufwand fiir eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Als passive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag 31.12.2023 erhaltene Zahlungen
ausgewiesen, deren Ertragswirksamkeit erst nach diesem Stichtag erfolgt.
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Die Stadt Wuppertal hat hierfiir mit einer internen Dienstanweisung ,,Rechnungsabgrenzungsposten”
im Grundsatz eine Geringfligigkeitsgrenze von 10.000 € je Einzelvorgang festgelegt.

Weitere Angaben sind den Erlduterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der
Ergebnis- und Finanzrechnung zu entnehmen. Zusatzliche Aufschliisse geben die strukturierten
Darstellungen in den einzelnen dem Anhang beigefiigten Ubersichten Anlagen-, Forderungs-,
Verbindlichkeiten-, Riickstellungs- und Eigenkapitalspiegel.

2.3. Isolierung der finanziellen Schaden aufgrund der Corona Pandemie sowie des Ukraine
Krieges

Im Zuge der Corona-Pandemie hat das Land NRW das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)
beschlossen. Hiernach erfolgt eine bilanzielle Isolierung der in der Erfolgsrechnung aufgelaufenen
Verluste in einem gesonderten Bilanzposten (Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen
Leistungsfahigkeit), welcher vor dem Anlagevermogen auszuweisen ist.

Der NRW-Landtag hatte im Dezember 2022 das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)
verabschiedet, wonach das Covid-19-Isolierungsgesetz dahingehend erweitert wurde, auch
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu isolieren, also die ergebniswirksamen
Belastungen in einen Sonderhaushalt zu verlagern und damit in die Zukunft zu verschieben. Im
gleichen Zuge wurde die Isolierungsmoglichkeit der pandemiebedingten Belastungen auch fiir den
Jahresabschluss 2023 verlangert. Von einer weiteren Verlangerung des Gesetzes iber dem
31.12.2023 hinaus hat der Landesgesetzgeber abgesehen, so dass letztmalig im Jahresabschluss 2023
die Isolierung zur Anwendung kommt.

Die Stadt Wuppertal isolierte auf diese Weise bislang einen saldierten Verlust von rd. 64,6 Mio. €.
Zum Bilanzstichtag 2023 erh6ht sich der zu isolierende Betrag um rd. 34,6 Mio. € auf nunmebhr rd.
99,2 Mio. €. Dieser Betrag kann gemaR NKG-CUIG - beginnend nunmehr ab dem Haushaltsjahr 2026 -
langstens Uber einen Zeitraum von 50 Jahren linear erfolgswirksam abgeschrieben werden. Allerdings
besteht im Jahr 2025 im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Moglichkeit, von
dem einmalig auszuiibenden Recht Gebrauch zu machen und die Bilanzierungshilfe ganz oder in
Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass
hierdurch weder eine Uberschuldung eintreten noch eine bereits bestehende Uberschuldung erhéht
werden darf (§ 6 NKF-CUIG).

Der bei der Stadt Wuppertal isolierte Verlust beinhaltet eine sehr grof3e Zahl gebuchter
Geschaftsvorfalle. Im Jahr 2023 wurde daher eine Geringfligigkeitsgrenze von 100.000 € je Sachkonto
festgelegt.
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Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfahigkeit Mio. €
Saldo 01.01.2023 64,6
Coronabedingte Isolierungen 2023

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte -1,5
Sonst. ordentliche Ertrage (Auflosung Rickstellung) -5,0
Personalaufwendungen 1,8
Aufwendungen flr Sach- und Dienstleistungen 0,9
Transferaufwendungen 5,5
Summe der coronabedingten Isolierungen 2023 -2,8
Kriegsbedingte Isolierungen 2023

Steuern und dhnliche Abgaben 17,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen -38,8
Sonst. ordentliche Ertrage (Auflosung Rickstellung) -0,5
Personalaufwendungen 1,8
Aufwendungen flr Sach- und Dienstleistungen 20,5
Transferaufwendungen 12,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Kosten der Unterkunft) 24,1
Summe der kriegsbedingten Isolierungen 2023 37,4
Gesamtsumme der Isolierungen 2023: 34,6
Saldo 31.12.2023 99,2

Tabelle 4: Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfahigkeit
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2.4. Erlduterung der einzelnen Bilanzposten
Die Bilanz zum 31.12.2023 hat sich gegenliber dem Vorjahr wie folgt entwickelt:
Ergebnis Ergebnis Veranderung
2023 2022 zum Vorjahr
€ € € %

Bilanzsumme Aktiva ’ 4.165.905.441 4.104.356.032 61.549.409 +1,5
Hiervon entfallen auf:
Aufwendungen zur Erhaltung der
gemeindlichen Leistungsfahigkeit 99.173.638 64.586.540 34.587.098 +53,6
Anlagevermogen 3.673.665.281 3.660.490.283 13.174.998 +0,4
Umlaufvermogen 354.386.984 352.674.678 1.712.306 40,5
Aktive Rechnungsabgrenzung 38.679.539 26.604.531 12.075.008 +45,4
Nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag
Bilanzsumme Passiva 8 4.165.905.441 4.104.356.032 61.549.409 +1,5
Hiervon entfallen auf:
Eigenkapital 364.873.425 268.836.111 96.037.314 +35,7
Sonderposten 905.140.474 892.200.752 12.939.722 +1,5
Riickstellungen 928.534.418 918.754.416 9.780.002 +1,1
Verbindlichkeiten 1.960.920.767 2.019.839.852 -58.919.085 -2,9
Passive Rechnungsabgrenzung 6.436.358 4.724.901 1.711.457 +36,2

Tabelle 5: Erlduterung der einzelnen Bilanzposten

2.4.1. Aktiva

2.4.1.1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfahigkeit

In dieser Bilanzposition - eingefiihrt durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) -erfolgt seit
dem Jahresabschluss 2020 die bilanzielle Isolierung der in der Erfolgsrechnung aufgelaufenen
Verluste aufgrund der Corona Pandemie und des Ukraine Krieges. Zum Stichtag 31.12.2023 werden

hier rd. 99,2 Mio. € ausgewiesen.9

2.4.1.2. Anlagevermdgen

Insgesamt entfallt auf das Anlagevermdgen ein Betrag in Hohe von 3.673,7 Mio. € (88,2 % der
Bilanzsumme; Vorjahr 3.660,5 Mio. €). Die Investitionsquote sinkt trotz steigenden Vermogens von
110,79 % auf 100,42 %. Die Investitionsquote gibt Auskunft darlber, in welchem Umfang die
Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermégensabgange und Abschreibungen

7 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kénnen die rechnerischen Ergebnisse leicht abweichen.
8 Ebd.
9 .

vgl. Ziffer 2.3
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entgegen zu wirken. Bei der Ermittlung wird der Anteil der Investitionen in Relation zu den Abgangen
samt Abschreibungen gesetzt.

a) Immaterielle Vermogensgegenstande

Die immateriellen Vermogensgegenstande beinhalten Software und Lizenzen der Kernverwaltung in
Hohe von 6,7 Mio. € (Vorjahr 6,5 Mio. €). Der Bilanzposten ist leicht gestiegen u.a. durch Lizenzen fir
Microsoft und Zoom sowie Investitionen in die Digitalisierung, mobiles Arbeiten / Home Office wie
z.B. Mobile-Device-Management-System (MDM).

b) Sachanlagen

Das Sachanlagevermdogen setzt sich wie folgt zusammen:

9%

B Unbebaute Grundstiicke, grundstiicksgl. Rechte
B Bebaute Grundstiicke, grundstiicksgl. Rechte

M Infrastrukturvermogen

B Kunstgegenstande und Kulturdenkmaler

B Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge

M Betriebs- und Geschaftsausstattung

Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Abbildung 5: Sachanlagevermogen
ba) Unbebaute Grundstiicke und grundsticksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstiicken mit einem Gesamtwert von rd. 162,2 Mio. € (Vorjahr 161,6 Mio. €)
gehoren Spiel- und Sportplatze, Park- und Gartenanlagen, Friedhofe sowie Naturschutz- und
Wasserflachen. Daneben gibt es landwirtschaftlich genutztes Ackerland sowie Wald und
forstwirtschaftlich genutzte Flachen.

Bei unbebauten Grundstiicken und Ackerland wurde nur der Grund und Boden bewertet. Bei
Griinflachen wurden Aufwuchs und Wege mit Hilfe von Bewertungsvereinfachungsverfahren
bewertet. Die Bewertung bei forstwirtschaftlichen Flachen und Wald erfolgte zu einem
pauschalierten Festwert. Die sonstigen unbebauten Grundstiicke (insbesondere Erbbaurechts-
grundstticke / grundstiicksgleiche Rechte) wurden zum Baulandwert bewertet inkl. eines Abschlags
aufgrund Erbbauzinsvereinbarungen.

Grund und Boden werden nicht abgeschrieben. Sie unterliegen nur geringen Abweichungen
gegenliber den Vorjahren.

Die leichte Erh6hung der Bilanzposition resultiert aus der Vorkaufsrechtsausiibung im Umfeld des
Mirker Bahnhofs an der Nordbahntrasse.
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bb) Bebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte

In der Bilanzposition bebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte mit rd. 36,6 Mio. €
(Vorjahr 37,8 Mio. €) sind die Werte fir Grund und Boden sowie die Werte der darauf befindlichen
baulichen Anlagen und der Betriebsvorrichtungen enthalten. Die Wertermittlung fiir die Gebaude
und Betriebsvorrichtungen wurde grundsatzlich anhand des Sachwertverfahrens erstellt.

Die stadtischen Gebaude wurden grofStenteils bereits 1999 dem Eigenbetrieb Gebdudemanagement
(GMW) Gbertragen. Bei der Stadt verblieben nur relativ wenige bebaute Grundstiicke, darunter die
sonstigen Dienst-, Geschafts- und Betriebsgebaude, wozu auch die Zoogebdude und Anlagen mit rd.
28,3 Mio. €, die Spielhduser und Spielgerate der Kindertageseinrichtungen mit rd. 1,8 Mio. € sowie
Lehr- und Mensakiichen und Einrichtungen in naturwissenschaftlichen Raumen in Schulen mit rd. 0,7
Mio. € gehoren.

Die Reduzierung dieser Bilanzposition im Jahr 2023 resultiert hauptsachlich aus den bisher
verarbeiteten laufenden Abschreibungen und Abgangen infolge der in 2021 begonnenen, aber noch
andauernden Schulinventuren.

bc) Infrastrukturvermaogen

Das Infrastrukturvermdgen der Stadt Wuppertal mit einem Wert von rd. 583,2 Mio. € (Vorjahr 558,4
Mio. €) beinhaltet neben dem Grund und Boden des Infrastrukturvermogens auch Versorgungs- und
Entsorgungseinrichtungen, Ingenieurbauwerke wie Briicken, Viadukte, Tunnel, Treppen und
Stltzmauern, das Strallennetz mit StralRen, Wege, Platze sowie Verkehrslenkungs-, Beleuchtungs-
und Gleisanlagen (Schwebebahngerist).

Die Bilanzierung erfolgte mit den (fortgeflihrten) Anschaffungskosten. Fir die 6ffentlichen
Beleuchtungsanlagen und Sinkkasten sind gem. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW Gruppenwerte
gebildet worden.

Das StraRenvermogen ist zurzeit weitestgehend pauschaliert bewertet (einheitliche Nutzungsdauer
von 40 Jahren, Einteilung in finf Schadenskategorien zur Festlegung der Restnutzungsdauer,
stichprobenartig ermittelte Herstellungskosten).

Der Wert des Stralenvermogens zum 31.12.2023 hat sich im Vergleich zum Vorjahr (126,9 Mio. €)
auf 146,4 Mio. € erh6ht genauso wie die Bilanzposition Sonstige Bauten des Infrastrukturvermoégens
(17,7 Mio. €, Vorjahr 10,8 Mio. €). Dies resultiert insbesondere aus den laufenden Aktivierungen rund
um das GroBprojekt Doppersberg sowie weiterer Stralenbaumallnahmen, die durch das Kommunal-
Investitionsforderungsgesetz (KInvFoG) realisiert werden konnten.

Die Infrastrukturquote steigt dementsprechend um 0,4% von 13,60% auf 14,00%.

bd) Kunstgegenstdande und Kulturdenkmaler

Die Bilanzposition Kunstgegenstdande beinhaltet insbesondere Vermoégensgegenstande, deren
Erhaltung flir Kunst, Geschichte und Kultur von besonderer 6ffentlicher Bedeutung ist. Sie
unterliegen keinem regelmaRigen Werteverzehr durch Abschreibung.
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Den groRten Anteil an den Kunstgegenstanden nimmt die Sammlung des Von-der Heydt-Museums
inklusive des Bestandes an Kunstgegenstanden der gleichnamigen, rechtlich unselbststandigen
Stiftung ein. Angesetzt wurden vorsichtig geschatzte Zeitwerte gemalk § 92 Abs. 2 Satz 1 GO NRW.

Leichte Abweichungen gegeniliber dem Vorjahr (895,5 Mio. €, Vorjahr 896,3 Mio. €) ergeben sich aus
einer Restitution eines Kunstgegenstandes aus ehemals jlidischem Besitz.

Die Inventur der grafischen Sammlung des Von-der-Heydt-Museums, bei der kontinuierlich Grafiken
nachaktiviert werden, dauerte bis zum Friihjahr 2020 an, musste dann aber Corona-bedingt
pausieren. Wahrend dessen sind alle am Prozess beteiligten Mitarbeiter/innen verrentet. Eine
Wiederaufnahme der Inventur ist daher erst im Jahr 2024 vorgesehen.

Unter der Bilanzposition , Kulturdenkmaler” (120.328 €, Vorjahr 120.328 €) sind Bau- und
Bodendenkmadler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebduden gehoren, erfasst. Beispiele hierfir
sind Kriegerdenkmaler, Ehrenfriedhofe, Sdulen, Brunnen oder Skulpturen.

be) Maschinen, Technische Anlage und Fahrzeuge

Unter diese Bilanzposition mit rd. 18,9 Mio. € (Vorjahr 19,7 Mio. €) fallen alle Maschinen und
technischen Anlagen, soweit sie nicht zu den Betriebsvorrichtungen (diese werden bei Grundstiicken
gefiihrt), zu Betriebs- und Geschaftsausstattung oder zum Infrastrukturvermégen gehoren.

Die Bilanzposition Fahrzeuge umfasst neben den gangigen Fahrzeugen auch den Bereich der
kommunalen Spezialfahrzeuge wie z. B. Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Krankentransportfahrzeuge
sowie spezielle Fahrzeuge fir Land- und Forstwirtschaft.

Die leichte Abnahme dieser Bilanzposition im Jahr 2023 resultiert hauptsachlich aus den laufenden
Abschreibungen, die die Ersatzbeschaffungen im Bereich der Fahrzeuge von rd. 1,1 Mio. €

Ubersteigen.

bf) Betriebs- und Geschaftsausstattung

Hierunter sind alle Vermbgensgegenstdande ausgewiesen, die flir Zwecke der Verwaltung,
Organisation und Kommunikation sowie fiir soziale, medizinische, schulische, sportliche und andere
besondere Zwecke eingesetzt werden.

Dies sind schwerpunktmaRig die Blroeinrichtungen von Verwaltungsbereichen, die Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstande von Kindertageseinrichtungen und Schulklassen sowie Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstande in den lbrigen Bereichen.

Der Bilanzwert resultiert sowohl aus der Einzelbewertung auf der Grundlage von fortgefiihrten
Anschaffungskosten als auch auf der Gruppenbewertung, die fir das Massengeschaft mit
Einrichtungsgegenstdanden vor allem in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie fiir die IT-
Ausstattung durchgefiihrt wird.

Des Weiteren gibt es Festwerte, die den Bilanzwert beeinflussen, insbesondere bei der
Stadtbibliothek und im Medienzentrum (Medienbestand), im Zoo (Tierbestand) sowie bei der
Feuerwehr und im kommunalen Ordnungsdienst (Dienst- und Schutzkleidung).
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Der deutliche Anstieg der Bilanzposition gegenliber dem Vorjahr (64,2 Mio. €, Vorjahr 61,4 Mio. €)
resultiert u.a. aus den Investitionen in die fortschreitende Digitalisierung von Klassenrdumen (4,9
Mio. €). Ein Teil dieser Investitionen ist refinanziert durch die Forderprogramme Digitalpakt Schule.

Des Weiteren sind Investitionen in die flichendeckende Digitalisierung fiir das zukiinftige Desk-
Sharing der Beschaftigten der Stadt Wuppertal erfolgt (rd. 2,4 Mio. €).

bg) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Diese Bilanzposition (161,8 Mio. €, Vorjahr 190,6 Mio. €) beinhaltet neben den geleisteten
Anzahlungen vor allem die bis zum 31.12.2023 angefallenen Auszahlungen fiir Baumanahmen, die
zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren (Anlagen im Bau).

Den auf dieser Position bereits entstandenen Auszahlungen fiir Vermogensgegenstinde stehen auf
der Passivseite unter der Bilanzposition ,Erhaltene Anzahlungen” die im Zusammenhang mit den
BaumalRnahmen erhaltenen Zuwendungen und Zuschiisse von rd. 160,1 Mio. € (Vorjahr 166,8 Mio. €)
gegenlber.

Die Position ,,Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau” hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt

entwickelt:
2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
Mio. € Mio. € Mio. € %
Geleistete Anzahlungen im Bau 161,8 190,6 -28,8 -15,1
Hiervon entfallen u.a. auf:
Doppersberg 78,3 105,2 -26,9 -25,6
StraRen, Wege, Platze 45,4 43,6 1,8 +4,1
Kommunalinvestitionsforderungsgesetz (KInvFG) 6,2 18,2 -12,0 -65,9
Ingenieurbauwerke 11,8 9,0 2,8 +31,1
Beleuchtung, Verkehrstechnik 4,3 3,8 0,5 +13,2
Pavillon und Café Cosa 3,3 3,2 0,1 +3,1
Schwebebahnbahnhof Doéppersberg 3,5 3,0 0,5 +16,7
Feuerwehr 5,2 1,2 4,0 +333,3
Sanierung Schloss Burg 1,6 1,4 0,2 +14,3
Sportplatze, Sportplatzhauser 0,3 0,1 0,2 +200,0

Tabelle 6: Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Investitionsvolumen von rd. 18,3 Mio. € auf die Anlagen im Bau
gebucht.

Einen Zuwachs weisen insbesondere die neu angeschafften, jedoch noch nicht in Betrieb
genommenen, Loschfahrzeuge der Feuerwehr mit rd. 3,3 Mio. €, die Sanierung von Briicken,
Viadukten und Treppen in unserem Stadtgebiet, bei denen schon Teilrechnungen vorhanden sind, in
Hohe von 2,8 Mio. € und StraRenbaumalnahmen in Hohe von 8,0 Mio. € auf, zu denen u.a. auch
Investitionen in Aktive Stadtzentren (4,4 Mio. €, Vorjahr 2,4 Mio. €) und die Soziale Stadt (1,7 Mio. €,
Vorjahr 0,8 Mio. €) gehoren.
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Demgegenliiber stehen in 2023 abgerechnete Anlagen im Bau von rd. 47,1 Mio. €, insbesondere
durch Aktivierungen aus dem Projekt Doppersberg (27,5 Mio. €) und Malnahmen nach dem
Kommunalinvestitionsforderungsgesetz (12,1 Mio. €), wozu die Pflasterung der NebenstralRen in den
Innenstadten Barmen und Elberfeld und die Umriistung der Beleuchtungsanlagen auf LED gehoren.

Des Weiteren wurden Investitionen in die Neugestaltung des Von-der-Heydt-Platzes (3,0 Mio. €),
diverse StraRenbaumalnahmen (mit insgesamt 2,8 Mio. €) sowie die Modernisierung der
Aufzugsanlagen in den Schwebebahnstationen, die bereits in Betrieb genommen werden konnten
(0,3 Mio. €), abgerechnet.

Dariber hinaus sind Nachaktivierungen aufgrund der Aufarbeitung der Anlagegititer in der Stadthalle
im Rahmen der Folgeinventur (0,4 Mio. €) vorgenommen worden.
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c) Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen (1.744,5 Mio. €, Vorjahr 1.728,3 Mio. €) sind solche Geld- und Kapitalanlagen
ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder der Herstellung von dauerhaften
Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehdéren in erster Linie Anteile an verbundenen
Unternehmen, Beteiligungen und die Sondervermogen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung sowie
weitergehendenden Informationen zu den einzelnen Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht
2022 der Stadt Wuppertal (VO/0354/24) verwiesen.

Der Bewertung der Finanzanlagen lagen die besonderen Bewertungsvorschriften fir die
Er6ffnungsbilanzierung (§ 56 Abs. 6 KomHVO NRW) zugrunde. Diese Wertanséatze gelten gem. § 92
Abs. 3 GO NRW fiir die kiinftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten. Im Rahmen der
Jahresabschlussarbeiten werden regelmaRig alle Bewertungsansatze liberprift.

Fiir den stadtischen Einzelabschluss 2023 werden die gepriiften Jahresabschlussergebnisse der
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe im Regelfall bis 31.12.2023 bzw. in
Einzelfallen ggf. aktuellere gutachterliche Stellungnahmen bericksichtigt.

ca) Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadt Wuppertal besitzt zum Bilanzstichtag 31.12.2023 Anteile an folgenden verbundenen

Unternehmen:
2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %

Gesamt©: 759.548.204 758.295.730  1.252.474  +0,2
Zusammensetzung
AWG Abfallwirtschafts GmbH Wuppertal 6.100 6.100 0 0,0
Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH 1.337.500 0 1.337.500 +100,0
Delphin Vermogensverwaltung GmbH Co. KG 347.848 347.848 0 0,0
Delphin Verwaltungs-GmbH 32.008 32.008 0 0,0
Gemeinnitzige Wohnungsbau GmbH 90.212.765 90.212.765 0 0,0
Wuppertal
Historische Stadthalle Wuppertal GmbH 388.970 388.970 0 0,0
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH 1.223 1.223 0 0,0
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH 1.854.348 1.854.348 0 0,0
WSW Wouppertaler Stadtwerke GmbH 662.136.000 662.136.000 0 0,0
Wuppertaler Biihnen u. Sinfonieorchester 3.231.441 3.316.468 -85.027 -2,6
GmbH

Tabelle 7: Anteile an verbundenen Unternehmen

Fir die WSW wurde der angesetzte Beteiligungswert durch eine indikative Bewertung durch die
Wirtschaftsprifungsgesellschaft Ernst & Young GmbH zum 31.12.2020 bestétigt. Dabei basierte die

10 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kénnen die rechnerischen Ergebnisse leicht abweichen.
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Bewertung im Wesentlichen auf der Wirtschaftsplanung 2021 und der Unternehmensprognose 2022
— 2027 fur die WSW GmbH sowie einer Grobanalyse der historischen Geschaftsentwicklung. Fir den
Jahresabschluss 2023 wurde von einer erneuten Bewertung abgesehen, da nach der wirtschaftlichen
Entwicklung der WSW GmbH im Jahr2023 keine Hinweise fiir eine Abwertung vorlagen.

Das bei der GWG durchgefiihrte Controlling der KonsolidierungsmaRnahmen hat bislang keine
Anzeichen ergeben, dass die im Zuge der KonsolidierungsmaRnahmen durchgefiihrte Bewertung der
GWG aktuell in Frage gestellt werden muss.

Im 2023 wurde von der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft (DBG) und der Stadt Wuppertal
die gemeinniitzigen ,,BUGA Wuppertal 2031 gGmbH"” gegriindet.

cb) Sondervermogen

Die Stadt Wuppertal bilanziert zum Stichtag 31.12.2023 folgendes Sondervermégen:

2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt:!! 384.068.658 384.162.577 -93.919 0,0
Alten- und Altenpflegeheime Stadt Wuppertal 1.029.280 962.733 66.547 +6,9
Eigenbetrieb Strallenreinigung Wuppertal 5.511.594 5.672.060 -160.466 -2,8
Geb3dudemanagement Wuppertal 357.567.618 357.567.618 0 0,0
Kinder- und Jugendwohngruppen Stadt 4.098.579 4.098.579 0 0,0
Wuppertal
WAW Wasser und Abwasser Wuppertal 15.861.587 15.861.587 0 0,0

Tabelle 8: Sondervermégen

Basis fir die Bilanzierung sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorliegenden
Abschlisse der Eigenbetriebe.

cc) Beteiligungen

Folgende Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, Zweckverbdnden, Anstalten des 6ffentlichen Rechts
und Personengesellschaften sind zum Bilanzstichtag 31.12.2023 darzustellen:

2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %

Gesamt: 9.067.886 8.242.585 825.301 +10,0
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
Bergische Struktur- und 9.200 9.200 0 0,0
Wirtschaftsférderungs-GmbH
Helios Klinikum Wuppertal GmbH 6.876.600 6.876.600 0 0,0
PD Berater der 6ffentlichen Hand GmbH 2.500 2.500 0 0,0

1 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kénnen die rechnerischen Ergebnisse leicht abweichen.
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2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %

Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst GmbH 25.812 25.781 31 +0,1
Wuppertal Marketing GmbH 879.984 69.984 810.000 +1.157,4
Beteiligungen an Anstalten 6ffentlichen
Rechts
CVUA-RRW AGR 520.000 520.000 0 0,0
D-NRW AGR 1.000 0 1.000 +100,0
Jobcenter Wuppertal A6R 10.000 10.000 0 0,0
Wirtschaftsforderung Wuppertal A6R 341.950 341.950 0 0,0
Beteiligungen an Zweckverbdnden o.a.
KDN Dachverband 57.080 42.810 14.270 +33,3
Zweckverband VHS Solingen-Wuppertal 213.760 213.760 0 0,0
Beteiligungen an Personengesellschaften
Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG 130.000 130.000 0 0,0

Tabelle 9: Beteiligungen

Mit der Neustrukturierung der Wuppertal Marketing GmbH (WMG) insbesondere im Zusammenhang
mit den Veranderungen im letzten Jahr (Neuerdffnung des Flagshipstore Wuppertal Touristik am
Doppersberg) und in der ndheren Zukunft (Projekt Zeitreise Schwebebahn am Werth) soll die
wirtschaftliche Grundlage der Gesellschaft gestarkt werden. Die Kapitalerh6hung um 810.000 €
erfolgte durch die Ausgabe eines neuen Geschéaftsanteils (VO/0998/22/1-Neuf.).

Bei der Beteiligung an den KDN Dachverband wurde eine Zuschreibung auf den anteiligen Wert des
Eigenkapitals vorgenommen, wobei diese Zuschreibung unter Beachtung des & 36 Abs. 9 KomHVO
NRW auf die historischen Anschaffungskosten beschrankt wurde.

Erstmalig im Jahr 2023 wird die Beteiligung an der D-NRW AGR in Hohe der Stammeinlage
ausgewiesen.

cd) Wertpapiere des Anlagevermaogens

Die Stadt Wuppertal unterhalt verschiedene Spezialfonds nach den Vorschriften des Runderlasses
des Ministeriums fir Inneres und Kommunales vom 11.12.2012 (zuletzt gedndert durch Runderlass
des Ministeriums fiir Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 30.11.2022) zur Anlage von
Kapital durch Gemeinden und Gemeindeverbadnde (Runderlass ,,Kommunale Kapitalanlagen). Mit
der zweiten Anderung des Runderlasses wurde die Geltung bis Ende 2032 verldngert.

Veranderung
2023 2022 .
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt: 100.716.339 106.003.312 -5.286.973 -5,0

Kapitalanlagen
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RVR-Fonds 0 7.786.973  -7.786.973 -100,0
Spezialfonds | 25.977.449 25.977.449 0 0,0
Spezialfonds IlI 45.194.808 45.194.808 0 0,0
Spezialfonds IV

Stidtischer Anteil 5.128.777 5.128.777 0 0,0
BgA Schwebebahn 3 12.000.000 9.500.000  2.500.000 +26,3
Stiftungen
Alfred und Christine Witzel-Stiftung 73.500 73.500 0 0,0
Annegret und Yilmaz Kurma Stiftung 498.500 498.500 0 0,0
Dr. Alfred-Springorum-Stiftung 1.432.610 1.432.610 0 0,0
Freiherr-von-der-Heydt-Stiftung 3.987.400 3.987.400 0 0,0
Hedwig-Wilfing-Stiftung 4.532.300 4.532.300 0 0,0
Stiftung Sozialfonds Wuppertal 1.874.531 1.874.531 0 0,0
Thibus-Stiftung - St. Sozialfonds 16.464 16.464 0 0,0

Tabelle 10: Wertpapiere des Anlagevermdgens

ce) Ausleihungen

Die Stadt Wuppertal besitzt zum Bilanzstichtag 31.12.2023 folgende Ausleihungen:

2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %

Gesamt: 491.101.612 471.554.719 19.546.893 +4,1
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Gesellschafterdarlehen an Delphin 1.341.119 1.341.119 0 0,0
Vermogensverwaltung GmbH & Co. KG
Ausleihungen an Beteiligungen
Wohnungsbaudarlehen (Gemeinnitzige 6.750 7.210 -460 -6,4
Wohnungsbaugenossenschaft Cronenberg)
Ausleihungen an Sonderverméogen
Alten- und Altenpflegeheime 22.484.514 14.986.801 7.497.713  +50,0
Darlehen der Wohnungsbauhilfe 1.777 1.828 -51 -2,8
Eigenbetrieb Stralenreinigung Wuppertal 20.713.429 21.427.857 -714.428 -3,3
Gebdudemanagement Wuppertal 200.239.330 179.585.362 20.653.968  +11,5
Kinder- und Jugendwohngruppen 856.115 994.689 -138.574 -13,9
Wasser und Abwasser Wuppertal 244.417.797  252.014.180 -7.596.383 -3,0
Ubrige Darlehen an Sondervermégen APH 440.272 475.597 -35.325 -7,4
Sonstige Ausleihungen 600.509 720.076 -119.567 -16,6

Tabelle 11: Ausleihungen

12 \/erkauf RVR Fonds in 2023.
13

Zur Sicherung der Riickzahlung der Kredite fir den Kauf des Schwebebahngeriistes.
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Die Werteentwicklung der Ausleihungen unterliegt der Veranderung infolge von zusétzlichen
Ausleihungen und Tilgung der Bestands-Ausleihungen. Eine Steigerung des bilanzierten Wertes ist
immer dann gegeben, wenn die Neu-Ausleihungen im Berichtsjahr die jahrliche Tilgung Gbersteigt.

2.4.1.3. Umlaufvermogen

Insgesamt entfallt auf das Umlaufvermogen ein Betrag von 354,4 Mio. € (8,5 % der Bilanzsumme;
Vorjahr 352,7 Mio. €).

a) Vorrate

Vorrate wurden aus Wesentlichkeitsgriinden in der Bilanz nicht bericksichtigt.

b) Forderungen und sonstige Vermodgensgegenstande

Die Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstande i.H.v. 334,9 Mio. € (Vorjahr 351,8 Mio. €)
wurden mit dem Nennwert angesetzt. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine
Einzelwertberichtigung vorgenommen. Insgesamt wurden die Forderungen unter Berlicksichtigung
aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bilanzposition untergliedert sich in 6ffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen sowie
sonstige Vermdgensgegenstande.

Die offentlich-rechtlichen Forderungen resultieren u.a. aus Gebiihren und Beitragen, Steuern und
Transferleistungen, die bereits als Forderung gebucht aber noch nicht gezahlt wurden. Soweit
Forderungen nicht mehr werthaltig waren, wurden sie einzeln und/oder - um das allgemeine
Ausfallrisiko abzudecken - pauschal wertberichtigt und (saldiert) nur mit dem wahrscheinlich
eingehenden Betrag angesetzt.

Ursachlich fur die deutliche Abnahme von rd. 14,3 Mio. € bei dieser Position, sind mit rd. 15,1 Mio. €
die sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Forderungen, sowie die Forderungen aus Gebihren mit einer
Abnahme von rd. 4,7 Mio. €. Gestiegen sind vor allem die Forderungen aus Transferleistungen um rd.
4,3 Mio. € und die Forderungen aus Steuern um rd. 1,0 Mio. €.

Die privatrechtlichen Forderungen richten sich gegen den privaten sowie den 6ffentlichen Bereich,
verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermoégen und Sonderhaushalte.

Bei dieser Position ist eine Abnahme von rd. 6,5 Mio. € festzustellen. Ursachlich hierfir ist die
Abwicklung von Geschaftsvorfallen im Zusammenhang mit den gebildeten Sonderhaushalten. Den
Forderungen gegen die Sonderhaushalte, die um rd. 5,4 Mio. € gesunken sind, stehen die sonstigen
Verbindlichkeiten gegen die Sonderhaushalte mit rd. 37,7 Mio. € (Vorjahr rd. 47,2 Mio. €) gegenliber.
Entscheidend ist hier, ob zum Bilanzstichtag eine Forderung oder Verbindlichkeit gegen den
Sonderhaushalt besteht, so dass es nahezu jedes Jahr zu Verschiebungen innerhalb der
Sonderhaushalte von der Aktiv- auf die Passivseite der Bilanz und umgekehrt kommt. Zum
31.12.2023 betraf dies den Eigenbetrieb APH und die Jobcenter AOR bzw. den Eigenbetrieb WAW.

Bei den sonstigen Vermogensgegenstinden ergibt sich eine Zunahme von rd. 3,9 Mio. € gegentiber
dem Vorjahr. Der Anstieg dieser Bilanzposition ist u.a. auf die Vorsteuerforderungen gegeniiber dem
Finanzamt (betrifft die Betriebe gewerblicher Art) zuriickzufiihren.
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Zudem steigt der Saldo des an dieser Stelle auszuweisenden Fremdwahrungsgeschaftes gem. § 45
Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW zum Ende des Rechnungsjahres 2023 auf 35,4 Mio. € (Vorjahr 35,2 Mio.
€). Hier bestehen Forderungen und Verbindlichkeiten jeweils in gleicher Hohe fiir ein Kreditgeschaft
auf US-Dollar-Basis (Umrechnungskurs: Siehe hierzu die Ausfiihrungen unter dem Gliederungspunkt

»2.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden®), an dem die Bayerische Landesbank und die
Hypovereinsbank beteiligt sind.

Des Weiteren werden unter den sonstigen Vermogensgegenstianden Bestande der Schulgirokonten
mit einem Volumen von rd. 2,2 Mio. € (Vorjahr 2,4 Mio. €) ausgewiesen. Darin enthalten sind im
Wesentlichen Zuschiisse vom Land sowie in geringem Umfang Spenden von Eltern und stadtische
Gelder. Als Gegenposition fir die in den Bestanden enthaltenen Landeszuschiisse und Elterngelder
werden bei der Bilanzposition ,Sonstige Verbindlichkeiten” Verbindlichkeiten der Schulgirokonten
mit rd. 2,2 Mio. € (Vorjahr 2,4 Mio. €) ausgewiesen.

Im Einzelnen setzen sich Forderungen und sonstigen Vermogensgegenstande wie folgt zusammen:

2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 334.902.152 351.763.126 -16.846.974 -4,8

Hiervon entfallen auf:

Offentlich-rechtliche
Forderungen und Forderungen 130.450.264 144.766.777 -14.316.513 -9,9
aus Transferleistungen

Privatrechtliche Forderungen 57.149.491 63.642.859 -6.493.368 -10,3

Sonstige Vermogensgegenstande 147.302.397 143.353.490 3.948.907 +2,8

Tabelle 12: Forderungen und sonstige Vermoégensgegenstinde
Weitere Einzelheiten kénnen dem beigefligten Forderungsspiegel entnommen werden.

c) Wertpapiere des Umlaufvermoégens

Unter ,,Wertpapiere des Umlaufvermogens” werden die Finanzanlagen ausgewiesen, die dazu
bestimmt sind, nur noch kurzfristig dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Aktuell halt die Stadt
Wuppertal keine Wertpapiere, die hier auszuweisen waren.

d) Liquide Mittel

In der Bilanzposition , Liquide Mittel” werden zum Stichtag 31.12.2023 rd. 19,5 Mio. € ausgewiesen
(Vorjahr rd. 0,9 Mio. €).

§ 89 Abs. 2 GO NRW schreibt vor, dass fir Auszahlungen Liquiditatskredite nur aufzunehmen sind,
soweit keine anderen Mittel zur Verfligung stehen. Obwohl die liquiden Mittel zum Jahresende einen
Bestand von rd. 19,5 Mio. € ausweisen, wurde dieser Nachrangigkeit der Liquiditatskredite Rechnung
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getragen. Hintergrund ist, dass mehrere hohere Zahlungseingange am Jahresende bei der Ermittlung
des Kreditbedarfes nicht erkennbar waren und somit nicht bertcksichtigt werden konnten.
2.4.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden grundsatzlich Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag
berlicksichtigt, soweit sie Aufwand fiir eine bestimmte Zeit danach darstellen und die Betrdge nicht
geringflgig sind.

Im Einzelnen setzen sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wie folgt zusammen:

2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 4 38.679.539  26.604.531 12.075.008 +45,4
Hiervon entfallen auf:

Kreditbeschaffungskosten 277.399 364.096 -86.697 -23,8
........... Personalaufwand 5.027.639 4.927.906 99.733 +2,0
.......... Versorgungsaufwendungen 3.135.675 3.061.284 74.391 +2,4
........... Sach- und Dienstleistungen 1.572.754 1.723.722 -150.968 -8,8
........... Transferaufwendungen 17.899.040 16.482.172 1.416.868 +8,6
........... Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.767.030 45.351 10.721.679 +23.641,5

Tabelle 13: Aktive Rechnungsabgrenzung

Von Bedeutung sind die im Voraus gezahlten Beamtenbeziige von rd. 5,0 Mio. € und
Versorgungsbeziige von rd. 3,1 Mio. € sowie die Abgrenzungen fiir Transferauswendungen von rd.
17,9 Mio. €, die sich auf Vorauszahlungen im Bereich der Sozialhilfe von rd. 10,4 Mio. € und auf
Vorauszahlungen des Stadtbetriebes 202 fiir Zuschiisse der Betriebskosten sowie der Tagespflege in
Hohe von rd. 7,5 Mio. € aufteilen.

Unter Kreditbeschaffungskosten mit rd. 0,3 Mio. € fallen hauptsachlich Disagios gem. § 43 Abs. 2
KomHVO NRW sowie Maklercourtagen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde u.a. ein Betrag in Hohe von rd. 10,6 Mio. € fir
Kosten der Unterkunft, Bildung und Teilhabe, die das erste Quartal 2024 betreffen, abgegrenzt. Diese
Abgrenzung war im Vorjahr nicht notwendig, da die Kosten fiir das erste Quartal 2023 im Jahr 2023
gebucht wurden.

14 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kénnen die rechnerischen Ergebnisse leicht abweichen.



] U “ 33

Q

2.4.2. Passiva

2.4.2.1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Wuppertal betrdgt unter Beriicksichtigung des Jahresergebnisses 2023
zum 31.12.2023 364,9 Mio. € (8,8 % der Bilanzsumme).

Damit hat sich die Eigenkapitalsituation der Stadt Wuppertal weiter verbessert, bleibt jedoch nach
wie vor deutlich hinter den Werten der NKF-Er6ffnungsbilanz zuriick:

Eigenkapital-Entwicklung*

[Mio. Euro]
Finanzkrise >
665 ‘ Starkungspakt

Ausgleichs-

)

rucklage Corona
Sonderrickl. Ukraine-Krieg
Allgemeine

Rucklage

-58 -63 .70
‘ ‘ ‘EOB‘2008‘2009‘2010‘201 1‘2012‘2013‘2014‘2015‘2016‘2017‘2018‘2019‘2020‘2021‘2022 2023 2024‘2025‘2026‘2027 2028‘
2008
Ist Plan

EK-Quote => 18% 14% 10% 4% 2% 1% 0% -2% -2% 2% 0% 0% 2% 4% 5% 7% 9% 7% 6% 5% 4% 4%

* Eigenkapital per 31.12. nach Verwendungsbeschluss zum Jahresergebnis
Abbildung 6: Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermdgen (Aktivseite) und
Schulden (Passivseite). Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Riicklage,
Sonderriicklage, Ausgleichsriicklage und den Jahrestiberschuss bzw. Jahresfehlbetrag als Saldo der
Ergebnisrechnung. Die Stadt Wuppertal konnte mit dem vorliegenden Jahresabschluss erneut einen
Uberschuss erzielen.

Zum 01.01.2019 trat das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW in Kraft. Seitdem war u.a. gesetzlich
vorgeschrieben, dass gem. § 75 Abs. 3 GO NRW eine Gemeinde zunachst eine Allgemeine Riicklage in
Hohe von mindestens 3% der Bilanzsumme zu bilden hat und danach eine sogenannte
Ausgleichsriicklage anzusetzen ist. Erst im Anschluss bestand die Moéglichkeit, Jahrestiberschiisse
anderweitig zu verwenden. Zum 31.12.2023 trat das 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz NRW in Kraft
und seitdem erhohen Jahresiiberschiisse gem. § 75 Abs. 3 GO NRW, soweit sie nicht fir den
Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsriicklage.
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a) Allgemeine Riicklage

Die allgemeine Ricklage hat zum 31.12.2023 einen Wert von 124,7 Mio. €. Darin bericksichtigt sind
Verrechnungen, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben im Jahr 2023 direkt gegen die Riicklage gebucht
wurden.

b) Ausgleichsriicklage

Zum 31.12.2023 betragt die Ausgleichriicklage 145,7 Mio. €. Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW wird der
Jahresiberschuss 2023 vollstandig der Ausgleichriicklage zugefiihrt (vorbehaltlich der Prifung und
Feststellung des Jahresabschlusses).

c) Jahresiiberschuss

Der Jahresiberschuss ergibt sich aus der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der
Ergebnisrechnung fiir das Haushaltsjahr 2023 wird ein Uberschuss in Héhe von 94.468.543,90 €
(Vorjahr 66.037.054,71 €) ausgewiesen.

2.4.2.2. Sonderposten

Sonderposten werden auf der Passivseite der Bilanz zwischen Eigen- und Fremdkapital gefiihrt. Sie
werden fiir erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beitrage fir
Investitionen gebildet sowie fiir Kosteniberdeckungen der gebihrenrechnenden Einrichtungen, die
ausgeglichen werden miissen. Die Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt

entwickelt:
2023 2022 Verdnderung
zum Vorjahr
€ € € %
Summe Sonderposten 905.140.474 892.200.752 12.939.722 +1,5%
Hiervon entfallen auf:
Zuwendungen 459.038.481 443.805.838 15.232.643  +3,4%
Beitrage 6.851.198 8.269.912 -1.418.714  -17,2%
Geblihrenausgleich 3.355.472 3.116.671 238.801 +7,7%
Sonstige Sonderposten 435.895.323 437.008.331 -1.113.009 -0,3%
Tabelle 14: Sonderposten
a) Sonderposten fiir Zuwendungen und Beitrage

Die erhaltenen Zuwendungen (459,0 Mio. €, Vorjahr 443,8 Mio. €) und Beitrage (6,9 Mio. €, Vorjahr
8,3 Mio. €) fiir Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt wurden, sind als

Sonderposten auf der Passivseite gemaR § 44 Abs. 5 KomHVO auszuweisen. Sie beinhalten unter

anderem vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuschiisse, Zuweisungen sowie

ErschlieRungs- und Strallenbaubeitrage. Diese wurden zum Bilanzstichtag anteilig entsprechend der

Restnutzungsdauer der damit finanzierten Anlagegiter ertragswirksam aufgelost. Die

entsprechenden Ertrage stehen den Abschreibungen als Ergebnisverbesserung gegentiber.

Der Wert der Sonderposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erh6ht. Neben den Zugangen

aus den jahrlichen Landespauschalen sowie Einzelzuschiissen z.B. fiir Server, digitale Ablage und
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Ausstattung der stadtischen Mitarbeitenden mit mobilen Endgerdten wurden in 2023 auch Zuschisse
passiviert die im Zusammenhang mit der Aktivierung von BaumaRnahmen stehen wie z.B.
Doppersberg (2,9 Mio. €) oder Mittel aus dem Kommunalinvestitionsforderungsgesetz (9,0 Mio. €).
Ferner wurden im Rahmen des Férderprogramms zur Digitalisierung von Schulen in NRW
Investitionen in die Digitalisierung des Klassenraumes zum Ausbau der kommunalen
Schulinfrastruktur durch das Land finanziert.

Die Abnahme der Sonderposten aus Beitrdagen resultiert aus den laufenden Auflésungen.

b) Sonderposten fiir den Gebilihrenausgleich

Gemals § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kosteniiberdeckungen aus der Nachkalkulation der
Benutzungsgebihren gemall § 6 KAG NRW in der Bilanz als Sonderposten fiir den Geblihrenausgleich
zu passivieren. Solche Kostenliberdeckungen sind innerhalb von 4 Jahren auszugleichen.

Kostenrechnende Einrichtungen, fiir deren Inanspruchnahme ein privatrechtliches Entgelt gemaRk § 6
Abs. 1 S.1 KAG NRW erhoben wird, kdnnen von dieser Regelung ausgeschlossen werden. Die Stadt
Wuppertal macht von dieser Ausschlussmoglichkeit Gebrauch.

Kostenunterdeckungen sind in der Bilanz 2023 nicht ausgewiesen.

Der Abschluss im Bereich Abfallwirtschaft wurde bereits erstellt. Im Jahr 2023 wurden aus dem
Sonderposten fiir Abfallgeblihren gemal der Vorkalkulation in der Geblihrensatzung zur
Abfallwirtschaft 2023 (VO/1270/22) 850.590,00 € entnommen und bereits aufwandsmindernd in den
Geblihrensatzen 2023 berlicksichtigt. Ferner ergab die Nachkalkulation der Abfallwirtschaft 2023
eine Uberdeckung von 1.089.391,53 €, welche dem Sonderposten zugefiihrt wurde.

Der Abschluss der gebiihrenrechnenden Einrichtung im Bereich Strallenreinigung lag zum Zeitpunkt
des Jahresabschlusses 2023 noch nicht vor.

c) Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten in Hohe von 435,9 Mio. € (Vorjahr 437,0 Mio. €) beinhalten
insbesondere Spenden und Schenkungen von Kunstgegenstianden zugunsten des Von-der-Heydt-
Museums und der gleichnamigen Stiftung aber auch Spenden und Schenkungen des Zoovereins
zugunsten des Zoos.

Leichte Abweichungen gegeniliber dem Vorjahr ergeben sich aus einer Restitution eines
Kunstgegenstandes aus ehemals jlidischem Besitz.
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2.4.2.3. Rickstellungen

Rickstellungen sind gemaR § 88 GO NRW i. V. m. § 37 KomHVO NRW fiir Verpflichtungen zu bilden,
die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Hohe nach noch nicht genau bekannt sind. Die
zuklnftige Entstehung einer Verbindlichkeit und deren Inanspruchnahme miissen hierbei
wahrscheinlich sein. Gemal§ § 37 KomHVO NRW sind Riickstellungen ausdriicklich zu bilden flr
Pensionsverpflichtungen, fir die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und die
Altlastensanierung, fir nicht geringfligige drohende Verluste aus schwebenden Geschéaften und
laufenden Verfahren sowie fiir unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, sofern die
Nachholung der Instandhaltung am Abschlussstichtag konkret beabsichtigt ist.

Die Riickstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufméannischen Vorsicht bewertet. Alle
sonstigen Rickstellungen sind mit den zu erwartenden Erfiillungsbetragen bilanziert. Eine Abzinsung
ist gemall § 37 Abs. 1 KomHVO NRW nur fir Pensionsriickstellungen zulassig.

Es ist grundsatzlich eine Geringfligigkeitsgrenze von 10.000 € je Einzelvorgang festgelegt. Diese
Geringflgigkeitsgrenze gilt nicht fiir den Ansatz von sonstigen Riickstellungen fir Urlaubsanspriiche
und Gleitzeitguthaben sowie fiir Riickstellungen bei Dienstherrenwechsel.

Die Bilanzposition Rickstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %
Bilanzsumme Riickstellungen 1° 928.534.418 918.754.416 9.780.002  +1,1
Hiervon entfallen auf:
Pensionsriickstellungen 774.602.570 749.992.024 24.610.546 +3,3
Rickstellungen fir Deponien und Altlasten 3.205.416 3.036.386 169.030 +5,6
Instandhaltungsriickstellungen 3.270.397 4.501.379 -1.230.982  -27,3
Sonstige Riickstellungen 147.456.034 161.224.626  -13.768.592 -8,5

Tabelle 15: Riickstellungen

a) Pensionsriickstellungen

Bei den Pensionsrickstellungen mit 774,6 Mio. € (Vorjahr 750,0 Mio. €) kommt es aufgrund der
Altersstruktur, Beforderungen und Nachholungen im Feuerwehrbereich zu weiteren Erhéhungen.

Ferner werden an dieser Stelle erstmalig auch Pensionsriickstellungen der Jobcenterabordnungen
ausgewiesen. Grund dafiir ist eine notwendige Anpassung der finanztechnischen Ablaufe, um den
geplanten gesetzlichen Anderungen bei der Besteuerung interkommunaler Leistungen (§2b UstG)
gerecht zu werden.

Der Anspruch auf Beihilfe ergibt sich aus den Vorschriften nach § 75 des Landesbeamtengesetzes
(LBG) NRW. Die Riickstellungen fur Beihilfen als Teil der Pensionsriickstellungen nach § 37 Abs. 1
KomHVO NRW unterlagen einer pauschalen Bewertung. Die Beihilferlickstellung wurde aus

15 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kénnen die rechnerischen Ergebnisse leicht abweichen.
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Vereinfachungsgriinden als prozentualer Anteil der Riickstellungen fiir Versorgungsbeziige ermittelt,
wobei der Prozentsatz aus dem Verhaltnis des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen an
Versorgungsempfanger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbeziige ermittelt wird. Der
Prozentsatz fir die Beihilfertickstellung erhoht sich danach fiir das Jahr 2023 auf 19,95 %. Grundlage
dafiir war der Durchschnitt der vergangenen drei Haushaltsjahre. Von der Option des § 37 Abs. 1
KomHVO NRW, die Anspriiche auf Basis des Barwertes zu berechnen, wurde kein Gebrauch gemacht.

b) Riickstellungen fiir Deponien und Altlasten

Fiir die Sanierung der Kippe Kemna wurde in den Vorjahren eine einmalige Riickstellung in Hohe von
1,7 Mio. € gebildet; dieser wurden im Haushaltjahr 2018 weitere 0,5 Mio. € zugefiihrt. Die in 2023
verbleibenden Mittel in Hohe von 600.674 € wurden im Haushaltsjahr 2023 in voller Hohe
ertragswirksam aufgel6st und dienten der Aufwandsbegleichung fiir MaRnahmen bei der Kippe
Kemna. Von diesen Mitteln wurden jedoch nur 23.334 € benétigt. Die Restmittel in Hohe von
577.340 € wurden erneut der Riickstellung fiir Deponien zugefiihrt.

Die Riickstellung flr die Deponien Liintenbeck, Eskesberg und Hardenberg betrug am Jahresanfang
2.435.712 €. Hiervon wurden 71.300 € in Anspruch genommen. Im Rahmen der
Rickstellungsbewertung zum 31.12.2023 wurden 263.665 € zugefiihrt, sodass der aktuelle Wert der
Ruckstellung fur diese drei Deponien 2.628.077 € betragt.

c) Instandhaltungsriickstellungen

Fir Instandhaltungen von Sachanlagen, die am Abschlussstichtag als unterlassen anzusehen sind,
wurden Riickstellungen angesetzt, wenn deren Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die
Ruckstellungen fir unterlassene Instandhaltungen betragen am 31.12.2023 rd. 3,3 Mio. €. Hiervon
entfallen u.a. 0,5 Mio. € auf StraRen, Treppen und Wege, 1,5 Mio. € auf Spielplatze und Schulhéofe,
sowie 0,6 Mio. € auf Dienst-, Geschéafts- und Betriebsgebaude.

d) Sonstige Riickstellungen

Die sonstigen Riickstellungen beinhalten Drohverlustriickstellungen, Verpflichtungsriickstellungen fir
nicht in Anspruch genommenen Urlaub, fiir geleistete Uberstunden, bei Dienstherrenwechsel, nach
dem Altersteilzeitgesetz sowie Riickstellungen fiir andere ungewisse Verbindlichkeiten wie z.B.
Jubildaumszuwendungen und Dienstreisekosten.

Unter anderem sind folgende Riickstellungen enthalten:
° Rickstellung Kreditierte GFG — Mittel Wert zum 31.12.2023: 34,8 Mio. €

Zum Ausgleich des coronabedingten Riickgangs der Verbundmasse aus dem kommunalen
Finanzausgleich hatte das Land NRW mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) und
dem GFG 2022 zur Sicherung der kommunalen Handlungsfahigkeit die Mittel des kommunalen
Finanzausgleichs aufgestockt. Hierdurch wurde erreicht, dass die Zuweisungen an die Kommunen in
der Hohe erfolgen konnten, als hatte es keine wirtschaftlichen Auswirkungen aus den seit 2020
pandemiebedingten Einschrankungen gegeben (gem. Orientierungsdaten vor der Pandemie). Die
aufgestockten Betrage sind jedoch kreditiert. Eine Riickzahlung soll im Rahmen spaterer
Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhangigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und
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insoweit ggf. vom kiinftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse lber die Tilgungszeit
des NRW-Rettungsschirms (50 Jahre) erfolgen. Die aus der Aufstockung der GFG-Mittel entstandenen
kreditierten Mittel betrugen fir Wuppertal rd. 34,8 Mio. €. Mit dem GFG 2024 wurde die
angekindigte Rickflihrung der kreditierten Aufstockung durch einen anteiligen Vorwegabzug bei der
Ermittlung der Verteilmasse begonnen. Dies wurde ebenso wie die anteilige Auflésung der
Rickstellung in der Haushaltsplanung 2024/2025 berlicksichtigt

° Riickstellung fir Betriebskostenabrechnungen Wert zum 31.12.2023: rd. 12,6 Mio. €

Diese Riickstellung wurde im Vorjahr fir ausstehende Betriebskostenabrechnungen des GMW
gebildet. Der zum 31.12.2023 ausgewiesene Wert bildet mit 11,7 Mio. € hauptsachlich die zu
erwartenden Nachzahlungen fiir das Jahr 2022 ab. Infolge der stark gestiegenen Energiekosten ist flr
das Abrechnungsjahr 2022 mit deutlich erhéhten Nachzahlungen zu rechnen. Fiir das Jahr 2023
wurden die Vorauszahlungen an das GMW entsprechend erhoht, sodass keine weiteren Zufiihrungen
notwendig waren. Eine Ausnahme bildet der Bereich der Energiekosten fiir die verkehrsleitenden
und -regelnden Anlagen sowie der 6ffentlichen Beleuchtungsanlagen. Hier wird auch fiir das Jahr
2023 mit einer Nachzahlung in Héhe von 0,9 Mio. € gerechnet.

. Rickstellung Jugendhilfe Wert zum 31.12.2023: rd. 11,2 Mio. €

Diese Riickstellung in Hohe von rd. 11,2 Mio. € betrifft ausstehende bzw. nicht erfasste Rechnungen
im Rahmen der Hilfen zur Erziehung. Nach den bisherigen Erfahrungen kénnen ca. 10 % der
Gesamtausgaben nicht im aktuellen Jahr gebucht werden.

. Rickstellung Riickzahlungsverpflichtung Land Wert zum 31.12.2023: rd. 8,1 Mio. €

Der Stadtbetrieb 202 Tageseinrichtungen fiir Kinder erwartet, dass Leistungen in Hohe von 8,1 Mio. €
an das Land zuriickgezahlt werden mussen. Durch den Personalmangel in den Tageseinrichtungen fiir
Kinder fanden Betreuungseinschrankungen dahingehend statt, dass in einigen Hausern ganze
Gruppen nicht belegt werden konnten. Das hat zur Folge, dass mit hohen
Rickzahlungsverpflichtungen an das Land zu rechnen ist.

° Rickstellung LOB Zahlungen Wert zum 31.12.2023: rd. 3,8 Mio. €

Bei der Bewertung der Riickstellung in Hohe von rd. 3,8 Mio. € wurden, neben den Aufwendungen
fiir die leistungsorientierten Bezahlungen, auch die darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zur
Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse bertcksichtig.

Weitere Angaben sind dem Riickstellungsspiegel im Anhang zu entnehmen.
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2.4.2.4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Hohe von 1.960,9 Mio. € (Vorjahr 2.019,8 Mio. €) wurden mit dem
Riickzahlungsbetrag passiviert, wobei sie grundsatzlich einzeln erfasst sind. Arten, Strukturen und
Falligkeiten sind dem beigefligten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

a) Anleihen

In den Jahren 2014 und 2015 beteiligte sich die Stadt Wuppertal an der Emission von NRW-
Stadteanleihen am Kapitalmarkt. Die Borsennotierung der Gemeinschaftsanleihen erfolgt in
Diisseldorf. Nachdem in 2018 die Stadteanleihe Nr. 1 ausgelaufen ist, belauft sich der Bestand der
Anleihen zum 31.12.2023 auf 50,0 Mio. € (Stadteanleihe Nr. 2).

b) Verbindlichkeiten aus Krediten und Derivaten

Der Bestand an Krediten zur Liquiditatssicherung, inklusive der liquiditatskreditgleichen
Stadteanleihe 2, ist um 53,9 Mio. € von 892,9 Mio. € in 2022 auf 839,0 Mio. € in 2023 gesunken. Der
Bestand an Krediten fiir Investitionen ist im Vergleich zum Vorjahr um 12,9 Mio. € auf nun 677,4 Mio.
€ gestiegen.

Die Stadt Wuppertal steuert ihren bestehenden Schuldenbestand lber ein aktives Zins- und
Liquiditatsmanagement. In 2023 hielt die Stadt Wuppertal keine Derivate.

Der volumengewichtete Durchschnittszins fiir das Jahr 2023 betragt fiir Investitionskredite 2,64 %
(Vorjahr 2,50 %) und fir Liquiditatskredite 1,52 % (Vorjahr 1,53 %).

Zum Ende des Rechnungsjahres 2023 ist weiterhin ein Fremdwahrungsgeschaft in Héhe von 35,4
Mio. € (Vorjahr 35,2 Mio. €) darzustellen. Hierfiir bestanden Forderungen und Verbindlichkeiten
jeweils in gleicher Hohe fir ein Kreditgeschaft auf US-Dollar-Basis, an dem die Bayerische
Landesbank und die HypoVereinsbank beteiligt sind (Umrechnungskurs: Siehe hierzu die

Ausfiihrungen unter dem Gliederungspunkt ,,2.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden®).

Forderungen und Verbindlichkeiten fiir dieses Geschaft werden nach einer vorliegenden,
gutachterlichen Stellungnahme jeweils weiterhin in derselben Hohe fortgeschrieben. Die
Verbindlichkeit selbst wird unter den ,,Sonstigen Verbindlichkeiten” gefiihrt.

c) Sonstige Vertrage, die mittel- oder langfristige Verpflichtungen beinhalten

ca) Wartungsvertrage

Das Amt fiur Informationstechnik und Digitalisierung hat Wartungs- und Pflegevertrage mit einem
Gesamtvolumen von rd. 2,0 Mio. € abgeschlossen. Bei dem Ressort Vermessung, Katasteramt und
Geodaten bestehen Vertrage u.a. fiir das amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem in Hohe
von insgesamt rd. 0,5 Mio. €. Fiir StraBenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen bestehen beim Ressort
StralRen und Verkehr Wartungs- und Pflegevertrage in Hohe von rd. 0,2 Mio. €.

cb) Mietvertrage

Die Stadt Wuppertal hat in 2023 Mietzahlungen in Hohe von insgesamt rd. 93,1 Mio. € (Vorjahr 87,8
Mio. €) geleistet; davon entfielen auf angemietete Raume vom Eigenbetrieb Gebdaudemanagement
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(GMW) rd. 88,6 Mio. € (Vorjahr 83,1 Mio. €). Auf Mietvertrage fir Software entfielen rd. 1,2 Mio. €
(Vorjahr 1,2 Mio. €).

cc) Andere sonstige Vertrage

Bei der Feuerwehr bestehen Vertrage mit einem Volumen von rd. 17,7 Mio. € (Vorjahr 12,4 Mio. €).
Darin enthalten sind z. B. Betriebskostenerstattungen an Rettungsdienste sowie Entgelte flr die
Gestellung von Notarzten der verschiedenen Kliniken und fiir leasingdhnliche Vertrage fiir Dienst-
und Schutzkleidung. Die Steigerung zum Vorjahr resultiert hauptsachlich aus der Steigerung der
Betriebskostenerstattungen.

cd) Forfaitierungen

Forfaitierungen sind zum Bilanzstichtag 31.12.2023 nicht durchgefiihrt worden.

d) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt Wuppertal die Leistung bereits erhalten hat,
ohne die entsprechende Gegenleistung d.h. Zahlung erbracht zu haben, sind hier zu bilanzieren.

Dazu zahlen z.B. Kauf- und Dienstleistungsvertrage sowie Miet- und Pachtvertrage. Sie wurden zu
ihrem Erfiillungsbetrag in Hohe von 19,2 Mio. € (Vorjahr 27,9 Mio. €) bilanziert.

e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Leistungen, die die Kommune aufwendet, ohne eine wirtschaftliche
Gegenleistung zu bekommen, so z.B. im sozialen Bereich (Sozial- und Jugendhilfeleistungen). Diese
werden zum Bilanzstichtag ausgewiesen, wenn die Kommune die Zahlung noch nicht geleistet hat.
Sie wurden zu ihrem Erfillungsbetrag mit 17,2 Mio. € (Vorjahr 2,5 Mio. €) bilanziert.
Ausschlaggebend fiir den hohen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist, dass die
Weiterleitung der Bildungspauschale an das GMW zum groRen Teil erst Anfang 2024 erfolgt ist.

f) Sonstige Verbindlichkeiten

Unter diesem Posten (248,0 Mio. €, Vorjahr 265,2 Mio. €) sind u.a. Verbindlichkeiten ausgewiesen,
die sich aus Abfiihrungspflichten (Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben und Umsatzsteuer)
der Stadt als Arbeitgeber ergeben. Des Weiteren werden hier die Verbindlichkeiten des
Fremdwahrungsgeschéaftes auf US-Dollar-Basis abgebildet (siehe hierzu die Ausfiihrungen unter dem

Gliederungspunkt ,2.4.2.4. b) Verbindlichkeiten aus Krediten und Derivaten®).

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zahlen auch unklare Einzahlungen in Hohe von rd. 9,5 Mio. €
(Vorjahr 17,3 Mio. €). Hierbei handelt es sich (iberwiegend um Zahlungseingdnge aus Dezember
2023, die erst im Januar 2024 den entsprechenden Sollstellungen zugeordnet werden konnten.

Dariber hinaus bestehen Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern mit einem Volumen von rd. 32,3
Mio. € (Vorjahr 34,3 Mio. €). Stellplatz-Ablosungsbetrage, die private Bauherren entrichten, um sich
von der Verpflichtung zum Erstellen von Stellplatzen entbinden zu lassen, wurden mit rd. 2,9 Mio. €
(Vorjahr 2,8 Mio. €) ausgewiesen.
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Die Verbindlichkeiten gegeniiber den Sonderhaushalten!® wurden mit einem Gesamtbetrag von rd.
37,7 Mio. € (Vorjahr 47,2 Mio. €) gebucht. Dem stehen Forderungen gegen die Sonderhaushalte in
Hohe von rd. 13,5 Mio. € (Vorjahr 18,8 Mio. €) gegenlber. Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem
Erfullungsbetrag bilanziert.

g) Erhaltene Anzahlungen

Unter Erhaltene Anzahlungen in Hohe von 160,1 Mio. € (Vorjahr 166,8 Mio. €) werden die
zuklinftigen Sonderposten dargestellt, die einem in Bau befindlichen noch nicht fertig gestellten bzw.
in Anschaffung befindlichen Vermogensgegenstand zugeordnet werden kdnnen (Anlage im Bau).
Diese Betrage sind von der Stadt Wuppertal zweckentsprechend zu verwenden.

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Veranderung
2023 2022
zum Vorjahr

Mio. € Mio. € Mio. € %

Gesamt 160,1 166,8 -6,7 -4,0
Hiervon entfallen u.a. auf:

Beitrage 4,1 4,0 0,1 +2,5
Allgemeine Investitionspauschale 5,8 3,0 2,8 +93,3
Bildungspauschale 8,7 7,5 1,2 +16,0
Sportpauschale 2,2 1,7 0,5 +29,4

Dariber hinaus gehende Zuschiisse fir
konkrete BaumalRnahmen u.a.:

Doppersberg 72,2 75,1 -2,9 -3,9
Nordbahntrasse 21,3 21,3 0,0 0,0
StraRen, Wege, Platze 30,7 31,9 -1,2 -3,8
Kommunalinvestitionsforderungsgesetz (KInvFoG) 3,5 12,5 -9,0 -72,0
Ingenieurbauwerke 4,9 3,7 1,2 +32,4
Beleuchtung, Verkehrstechnik 1,8 1,8 0,0 0,0
Feuerwehr 1,0 0,4 0,6 +150,0

Tabelle 16: Zukiinftige Sonderposten

Die leichte Reduzierung dieser Bilanzposition ist u.a. zurtickzufihren auf die Aktivierung von Anlagen
im Bau und der gleichzeitigen Passivierung der entsprechenden Sonderposten u.a. aus dem Projekt
»,DOppersberg” mit rd. 2,9 Mio. €, Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsforderungsgesetzes
(KInvF6G) mit rd. 9,0 Mio. €, der Neugestaltung des Von-der-Heydt-Platzes mit rd. 1,8 Mio. € sowie
Zuschiissen und Beitragen fiir Strallenbaumalnahmen.

16 In den Sonderhaushalten werden auRRerhalb des Kernhaushaltes von der Finanzbuchhaltung verwaltete fremde Finanzmittel (fir

Eigenbetriebe und Dritte wie Jobcenter AGR, NRW Kultursekretariat (bis Ende 2023), Bergisches Studieninstitut u.a. gefiihrt



] U “ 42

Q

Des Weiteren sind in 2023 weitere Mittel abgerufen worden u.a. Zuschisse fir Aktive Stadtzentren
(6,4 Mio. €, Vorjahr 4,9 Mio. €), Soziale Stadt (1,0 Mio. €, Vorjahr 0,1 Mio. €) und Verkehrstechnik
(1,8 Mio. €, Vorjahr 1,8 Mio. €) sowie flr Investitionen des Programms ,,Green City Plan“.

Fir laufende noch nicht fertig gestellte Baumalnahmen stehen zugeordnete Sonderposten aus
Pauschalen zur Verfligung. Die Landesmittel fiir die Nordbahntrasse (21,3 Mio. €) stehen noch zur
Klarung, Zuordnung und Verarbeitung aus.

h) Verbindlichkeiten aus Vorgangen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgangen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen,
handelt es sich um kreditdahnliche Rechtsgeschafte. Mit solchen Rechtsgeschaften wird Ublicherweise
ein Vermogensgegenstand wirtschaftlich erworben. Demzufolge ist nicht nur auf der Passivseite eine
Verbindlichkeit, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt auszuweisen, sondern auf der
Aktivseite auch ein Vermogensgegenstand.

Hierzu gehoren unter anderem Leasingvertrage, wenn das wirtschaftliche Eigentum erworben wird.
Die Stadt Wuppertal hat zum Stand 31.12.2023 Verpflichtungen aus Leasingvertragen mit jahrlichen
Zahlungen in Hohe von 0,14 Mio. € (Vorjahr 0,09 Mio. €) abgeschlossen. Bei diesen Vertragen liegt
jedoch hinsichtlich der Vermogensgegenstiande das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt
Wuppertal, so dass in diesen Fallen keine Bilanzierung erfolgte.

2.4.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen ausgewiesen, die vor dem
Abschlussstichtag vereinnahmt wurden, jedoch Ertrage fiir eine bestimmte Zeit nach dem
Abschlussstichtag darstellen. Dies sind u.a. Gebiihren fiir den Kommunalfriedhof sowie Betrage fiir
die Abgrenzung von Versorgungszahlungen flir Beamte, die den Dienstherrn gewechselt haben.

Bei der Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung besteht die Moglichkeit, von
Geringflgigkeitsgrenzen Gebrauch zu machen. Die Stadt Wuppertal hat eine Geringfligigkeitsgrenze
von 10.000 € je Einzelvorgang festgelegt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich wie folgt verandert:

Verdnderung
2023 2022 .
zum Vorjahr
€ € € %

Gesamt 6.436.358 4.724.901 1.711.457 +36,2
Hiervon entfallen auf:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.047.607 0 1.047.607 +100,0
Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.116.325 1.149.993 -33.668 -2,9

Privatrechtliche Leistungsentgelte,
4.272.426 3.574.908 +697.518 +19,5
Kostenerstattungen und Umlagen

Tabelle 17: passive Rechnungsabgrenzungsposten

Nachdem im Vorjahr im Rahmen der Zuwendungen und Umlagen keine passive
Rechnungsabgrenzung notwendig war, wurde im Haushaltsjahr 2023 im Wesentlichen unter dieser
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Position eine Abgrenzung von Fordergeldern des Ressorts Zuwanderung und Integration

vorgenommen.

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung fiir 6ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte wurden Gebiihren
abgegrenzt, die im Jahr 2023 vereinnahmt wurden, aber Ertrage fiir Folgejahre darstellen.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zdhlen unter anderem Pensionsriickstellungen fur
Dienstherrenwechsel mit rd. 4,3 Mio. € (Vorjahr 3,6 Mio. €).
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2.5. Erlduterungen zur Ergebnisrechnung

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, Giber die Art, die Hohe und die Quellen der
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ergebnisrelevanten Geschéftsvorfalle vollstandig zu informieren. Sie zeigt das Ressourcenaufkommen

und den Ressourcenverbrauch der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf und ermittelt daraus den

Jahreserfolg, der sich als Uberschuss oder als Fehlbetrag darstellt, analog zur kaufmannischen

Gewinn- und Verlustrechnung. Dadurch werden die ordentlichen Ertrage und Aufwendungen

zusammen mit dem Finanzergebnis (Zinsertrage, Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten etc.)

als Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit ausgewiesen. Zusammen mit dem aulRerordentlichen

Ergebnis ergibt dies das Jahresergebnis.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstiitzen, werden gemal § 45 Abs. 1 KomHVO

NRW die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erlautert.

GemaR § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden die Ertrage bzw. Aufwendungen aus dem Abgang und der

VeraulBerung von Vermogensgegenstanden im Sinne des § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie die

Wertverdanderungen von Finanzanlagen nicht ergebniswirksam dargestellt, sondern unmittelbar mit

der allgemeinen Riicklage, also dem Eigenkapital, verrechnet. Diese Verrechnungen sind nach § 39

Abs. 3 KomHVO NRW nachrichtlich nach dem Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung auszuweisen.

Der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte Haushaltsausgleich konnte in 2023 erreicht werden. Die
zum 31.12.2023 aufgestellte Ergebnisrechnung schlieRt mit einem Uberschuss von rd. 94,5 Mio. €

(Vorjahr: rd. 66,0 Mio. €) ab. Gegeniiber einem geplanten Uberschuss in Héhe von rd. 5,8 Mio. € ist
das eine Verbesserung von rd. 88,7 Mio. €.

2.5.1. Ordentliche Ertrage

Die ordentlichen Ertrage haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

2023 2022 Verdnderung
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 1.789.734.559 1.652.702.207 137.032.352 +8,3
Hiervon entfallen auf:
Steuern und dhnliche Abgaben 631.518.737 566.696.288 64.822.449 +11,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 579.092.439 525.534.364 53.558.075 +10,2
Sonstige Transferertrage 12.224.123 12.867.269 -643.146 -5,0
Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120.507.161 114.502.528 6.004.633  +5,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.523.911 34.060.019 2.463.892 +7,2
Kostenerstattung und Kostenumlagen 322.057.025 323.971.968 -1.914.943 -0,6
Sonstige ordentliche Ertrage 86.698.714 70.219.171 16.479.543 +23,5
Aktivierte Eigenleistungen 1.112.449 4.850.599 -3.738.150 -77,1
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Jahresvergleich der ordentlichen Ertrage

in Mio. €
700
600
500
400
300
200
100 - -
0 - -
Steuern Zuwen- Kostener- Offentl.- Sonst. Privat- Sonstige Aktiv.
und dungen statt. und rechtl. ordentl. rechtl. Transfer- Eigen-
dhnliche und allg. -umlagen | Leistungs- Ertrage Entgelte ertrage leistungen
Abgaben Umlagen entgelte
m31.12.2023 631,5 579,1 3221 120,5 86,7 36,5 12,2 1,1
m31.12.2022 566,7 525,5 324,0 114,5 70,2 34,1 12,9 4,9

Abbildung 7: Jahresvergleich der ordentlichen Ertrige

Verteilung der ordentlichen Ertrage im Jahr 2023

m Steuern und dhnliche Abgaben

B Zuwendungen und allg. Umlagen
Kostenerstattung und Kostenumlagen

m Offentlich-rechtl. Leistungsentgelte

M Sonstige ordentliche Ertrage
Privatrechtliche Leistungsentgelte

W Sonstige Transferertrage

M Aktivierte Eigenleistungen

Abbildung 8: Verteilung der ordentlichen Ertrige
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Das oben abgebildete Kreisdiagramm stellt die prozentuale Verteilung der ordentlichen Ertrage im
Jahr 2023 dar. Diese belaufen sich zum Stichtag 31.12.2023 auf insgesamt 1.789,7 Mio. €. Davon
entfallen 35% auf Steuern und dhnliche Abgaben und 32% auf Zuwendungen und allgemeine

Umlagen. An der dritten Stelle mit 18% stehen Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Die

restlichen 15% verteilen sind im Wesentlichen auf 6ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, sonstige

ordentliche Ertrage und privatrechtliche Leistungsentgelte.

2.5.1.1. Steuern und dhnliche Abgaben
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Steuern sind Geldleistungen, die aufgrund von gesetzlichen Vorgaben erhoben werden. Sie sind eine

wichtige Ertragsquelle fir Kommunen. Die Ertrage aus Steuereinnahmen haben sich im Vergleich

zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 631.518.737 566.696.288 64.822.449 +11,4
Hiervon entfallen auf:
Grundsteuern 77.543.935 77.806.031 -262.096 -0,3
Gewerbesteuer 299.537.720 257.569.000 41.968.720  +16,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 174.435.135 177.463.000 -3.027.865 -1,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 36.749.535 36.165.335 584.200 +1,6
Hundesteuer 3.109.054 3.087.377 21.677 +0,7
Kompensationsgelder 20.213.698  16.841.144 3.372.554  +20,0
Leistungen Grundsicherung SGB I 11.512.480 9.630.321 1.882.159  +19,5
Vergnugungssteuern 7.549.788 7.600.811 -51.023 -0,7
Sonstiges 867.392 618.883 248.509  +40,2
Steuern und dhnliche Abgaben aufgrund
0 -20.085.614 20.085.614 -100,0

von Isolierungsbuchungen

Tabelle 18: Steuern und dhnliche Abgaben

Im Jahr 2023 wurden rd. 35,3 % der Ertrdge durch Steuern und dhnliche Abgaben erzielt (Vorjahr: rd.

34,3 %).

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 steigen die Gewerbesteuerertrage um 16,3 % auf 299,5

Mio. €, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt um 1,7 % auf 174,4 Mio. € und die
Leistungen Grundsicherung SGB Il erhéhen sich um 19,5 % auf 11,5 Mio. €.

Insgesamt konnten die Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 64,8 Mio. € gesteigert
werden. Diese Steigerung ist vor allem Nachholeffekten bei der Gewerbesteuer zu verdanken.

Im Vorjahr wurde im Rahmen der Regelungen des NKF-CUIG die Moglichkeit der pauschalen
Ermittlung der Corona-bedingten Minderertrage angewandt.

Demzufolge wurde der zu isolierende Schaden in Hohe des Differenzbetrages zwischen Ergebnisplan
und tatsachlichem IST ermittelt und in den Jahresabschluss ibernommen. Im Jahr 2023 kam es zu
keinen coronabedingten Minderertragen mehr.
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Der deutliche Anstieg bei den Kompensationsgeldern (+20 %) ist darauf zuriickzufiihren, dass es sich

bei den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) um umsatzsteuerbasierte

Zuweisungen handelt. Da das Umsatzsteueraufkommen fiir das Jahr 2022 geringer prognostiziert

wurde als tatsachlich eingetreten, ist eine Differenz zwischen der vom Land vorlaufig fir 2022

gegenlber der endgliltig festgesetzten Kompensationsleistung entstanden. Zudem hat sich -

aufgrund der positiven Entwicklung des Vorjahres - der flir das Jahr 2023 vorlaufig festgesetzte

Betrag erhoht.

Die Leistungen Grundsicherung SGB Il verbessern sich um rd. 1,9 Mio. €. Grund hierfir ist die

Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben fir das Jahr 2023 nach § 7 des Gesetzes

zur Ausfihrung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch fiir das Land NRW. Aufgrund einer héheren

Verteilmasse ergibt sich fir Wuppertal gegeniliber dem Vorjahr eine um rd. 1,9 Mio. € héhere

Zuweisung.

2.5.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschiisse aus

dem offentlichen und privaten Bereich, also um einmalige oder laufende Geldleistungen, die nicht

ausdricklich fir Investitionen bestimmt sind und keine Erstattungen sind. Sie werden sofort

vollumfanglich ergebniswirksam.

Die Ertrage aus Zuwendungen und aus allgemeinen Umlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr

wie folgt entwickelt:

2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %

Gesamt 579.092.439 525.534.364 53.558.075 +10,2
Hiervon entfallen u.a. auf:
Schlisselzuweisungen 393.104.150 338.088.240 55.015.910 +16,3
Zuweisungen vom Land 93.570.284 92.020.136 1.550.148 +1,7
Zweckgebundene Zuweisungen vom Land 33.140.582  28.803.727 4.336.855 +15,1
Bildungspauschale (konsumtiv) 13.449.932  12.541.553 908.379 +7,2
Inklusionspauschale (konsumtiv) 1.223.319 2.041.682 -818.363 -40,1
Auflésung von Sonderposten aus 28.630.520  24.752.656 3.877.864  +15,7
Zuwendungen und Zuschissen
Zuwendungen mit Isolierungsbezug 4.498.703 21.106.822 -16.608.119 -78,7

Tabelle 19: Ertrage aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Schlisselzuweisungen sind finanzkraftabhangig (Steuern), d. h. das insgesamt zu verteilende

Volumen wird anhand eines in der Vergangenheit liegenden Referenzzeitraumes auf die

Gemeinden, Landschaftsverbande und Kreise verteilt. Die Verbesserung bei der Schliisselzuweisung

betragt rd. 16,3% gegenliber dem Jahr 2022. Grund fiir diese Entwicklung ist u.a. der Anstieg der

verteilbaren Finanzausgleichmasse, aber auch die im Vergleich zu den anderen nordrhein-
westfalischen kreisfreien Stadten deutlich geringer angestiegene Steuerkraft.
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Die zweckgebundenen Zuweisungen vom Land verbessern sich um 15,1 % gegeniber dem Vorjahr.
Enthalten sind beispielsweise Betrage, die die Stadtbetriebe Schulen und Tageseinrichtungen fir
Kinder sowie die Kinder- und Jugendhilfe betreffen. Bedingt durch die Zweckgebundenheit stehen
den Zuweisungen entsprechende Aufwendungen gegeniber.

Die Sonderposten werden entsprechend der Lebensdauer des geforderten Anlagegutes aufgelost.
lhnen steht der Aufwand aus bilanziellen Abschreibungen gegeniiber. Die Ertrage aus der Auflésung
von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschiissen steigen um rd. 3,9 Mio. € gegeniiber dem
Vorjahr (28,6 Mio. €, Vorjahr 24,7 Mio. €). Ursachlich hierfir sind insbesondere die Finanzhilfen aus
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz fiir die OPNV Investitionen (GVFG-OV) des GroRprojektes
Doppersberg sowie aus dem Kommunalinvestitionsforderungsgesetz (KInvF6G NRW) fiir die
Maflnahmen in den Innenstdadten Barmen und Elberfeld und der energiesparende Umbau von
StralRenbeleuchtung.

Die Zuwendungen mit Isolierungsbezug sind mit rd. 16,6 Mio. € gegeniiber dem Jahr 2022 deutlich
gesunken. Im Vorjahr war eine Hilfszahlung des Landes in Héhe von rd. 9,7 Mio. € enthalten.

2.5.1.3. Sonstige Transferertrage

Unter die sonstigen Transferertrage in Héhe von rd. 12,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 12,9 Mio. €) fallt die
Ubertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegeniibersteht,
soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Ertrage sind u.a. Leistungen von
Sozialhilfetragern oder Riickzahlung gewahrter Hilfe.

2.5.1.4. Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den 6ffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungs-, Benutzungsgebihren und
dhnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben sowie Ertrdage aus der Auflésung von Sonderposten fir
Beitrage und fiir den Gebihrenausgleich ausgewiesen.
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Die Ertrage aus offentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie
folgt entwickelt:

2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %

Gesamt 120.507.161 114.502.528 6.004.633 +5,2
Hiervon entfallen u.a. auf:
Abfallgebiihren 35.231.258  31.925.341 3.305.917 +10,4
Rettungsdienstgebiihren 33.303.708 33.091.441 212.267 +0,6
Sonstige Benutzungsgebiihren und 19.172.335  16.182.315 2.990.020 +18,5
ahnliche Entgelte
Verwaltungsgebihren 14.837.810  13.523.147 1.314.663 +9,7
StraRenreinigungsgebiihren 10.933.381  10.817.083 116.298 +1,1
Parkgebihren 2.763.574 2.596.485 167.089 +6,4
Auflésung von Sonderposten Beitrdge / 1.619.230 1.464.280 154950 +10,6
Stral3en
Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte -34.966 1.703.033  -1.737.999 -102,1

infolge coronabedingter Buchungen

Tabelle 20: Ertrage aus o6ffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Die 6ffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Vergleich zum Vorjahr in der Summe um rd.
6,0 Mio. € gestiegen.

Die Abfallgeblhren sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Griinde hierfiir sind u.a. h6here Kosten
fiir Energie und Treibstoffe sowie fir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Die sonstigen Benutzungsgebihren sind um rd. 3,0 Mio. € angestiegen. Davon entfallen rd. 1,7 Mio. €
auf den Bereich Zuwanderung und Integration. In diesem Bereich sind die Ertrage aus
Benutzungsgebiihren fiir die Ubergangseinrichtungen gestiegen, da sich sowohl die durchschnittliche
Belegung als auch die Anzahl der Platze erhéht haben. Auch in weiteren Bereichen wie z.B. bei den
Tageseinrichtungen fir Kinder oder bei der OGS Betreuung kam es zu Mehrertragen bei den

Benutzungsgebiihren.

Die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Verwaltungsgebiihren resultieren hauptsachlich aus den
Bereichen Bauaufsicht und Kfz-Angelegenheiten.

Unter den pandemiebedingten 6ffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden im Jahr 2022 im
Wesentlichen die Erstattungen der Bezirksregierung Diisseldorf fiir die Arbeit der koordinierenden
Covid-Impfeinheit gebucht. Im Jahr 2023 ergab sich in diesem Bereich insgesamt eine Riickzahlung.
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2.5.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Ertrage erfasst, fur die die Stadt eine konkrete
Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbringt. Hierzu zahlen Ertrage aus Verkauf,
Vermietung und Verpachtung, Eintrittsgelder z.B. aus dem Zoo oder dem Baderbetrieb etc. Auch
Ertrage aus Erbbaurechten werden hier gebucht. Insgesamt wurden im Jahr 2023 Ertrage aus
privatrechtlichen Entgelten in Héhe von rd. 36,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 34,1 Mio. €) erzielt.

2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 36.523.911 34.060.019 2.463.892 +7,2
Hiervon entfallen u.a. auf:
Mieten und Pachten 22.308.217  21.205.713 1.102.504 +5,2
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.432.158 10.555.117  -1.122.959 -10,6
Zweckgebundene privatrechtliche 2.423.195 1.661.043 762.152  +45,9

Leistungsentgelte

Tabelle 21: Ertrage aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Von den insgesamt rd. 22,3 Mio. € Mieten und Pachten entfallen allein rd. 15.6 Mio. € auf den
Pachtzins von der WSW mobil GmbH fir das Schwebebahngerist.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf insgesamt rd. 9,4 Mio. € (Vorjahr:
rd. 10,6 Mio. €) wovon rd. 1,5 Mio. € Eintrittsgelder der Bader, rd. 3,6 Mio. € Eintrittsgelder vom Zoo
sowie rd. 2,4 Mio. € Kita Beitrage enthalten sind.

Unter der Position zweckgebundene privatrechtliche Leistungsentgelte werden hauptsachlich Ertrage
der Bergischen Musikschule sowie Entgelte flr erbrachte Leistungen ausgewiesen.

2.5.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertrage aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden von der Stadt durch die Erbringung von
Gutern und Dienstleistungen fir eine andere Stelle erwirtschaftet, die diese vollstandig oder anteilig
erstattet. Es handelt sich hierbei liberwiegend um Erstattungen von Bund und Land fiir die
Grundsicherung nach dem SGB XII, Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB Il und Leistungen im
Bereich der Zuwanderung und Integration sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermaogen.
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Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt
entwickelt:

2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 322.057.025 323.971.968 -1.914.943 -0,6
Hiervon entfallen u.a. auf:
Erstattungen vom Bund 48.874.817 45.013.044 3.861.773 48,6
Erstattungen vom Land 52.581.127 61.429.710 -8.848.583 -14,4
Erstattungen vom Landschaftsverband 5.096.377 9.089.424  -3.993.047 -43,9
Erstattungen von Gemeinden, Gemeinde- 9.084.434 9.053.598 30.836 +0,3
verbanden, Beteiligungen, Sondervermogen
Erstattungen von verb. Unternehmen, 31.814.727 29.701.289 2.113.438 +7,1
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft 96.850.656 89.870.852 6.979.804 +7,8
nach § 22 SGB Il
Leistungsbeteiligung Grundsicherung § 46a 67.879.496 72.016.286 -4.136.790 -5,7

SGB Xl

Tabelle 22: Ertrage aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Erstattungen vom Bund handelt es sich hauptsachlich um den Bundesanteil an den
Gesamtverwaltungskosten der Jobcenter Wuppertal AGR. Fiir das Jahr 2023 erstattete der Bund fiir
die Verwaltungskosten der Jobcenter Wuppertal AOR rd. 48,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 44,6 Mio. €).

Den groBten Posten bei den Erstattungen des Landes stellen die Zahlungen fiir Gefliichtete der
Ukraine dar. Diese betrugen im Jahr 2023 rd. 24 Mio. € (Vorjahr rd. 33 Mio. €). Dieser Betrag wurde
im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) isoliert (siehe hierzu die
Ausfiihrungen unter dem Gliederungspunkt ,,2.3. Isolierung der finanziellen Schaden aufgrund der

Corona Pandemie sowie des Ukraine Krieges“).

Unter den Erstattungen des Landes sind des Weiteren beispielsweise die Landeszuweisungen fir
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Hohe von rd. 12,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 12,0
Mio. €) und fir Leistungen nach dem Gesetz iber die Zuweisung und Aufnahme auslandischer
Flichtlinge (FIGAG NRW) in Hohe von rd. 7,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 7,7 Mio. €) enthalten. Ferner
werden hier Aufwandserstattungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII fiir
unbegleitete minderjahrige Fliichtlinge in Héhe von rd. 6,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 5,5 Mio. €)
ausgewiesen.

Die Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland sind um rd. 4,0 Mio. € gesunken. Grund hierfir
ist hauptsachlich, dass im Vorjahr eine grolRere Nachzahlung fiir Vorjahre enthalten war.

Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB Il ist in 2023 auf rd.
96,9 Mio. € angestiegen (Vorjahr: rd. 89,9 Mio. €), wovon rd. 10,1 Mio. € auf Leistungen fiir
Gefliichtete der Ukraine entfallen und im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
(NKF-CUIG) isoliert wurden (siehe hierzu die Ausfiihrungen unter dem Gliederungspunkt ,2.3

Isolierung der finanziellen Schiaden aufgrund Corona sowie des Ukraine Krieges“).
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Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XIl ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Mio. € gesunken.

Ursachlich hierfir ist hauptsachlich der Umstand, dass im Jahr 2022 finf anstatt wie Ublicherweise

vier Erstattungsbetrage gebucht wurden. Rd. 4,6 Mio. € der Leistungsbeteiligung entfallen im Jahr
2023 auf Leistungen fiir Gefliichtete der Ukraine. Der Betrag wurde im Rahmen des NKF-COVID-19-
Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) isoliert (siehe hierzu die Ausfiihrungen unter dem

Gliederungspunkt ,2.3. Isolierung der finanziellen Schiaden aufgrund der Corona Pandemie sowie des

Ukraine Krieges“).

2.5.1.7. Sonstige ordentliche Ertrage

Die sonstigen ordentlichen Ertrage sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 16,5 Mio. €

gestiegen und haben sich wie folgt entwickelt:

Veranderung
2023 2022 .
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 86.698.715 70.219.171 16.479.543  +23,5
Hiervon entfallen u.a. auf:
Ertrage aus Konzessionen 19.308.956 18.841.238 467.718 +2,5
Ertrage aus Verauerung von Grundstiicken
. 451.229 7.506.965 -7.055.737 -94,0
und Gebduden
Ordnungsrechtliche Ertrage (BulRgelder etc.) 16.876.474 17.077.711 -201.237 -1,2
Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuer 1.176.343 -190.471 1.366.814 +717,6
Auflosung/Herabsetzung
. . 11.752.883 9.339.577 2.413.306  +25,8
Pensionsriickstellung
Auflésung/Herabsetzung Beihilfertickstellung 280.864 532.625 -251.761 -47,3
Auflosung/Herabsetzung lGibrige
26.454.873 8.114.947 18.339.926 +226,0

Rickstellungen

Tabelle 23: Sonstige ordentliche Ertrage

Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Ertrage ergibt sich insbesondere aus der Auflésung von

Rickstellungen, deren Riickstellungsgriinde entfallen sind. Aufgeldst wurde z.B. eine Riickstellung,

die im Vorjahr in Hohe von 7,0 Mio. € gebildet wurde um das Risiko abzubilden, welches sich aus der

geanderten Rechtsprechung zur Kalkulation von Abwassergebiihren ergab (OVG Miinster Az.: 9 A

1019/20). Die Folgen der gednderten Rechtsprechung konnten jedoch vom Eigenbetrieb WAW

aufgefangen werden.

Aufgel6st wurde ferner eine Riickstellung in Hohe von 4,0 Mio. €, die ebenfalls im Vorjahr gebildet

wurde, um die Gefahr abzubilden, dass ein Zuschuss an die Wuppertaler Stadtwerke gezahlt werden

muss. Voraussetzung fiir den Zuschuss war, dass die WSW mit der Vorlage des Jahresergebnisses

2022 eine Unterdeckung der WSW mobil, unter Beriicksichtigung etwaiger Gewinne im

Querverbund, nachweist. Dieser Umstand ist erfreulicherweise nicht eingetreten, sodass der Betrag

dem Haushalt wieder zugefiihrt werden konnte.
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Enthalten sind auRerdem 5,5 Mio. € Auflosungen die im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-
Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) isoliert wurden.

Bei den Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer liegt eine deutliche Steigerung zum Vorjahr vor.
Ursache hierfir ist eine Neuregelung der Zinsen nach § 233a AO aus dem Vorjahr, wonach der
Zinssatz rickwirkend gesenkt wurde (§238 Abs. 1a AO), mit der Folge einer Riickerstattung an die
Steuerpflichtigen im Jahr 2022.

2.5.1.8. Aktivierte Eigenleistungen

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegeniiber, die zur Erstellung von
aktivierungsfahigen Vermoégensgegenstianden (Anlagevermaogen) eingesetzt werden, sofern diese
Aufwendungen Herstellungskosten gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW darstellen. Einzubeziehen sind
Materialkosten, Fertigungskosten (Personalaufwand) sowie die notwendigen Material- und
Fertigungsgemeinkosten. Dieser Posten dient als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten, der die
gebuchten Aufwendungen fiir die erbrachten Eigenleistungen durch eine Ertragsbuchung in der
Ergebnisrechnung neutralisiert.

Die Stadt Wuppertal hat in 2023 insgesamt rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,9 Mio. €) an aktivierbaren
Eigenleistungen erbracht. Ursachlich fir den Rickgang gegeniiber 2022 ist, dass in 2022
Aktivierungen aus Vorjahren gebucht wurden.

2.5.1.9. Bestandsveranderungen

Als Bestandsverdanderungen sind Erhéhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder
unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Diese Position bleibt unbesetzt, weil
unfertige und/oder fertige Erzeugnisse, also Vermogensgegenstiande des Vorratsvermaogens, die von
der Stadt selbst hergestellt werden, nicht vorliegen.

2.5.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich gegeniiber 2022 wie folgt gedndert:

Verdnderung
2023 2022

zum Vorjahr
€ € € %

Gesamt 1.708.153.326 1.603.296.983 104.856.344 +6,5
Hiervon entfallen auf:

Personalaufwendungen 337.691.730 303.960.659 33.731.071 +11,1
Versorgungsaufwendungen 47.520.895 52.663.247 -5.142.352 -9,8
Aufwendungen flr Sach- und 230.492.736 208.282.180 22.210.556 +10,7
Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen 47.357.103 44.491.893 2.865.210 +6,4
Transferaufwendungen 689.044.559 656.137.328 32.907.231 +5,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 356.046.303 337.761.675 18.284.628 45,4

Tabelle 24: Ordentliche Aufwendungen
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Im Vergleich zum Vorjahr sind die ordentlichen Aufwendungen um 6,5 % gestiegen. Der
Aufwandsdeckungsgrad, d.h. das Verhaltnis von Ertrag zu Aufwand ist trotz Aufwandssteigerung
infolge der beschriebenen Ertragsentwicklung im Jahr 2023 von 103,1 % auf 104, 8 % angestiegen.
2.5.2.1. Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:
2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %

Gesamt 337.691.730  303.960.659 33.731.071 +11,1

Hiervon entfallen u.a. auf:

Beamtenbeziige 59.295.868 56.144.404 3.151.464 +5,6

Vergitung tariflich Beschaftigte 181.979.535  157.330.875 24.648.478  +15,7

Beitrdge zur Sozialversicherung 35.747.941 31.945.059 3.802.882  +11,9

Beitrdge zu Versorgungskassen 13.564.220 12.369.237 1.194.983 +9,7

Zufiihrung Pensionsrickstellungen akt. 31.044.749 24.111.233 6.933.516  +28,8

Beamte

Zufiihrung Rickstellungen Altersteilzeit 148.517 86.850 61.667 +71,0

Beamte

Pandemiebedingte 1.819.254 6.367.534 -4.548.280 -71,4

Personalaufwendungen

Tabelle 25: Personalaufwendungen

Die Griinde flr die gestiegenen Personalkosten insgesamt liegen insbesondere darin, dass erstmalig
die Personalkosten der Jobcenterabordnungen an dieser Stelle ausgewiesen werden. Notwendig war
eine Anpassung der finanztechnischen Abliufe, um den geplanten gesetzlichen Anderungen bei der
Besteuerung interkommunaler Leistungen (§2b UstG) gerecht zu werden.

Eine erhohte Beschaftigtenzahl und der Tarifabschluss der Tarifbeschéaftigten fir die Kommunen
(TVoD VKA) vom 22.04.2023 mit einer Inflationsausgleichszahlung ab dem 01.06.2023 sind weitere
Griinde fiir die gestiegenen Personalkosten bei den Tarifbeschaftigten.

Auch bei den Beamten wirkte sich, neben den seit 01.12.2022 um 2,8 % erhohten Beamtenbezligen,
eine erhdhte Beamtenzahl ganzjdhrig steigernd auf die Personalkosten aus.

Im Zuge einer Nachholung im Feuerwehrbereich kam es zu einer héheren Zufiihrung zu den
Pensionsriickstellungen.

Die bestehenden Regelungen der Stadt zur Altersteilzeit fiir Beamte und Tarifbeschaftigte sind
bereits zum 31.12.2012 ausgelaufen und wurden nicht verlangert, so dass nur noch die vor dem
31.12.2012 geschlossenen Vertrage bedient werden. Dies hat zur Folge, dass in 2023 nur noch in
einem geringen Umfang Zuflihrungen zur Rickstellung fiir Altersteilzeit gebucht wurden. Eine
Ausnahme stellen zum Jobcenter abgeordnete Tarifbeschaftigte dar, die weiterhin Vertrage
schlielRen.
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2.5.2.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Veranderung
2023 2022 .
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 47.520.895 52.663.247 -5.142.352 -9,8
Hiervon entfallen u.a. auf:
Versorgungsaufwendungen fir
36.001.186 34.580.561 1.420.625 +4,1
Beamtel’
Inanspruchnahme -36.920.876  -38.252.602 1.331.726 -3,5
Pensionsriickstellungen?®
Zufihrung Pensionsriickstellungen
. 33.489.497 45.624.299  -12.134.802 -26,6
Versorgungsempfanger
Beihilfen flr
} 9.074.940 7.972.723 +1.102.217 +13,8
Versorgungsempfanger?®
Inanspruchnahme
o . -9.074.734 -7.977.945 -1.096.789 +13,7
Beihilfertickstellungen®
Zufiihrung Beihilferiickstellungen
14.948.855 10.714.183 4.234.672 +39,5

Versorgungsempfanger

Tabelle 26: Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen fiir die aus dem Dienst ausgeschiedenen
Beschaftigten und ggf. auch ihrer Angehorigen. Im Bereich der Pensionsriickstellungen fiir
Versorgungsempfanger wurde fiir das Bilanzjahr 2023 ein Zuflihrungsbetrag tiber 33,5 Mio. €
(Vorjahr 45,6 Mio. €) ausgewiesen. Dieser setzt sich zusammen aus dem personengenau
berechneten und aggregiert ausgewiesenen Zufiihrungs- und Inanspruchnahmebetrag, der sich aus
dem Vorjahresvergleich der mit der Berechnungssoftware ,, Haessler Pensionsriickstellungen
ermittelten Barwerte ergibt.

Der Zufiihrungsbetrag zur Beihilfertickstellung bemisst sich zum einen anteilig gemaR § 37 Abs. 1
KomHVO NRW am Rickstellungsbarwert der Beamten und der Versorgungsempfanger bzw. der
Veranderung zum Vorjahr. Zum anderen findet auch der tatsachliche Beihilfeaufwand
Bericksichtigung.

17 Der Versorgungsaufwand fir Beamte ist saldiert zu betrachten, da dem Aufwand in Hohe von 36,0 Mio. € Ertrage aus der

Inanspruchnahme der Pensionsriickstellung in Hohe von 36,9 Mio. € gegenlberstehen.

18 ppg,

19 Auch der Aufwand fir die Beihilfen fir Versorgungsempfanger ist saldiert mit der Inanspruchnahme der Beihilfertickstellung zu

betrachten.

20 g,
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2.5.2.3. Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen
Aufgabenerfillung fir empfangene Sach- und Dienstleistungen getatigt werden. Dies sind vor allem
Aufwendungen fir Betriebs- und Nebenkosten, Energie, aber auch Aufwendungen fir die
Unterhaltung des Infrastrukturvermdégens, des beweglichen Anlagevermogens sowie Unterhaltung
und Bewirtschaftung von Grundstiicken und baulichen Anlagen. Des Weiteren gehoéren
Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen (z. B. Lernmittel, Schiilerbeférderungskosten etc.) dazu.

Die Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt

entwickelt:
Veranderung
2023 2022 .
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 230.492.736 208.282.180 22.210.556  +10,7
Hiervon entfallen u.a. auf:
Unterhaltung Infrastrukturvermaogen 10.762.877 11.494.075 -731.198 -6,4
Erstattungen an Gemeinden,
_ ) 5.969.212 5.637.991 331.221 +5,9
Gemeindeverbande
Erstattungen an das Land 997.450 923.604 73.846 +8,0
Zugang Festwerte Tiefbau 5.363.752 3.958.486 1.405.266  +35,5
Unterhaltung des sonstigen
. . 5.423.006 4.796.352 626.654 +13,1
unbeweglichen Vermogens
Erstattungen an verbundene
Unternehmen, Beteiligungen und 19.694.161 20.210.714 -516.553 -2,6
Sondervermogen
Regenwasserbeseitigungsgebiihren 15.559.845 16.254.012 -694.167 -4,3
Betriebskosten, Nebenkosten GMW 89.490.887 56.715.594 32.775.293 +57,8
Schilerbeforderungskosten 7.896.395 7.028.200 868.195 +12,4
Pandemiebedingte Aufwendungen fir
857.154 7.085.518 -6.228.364 -87,9

Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 27: Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt sind die Aufwendungen flr Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr

um 10,7 % gestiegen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensitat ist in der Folge im Vergleich zum Vorjahr mit 13,5 % leicht

gestiegen (Vorjahr: 13,0 %).

Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermaogens sind im Vergleich zum Vorjahr um

6,4 % gesunken. Den gréBten Posten bei den Aufwendungen zur Unterhaltung des

Infrastrukturvermaogens stellen mit rd. 7,6 Mio. € die Zahlungen an die WSW Mobil GmbH zur

Unterhaltung der Schwebebahn Infrastruktur dar. Ferner sind beispielsweise Aufwendungen fiir

SofortmaBnahmen zur Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (wie z.B. Briicken und Mauern)
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enthalten. Im Jahr 2023 sind hier beispielhaft Aufwendungen fiir notwendige Sanierungsarbeiten am
Tunnel ,,Dorp“ ausgewiesen.

Der Anstieg der Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbande um 5,9 % ist groRtenteils auf
die im Jahr 2023 enthaltene Endabrechnung fiir das Jahr 2022 tiber kommunale IT-Dienstleistungen
im Sozialbereich zuriickzufiihren.

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto ,,Zugang Festwerte Tiefbau” sind im Vergleich zum Vorjahr
um rd. 1,4 Mio. € gestiegen. Die Steigerung resultiert u.a. aus den Aufwendungen fiir den
Nachbarschaftspark am BOB-Campus. Hier lagen die Aufwendungen im Jahr 2022 bei rd. 0,7 Mio. €
und im Jahr 2023 bei rd. 1,2 Mio. €. Bei dem Projekt BOB Campus hat die Stadt Wuppertal eine
Brachflache von rund 4.500 gm zu einer 6ffentlich zugdnglichen Parkanlage entwickelt. Das Projekt
wurde im Rahmen des Bund-Landerprogrammes ,,Sozialer Zusammenhalt
Oberbarmen/Wichlinghausen” (ehem. Soziale Stadt) mit Mitteln aus dem Européischen Fonds fir
regionale Entwicklung (EFRE NRW 2014-2020) ,,Investitionen in Wachstum und Beschaftigung”
gefordert. Insoweit steht dem Aufwand ein entsprechender Ertrag gegeniber. Ferner sind z.B. die
Aufwendungen fir die Grundiberholung der Spielflachen und die Erneuerung der Wege- und
Treppenanlagen im Wuppertaler Stadtgebiet gestiegen. Nicht mehr enthalten sind hingegen z.B.
Aufwendungen fir die Umgestaltung des Spielplatzes ,, Gustav-Miller-Anlage”, da das Projekt im Jahr
2022 abgeschlossen wurde.

Die Betriebskosten und die Nebenkosten des GMW sind im Vergleich zum Vorjahr um 57,8 %
gestiegen, hierin enthalten sind die Betriebskostenabrechnungen 2021 sowie die vom GMW deutlich
erhohten Vorauszahlungen fiir das laufende Jahr, insbesondere aufgrund der gestiegenen
Energiekosten. Fiir die Betriebskostenabrechnungen 2021 wurden seinerzeit Rickstellungen gebildet
auf die nun zurickgegriffen werden konnte. Fiir die Abrechnungen 2023 wurden aufgrund der hohen
Vorauszahlungen keine neuen Riickstellungen gebildet.

Die Unterhaltungskosten des sonstigen unbeweglichen Vermoégens sind um 13,1 % gestiegen.
Hauptursache fiir diese Steigerung sind die Aufwendungen fiir den Kreisel , Lichtscheid” (rd. 0,5 Mio.
€, Vorjahr rd. 0,2 Mio. €), dessen Leistungsfahigkeit als Knotenpunkt der LandstraBen 417, 418 und
419 angepasst werden musste. Da hier die Stadt fir StraRen NRW baut, stehen den Aufwendungen
entsprechende Erstattungen durch das Land NRW gegeniliber.

2.5.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Die Wirtschaftsgiiter des Anlagevermogens verlieren infolge der Abnutzung regelmaRig an Wert, der
durch Abschreibungen und Wertberichtigungen fortgeschrieben wird. Deshalb werden diese
Wirtschaftsgliter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt, der diesen Wertverlust berlicksichtigt.



] U “ 58

Q

Der Werteverzehr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Veranderung
2023 2022 .
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 47.357.103 44.491.893 2.865.210 +6,4
Hiervon entfallen u. a. auf:
Abschreibungen Strallen, Wege, Platze 18.827.320 16.227.358 2.599.962 +16,0
Abschreibungen Betriebs- und
. 14.583.219 14.303.806 279.413 +2,0
Geschaftsausstattung
Abschreibungen Fahrzeuge 3.433.562 3.850.289 -416.727 -10,8
Abschreibungen immaterielle
. . 3.765.025 3.526.479 238.546 +6,8
Vermogensgegenstdande
Abschreibungen Gebaude und
o 2.270.539 2.391.301 -120.762 -51
Gebaudeeinrichtungen
Abschreibungen Gleisanlagen und
3 1.933.493 1.895.592 37.901 +2,0
Streckenausriistung
Abschreibungen Briicken, Viadukte,
1.778.760 1.769.094 9.666 +0,5

Tunnel

Tabelle 28: Bilanzielle Abschreibungen

Ursachlich fiir die erhéhten Abschreibungen im Bereich Stralenvermogen sind die umfangreichen
Aktivierungen der StraRenbaumallnahmen insbesondere beim Déppersberg zu dem u.a. die neue
StralRenverkehrsfiihrung und der neue Busbahnhof gehoren.

Dariber hinaus wurden aus dem Kommunalinvestitionsférderungsgesetz (KInvF6G NRW) die
Pflasterung der Innenstadte Barmen und Elberfeld sowie die Herstellung des von-der-Heydt-Platzes
und die energetische Sanierung der StraRenbeleuchtung auf LED aktiviert.

Die erhohten Abschreibungen bei den immateriellen Vermoégensgegenstanden resultieren aus den
verkirzten Lizenz-Laufzeiten (diese bestehen oft fiir 1-2 Jahre). Im Rahmen der Investitionen in die
fortschreitende Digitalisierung und das Desk-Sharing erhéhen sich zudem, wie auch in den letzten
Jahren, die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschaftsausstattung.

Die gesunkenen Abschreibungen auf Fahrzeuge resultieren insbesondere aus den bereits
abgeschriebenen Rettungsdienstfahrzeugen sowie Fahrzeugen der freiwilligen Feuerwehr und der
Berufsfeuerwehr, bei denen sich die Ersatzbeschaffungen verzogern.
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2.5.2.5. Transferaufwendungen
Unter den Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine
konkreten Gegenleistungen gegeniiberstehen. Diese haben sich wie folgt entwickelt:
2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 689.044.559 656.137.328 32.907.231 +5,0
Hiervon entfallen u.a. auf:
Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden, 4,561.716 4.870.305 -308.589 -6,3
Zweckverbande
Zuschiisse an verbundene Unternehmen 97.181.485  98.787.882 -1.606.397 -1,6
Zuschisse an (ibrige Bereiche 133.968.592 122.116.431 11.852.161 49,7
Hilfe zur Pflege inner-/auRerhalb 22.655.478 19.728.422 2.927.056 +14,8
Einrichtungen
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 13.398.353  10.288.018 3.110.336 +30,2
Eingliederungshilfe nach dem SGB VIl 11.614.137 10.661.623 952.514 48,9
Soziale Leistungen oder Hilfe zum 23.299.480  19.951.000 3.348.480 +16,8
Lebensunterhalt inner-/aulRerhalb
Einrichtungen
Jugendhilfe fiir stationare 65.808.747 57.920.210 7.888.537 +13,6
Heimunterbringungen
Leistungen Grundsicherung inner-/auRerhalb 69.583.227 60.144.791 9.438.436 +15,7
Einrichtungen nach dem SGB XII
Leistungen nach dem AsylbLG 12.107.248  24.830.449 -12.723.201 -51,2
Leistungen nach dem UVG 18.904.356 17.439.461 1.464.895 +8,4
Gewerbesteuerumlage 21.440.093  17.691.273 3.748.820 +21,2
Landschaftsverbandsumlage 137.402.360 125.472.186 11.930.174 49,5
Pandemiebedingte Transferaufwendungen 5.330.383 4.765.085 565.298 +11,9

Tabelle 29: Transferaufwendungen

Saldiert sind die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,0 % gestiegen.

Die Transferaufwandsquote hat sich nur geringfiigig verandert, und zwar von 40,9 % in 2022 auf 40,3

% in 2023.

Unter den Zuschiissen an verbundene Unternehmen werden u.a. die Weiterleitungen von erhaltenen

Zahlungen aus dem Verfahren fiir das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (HKR-

Verfahren) an das Jobcenter, die Weiterleitung der Bildungspauschale an das GMW sowie

weitergeleitete Zuwendungen aus Forderprogrammen ausgewiesen.
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Die ,Zuschiisse an Ubrige Bereiche” betreffen im Wesentlichen den Bereich der Tageseinrichtungen
fiir Kinder. Hier stiegen die Betriebskostenzuschiisse an freie Trager um rd. 4,7 Mio. € und die
Zuschiisse im Bereich der Tagespflege um rd. 1,4 Mio. €. Erstmalig enthalten sind rd. 4,4 Mio. € aus
dem ,,Starkungspakt NRW — gemeinsam gegen Armut”“, den die Landesregierung im Dezember 2022
zur Unterstitzung von Menschen in sozialen Notlagen und der dafiir bestehenden sozialen
Infrastruktur auf den Weg gebracht hat.

Seit dem 01.06.2022 haben ukrainische Gefliichtete Anspruch auf Grundsicherung nach dem SGB I
oder SGB XlI. Durch diesen Leistungswechsel konnten verschiedene Aufwandsarten gesenkt werden,
andere sind hingegen angestiegen. Eine Vergleichbarkeit des Zahlenwerkes aus diesem Themenkreis
mit den Werten des Vorjahres ist aufgrund des unterjahrigen Systemwechsels der Zuordnung der
ukrainisch Gefliichteten im Jahr 2022 nur eingeschrankt moglich. Verschiedene Leistungen wie z.B.
die Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) werden in voller Hohe durch den Bund erstattet, so
dass den Aufwendungen entsprechende Ertrage gegenliberstehen. Insgesamt betrachtet sind die
Aufwendungen u.a. aufgrund des zuvor beschriebenen Leistungswechsels, gestiegener Fallzahlen
und Erhohung der Regelsdtze zum 01.01.2023 angestiegen.

Der Mehraufwand, der mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Zusammenhang steht,
wurde im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) isoliert (siehe hierzu die

Ausfihrungen unter dem Gliederungspunkt ,,2.3. Isolierung der finanziellen Schiaden aufgrund der

Corona Pandemie sowie des Ukraine Krieges”“).

Die Zahlungsverpflichtung bei der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den realisierten
Gewerbesteuern.

Die Landschaftsverbandsumlage ergibt sich aus der Steuerkraftmesszahl sowie den
Schlisselzuweisungen (Bemessungsgrundlage) und aus dem vom Landschaftsverband Rheinland

festgelegten Umlagesatz.
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2.5.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen
Aufwandspositionen zuzuordnen sind.
2023 2022 Veranderung
zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 356.046.303 337.761.675 18.284.628 +5,4
Hiervon entfallen u. a. auf:
Mieten und Pachten 91.598.282  86.198.391 5.399.891 +6,3
Kosten der Unterkunft 140.585.716 128.764.268 11.821.448 49,2
Inanspruchnahme von Rechten u. 37.969.945 35.654.242 2.315.702  +6,5
Dienstleistungen
Betriebskostenersatz fur Hilfsorganisationen 19.662.635 12.317.483 7.345.152 +59,6
Wertkorrekturen auf Forderungen 8.845.772 7.097.618 1.748.154 +24,6
Zufiihrung zu Riickstell. fir sonst. ord. Zwecke 8.095.158  14.304.847 -6.209.689 -43,4
Einmalige Leistungen gem. §24 111 SGB 1| 4.063.931 4.421.733 -357.802 -8,1
Mitgliedsbeitrdge an Verbande, Vereine usw. 3.850.388 3.594.508 255.880 +7,1
Rechts- und Beratungskosten 1.585.286 2.263.087 -677.801 -30,0
Pandemiebedingte sonstige ordentliche 61.874 2.380.102  -2.318.228 -97,4

Aufwendungen

Tabelle 30: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Betriebskostenersatz fiir Hilfsorganisationen ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Mio. € auf 19,7
Mio. € angestiegen und die Kosten der Unterkunft erhéhen sich um rd. 11,8 Mio. € auf 140,6 Mio. €.
Entscheidend beigetragen zu dieser Entwicklung hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine
und die daraus resultierende Fliichtlingsbewegung. Der sich hierdurch ergebende Mehraufwand
wurde im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) isoliert (siehe hierzu die

Ausflihrungen unter dem Gliederungspunkt ,2.3. Isolierung der finanziellen Schiaden aufgrund

Corona sowie des Ukraine-Krieges”).

Die Position , Wertkorrekturen auf Forderungen” enthalt rd. 4,2 Mio. € an Einzelwertberichtigungen
(Vorjahr 4,9 Mio. €) und rd. 4,6 Mio. € an Pauschalwertberichtigungen (Vorjahr 2,2 Mio. €).

Allerdings stehen den Aufwendungen aus der Pauschalwertberichtigung Ertrage aus der Auflésung
bzw. Herabsetzung gegentiber. Insofern ist die Entwicklung der Pauschalwertberichtigungen saldiert
zu betrachten. Im Jahr 2023 wurden 4,0 Mio. € als Ertrage aus der Herabsetzung erfasst, sodass sich
im Ergebnis eine Pauschalwertberichtigung der Forderungen um rd. 0,6 Mio. € (Vorjahr 1,3 Mio. €)
ergibt.

Die Zufihrungen zu den Riickstellungen fiir ordentliche Zwecke sind um rd. 6,2 Mio. € geringer als im
Vorjahr. Unter anderem ausschlaggebend hierfir ist, dass im Vorjahr eine hohe Zufiihrung fur
kreditierte GFG-Mittel enthalten war (siehe hierzu die Ausfiihrungen unter dem Gliederungspunkt
»2.4.2.3. d) Sonstige Riickstellungen®).
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2.5.3. Ordentliches Ergebnis
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Veranderung
2023 2022
zum Vorjahr
€ € € %
Ordentliches Ergebnis 81.581.233 49.405.224 32.176.009 +65,1

Setzt sich zusammen aus:

Ordentliche Ertrage

1.789.734.559

1.652.702.207

137.032.352 48,3

Ordentliche Aufwendungen

1.708.153.326

1.603.296.983

104.856.344  +6,5

Tabelle 31: Ordentliches Ergebnis

2.5.4. Finanzergebnis

Veranderung
2023 2022 .
zum Vorjahr
€ € € %

Finanzergebnis -21.699.787 -15.454.444 -6.245.343 -40,4
Setzt sich zusammen aus:
Finanzertragen 15.820.034 9.988.177 5.831.857 +58,4
- Finanzaufwendungen 37.519.821 25.442.622 12.077.199 +47,5

Tabelle 32: Finanzergebnis

Die Finanzertrage konnten im Vorjahresvergleich von rd. 10,0 Mio. € um 5,8 Mio. € auf 15,8 Mio. €
gesteigert werden. Hier sind insbesondere die Ausschiittungen des Eigenbetriebes WAW fiir die
Jahre 2020 und 2021 an den stadtischen Haushalt ursachlich fir die Verbesserung.

Die Finanzaufwendungen von 37,5 Mio. € liegen mit 12,1 Mio. € Gber dem Vorjahreswert von 25,4

Mio. €. Ausschlaggebend hierfiir sind insbesondere die gestiegenen Zinsaufwendungen an

Kreditinstitute (+10,5 Mio. €).

Insgesamt kommt es bei dem Finanzergebnis zu einer Verschlechterung um rd. 6,3 Mio. €.
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2.5.5. Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis
und dem Finanzergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit hat sich im Vergleich zum

Vorjahr wie folgt verandert:

Veranderung
2023 2022
zum Vorjahr
€ € € %

Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit 59.881.446  33.950.780 25.930.666 +76,4

Setzt sich zusammen aus:

Ordentliches Ergebnis 81.581.233  49.405.224 32.176.009 +65,1

Finanzergebnis -21.699.787 -15.454.444 -6.245.343 -40,4

Tabelle 33: Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit

2.5.6. AuRerordentliches Ergebnis

In 2023 wurden Geschéftsvorfélle in Folge der Corona-Pandemie sowie des russischen Angriffskrieges
auf die Ukraine, im Einklang mit den Vorgaben des MHKBG (NKF-CUIG) im ordentlichen Ergebnis
abgebildet.

Die Entlastung erfolgt im auBerordentlichen Ergebnis: Hier werden in 2023 rd. 34,6 Mio. €

ausgewiesen.

2.5.7. Jahresergebnis

Zusammengenommen mit dem oben ausgewiesenen Ergebnis der Ifd. Verwaltungstatigkeit in Hohe
von rd. 59,9 Mio. € ergibt sich zzgl. des auRerordentlichen Ergebnisses ein positives Jahresergebnis
von rd. 94,5 Mio. €.
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2.5.8. Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Ergebnisplan

Eine Bewertung des Ergebnisses des abgelaufenen Haushaltsjahres ist im Sinne des § 39 Abs. 2
KomHVO NRW nur vollstandig, wenn auch in der Ergebnisrechnung ein Plan-/Ist-Vergleich
vorgenommen wird, d.h. Planabweichungen durch die Gegeniiberstellung von den im Haushaltsplan
ausgewiesenen Positionen mit den Ist-Werten gesondert festgestellt und ausgewiesen werden.
Hierzu wird insbesondere auf die Teilergebnisrechnungen verwiesen.

Der Ergebnisplan weist einen Uberschuss in Héhe von rd. 5,8 Mio. € aus. Die jetzt aufgestellte
Ergebnisrechnung schlieBt mit einem Uberschuss von rd. 94,5 Mio. € ab. Gegeniiber den
urspriinglichen Annahmen bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 88,7 Mio. €. Im Einzelnen
ergeben sich folgende Abweichungen:

Ergebnisrechnung 2023 PI_'AN I_ST . Abweichung
Mio. € Mio. € Mio. €

1 Steuernund dhnliche Abgaben 578,4 631,5 +53,1 .

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 544,8 579,1 +34,3 .

3 Sonstige Transferertrage 12,1 12,2 +0,1

4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109,6 120,5 +10,9 |

5 Privatrechtliche Entgelte 35,1 36,5 +1,5

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 298,4 322,1 +23,6 I

7 Sonstige ordentliche Ertrage 49,7 86,7 +37,0 .

8 Aktivierte Eigenleistungen 0,5 1,1 40,6

9 Bestandsveranderungen 0,0 0,0 10,0
10 Ordentliche Ertrige 1628,7 1789,7 +161,0 .
11 Personalaufwendungen 338,0 337,7 0,3
12 Versorgungsaufwendungen 48,9 47,5 1,4
13 Aufw. flr Sach- und Dienstleistungen 219,2 230,5 -11,3 l
14 Bilanzielle Abschreibungen 31,6 47,4 -15,7 l
15 Transferaufwendungen 663,4 689,0 -25,6 l
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 351,2 356,0 -4,9 E
17 Ordentliche Aufwendungen 1652,3 1708,2 -55,9 .
18 Ordentliches Ergebnis -23,5 81,6 +105,1 -
19 Finanzertrage 10,9 15,8 +5,0 I
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 44,4 37,5 +6,9 I
21 Finanzergebnis -33,5 -21,7 +11,8 I
22 Ergebnis aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -57,1 59,9 +116,9 -
23 AuBerordentliche Ertrage 62,8 34,6 -28,2 l
24 AuBerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 10,0
25 AuBerordentliches Ergebnis 62,8 34,6 -28,2 l
26 Jahresergebnis 5,8 94,5 +88,7 -

Abbildung 9: Vergleich Ergebnisrechnung mit Ergebnis Plan

Bei den Steuern und Abgaben kommt es mit +53,1 Mio. € zu einer deutlichen Steigerung. Die Ursache
ist hauptsachlich bei den Gewerbesteuerertragen zu finden, die aufgrund von Nachholeffekten
deutlich héher ausfielen, als urspriinglich angenommen (+54,7 Mio. €).
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Auch bei den Ertragen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kommt es mit +34,3 Mio. € zu
einer deutlichen Verbesserung. Hier sind u.a. insbesondere die Ertrage aus den zweckgebundenen
Zuweisungen zu nennen (+9,8 Mio. €). Bedingt durch die Zweckgebundenheit steht diesen
Zuwendungen und Umlagen jedoch entsprechender Aufwand gegeniiber. Ahnlich verhilt es sich bei
den Ertrdgen aus der Auflésung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (+15,1 Mio. €). Die
Sonderposten werden entsprechend der Lebensdauer des geférderten Anlagegutes aufgelost. lhnen
steht der Aufwand aus der bilanziellen Abschreibung gegeniber.

Bei den 6ffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten kam es zu Mehrertragen in Héhe von 10,9 Mio. €
gegenliber der Haushaltsplanung. Aufgrund der letzten Anpassung bei den Rettungsdienstgebiihren
konnten hier héhere Ertrage erzielt werden (+4,0 Mio. €). Auch die Ertrage aus den Abfallgebiihren
sind aufgrund des hoheren Gebiihrenbedarfes (VO/1172/23) um 3,9 Mio. € gestiegen. Allerdings
stehen diesen Ertragen auch entsprechende Mehraufwendungen gegeniber. Die im Vergleich zur
Planung gestiegenen Verwaltungsgebiihren (+3,0 Mio. €) resultieren hauptséachlich aus den
Bereichen Bauaufsicht und Kfz-Angelegenheiten.

Bei den Ertragen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen kommt es zu einer Verbesserung in
Hohe von 23,6 Mio. €. Hier sind beispielsweise die Verbesserungen bei den Erstattungen vom Land
(+19,9 Mio. €) und Bund (+3,7 Mio. €) sowie bei der Leistungsbeteiligung zur Grundsicherung nach

§ 46a SGB XII (+11,2 Mio. €) zu nennen. Weniger Ertrage im Vergleich zum Planansatz konnten
hingegen z.B. bei der Leistungsbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB Il erzielt
werden (-14,0 Mio. €), allerdings stehen diesen Minderertragen entsprechende
Minderaufwendungen gegeniiber. Enthalten sind Ertrdge aus Zahlungen fiir Gefllichtete aus der
Ukraine, die im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) isoliert wurden.

Bei den sonstigen Ertrdagen (+37,0 Mio. €) kam es insbesondere durch Auflésungen und
Herabsetzungen von Riickstellungen zu Verbesserungen (+25,2 Mio.€). Aufgel6ost wurde z.B. eine
Riickstellung, die im Vorjahr in Héhe von 7,0 Mio. € gebildet wurde um das Risiko abzubilden,
welches sich aus der gednderten Rechtsprechung zur Kalkulation von Abwassergebiihren ergab (OVG
Minster Az.: 9 A 1019/20). Die Folgen der gednderten Rechtsprechung konnten jedoch vom
Eigenbetrieb WAW aufgefangen werden, was im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht absehbar
war. Enthalten sind auBerdem 5,5 Mio. € Auflésungen, die im Rahmen des NKF-CUIG isoliert wurden.

Bei den ordentlichen Aufwendungen fiihrt eine Vielzahl von Effekten zu der saldierten Erhéhung von
55,9 Mio. € im Vergleich zum Planansatz. Es fielen beispielsweise die bilanziellen Abschreibungen
aufgrund von hohen Investitionen in den Digitalpakt Schule und in die digitalen Arbeitswelten
wesentlich hoher aus als geplant (+15,7 Mio. €). Hier gab es verschiedene Forderprojekte wie z.B. fiir
die Endgerate von Schiilern und Lehrern, digitale Klassenrdume oder der flichendeckenden
Digitalisierung fir das zuklnftige Desk-Sharing. Den héheren bilanziellen Abschreibungen (+15,7 Mio.
€) steht der hohere Ertrag aus der Auflosung der Sonderposten gegeniiber (+15,1 Mio. €).

Bei den Finanzertrdagen kam es zu einer Verbesserung in Hohe von 5,0 Mio. € gegeniiber dem
Planansatz. Hier sind insbesondere die Ausschiittungen des Eigenbetriebes WAW fir die Jahre 2020
und 2021 an den stadtischen Haushalt ursachlich fir die Verbesserung.
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Aufgrund des gravierend gestiegenen Zinsniveaus wurden die Ansatze bei den Zinsen fir

Liquiditatskredite und Investitionskredite im Zuge der Haushaltsplanung 2023 bereits deutlich

angepasst. Durch den erneuten Abbau des Bestandes an Liquiditatskrediten und der Nichtaufnahme

von Investitionskrediten in der geplanten Hohe, blieb der Zinsaufwand im Berichtsjahr unter dem

Planansatz. Die Zinsen an Kreditinstitute fielen um 6,3 Mio. € geringer aus als geplant.

2.5.9. Zahlungsrelevante / nicht zahlungsrelevante Vorginge der Ergebnisrechnung

Nachfolgend wird die Ergebnisrechnung in zahlungsrelevante und nicht zahlungsrelevante Vorgange

unterteilt. Die zahlungsrelevanten Vorgadnge schlieBen mit einem positiven Ergebnis, die nicht

zahlungsrelevanten Vorgange mit einem negativen Ergebnis ab.

2.5.9.1. Zahlungsrelevante Vorgange

Veranderung
Zahlungsrelevante Vorginge 2! 2023 2022 i
zum Vorjahr
Mio. € Mio. € Mio. €
Ertrage
Steuern und steuerdhnliche Abgaben 631,5 566,7 +64,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 550,5 500,8 +49,7
Sonstige Transferertrage 12,2 12,9 -0,6
Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 118,0 112,2 +5,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte 36,5 34,1 +2,5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 322,1 324,0 -1,9
Sonstige ordentliche Ertrage 42,2 39,4 +2,8
Ordentliche Ertrage zusammen 1.713,0 1.590,0 +123,0
Finanzertrage 15,8 10,0 +5,8
AulRerordentliche Ertrage 0,0 0,0 -
Zahlungsrelevante Ertrage gesamt 1.728,8 1.600,0 +128,8
Aufwendungen
Personalaufwendungen 302,2 272,9 +29,3
Versorgungsaufwendungen 45,1 42,6 +2,5
Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 230,2 192,8 +37,5
Transferaufwendungen 686,9 639,6 +47,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen 337,7 311,2 +26,5
Ordentliche Aufwendungen gesamt 1.602,2 1.459,1 +143,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 37,5 25,4 +12,1
Aullerordentliche Aufwendungen 0,0 3,4 -3,4
Zahlungsrelevante Aufwendungen gesamt 1.639,7 1.487,9 +151,9
Ergebnis zahlungsrelevante Vorgéange 89,1 112,1 -23,0

Tabelle 34: Zahlungsrelevante Vorgange

2

1 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kénnen die rechnerischen Ergebnisse leicht abweichen.
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2.5.9.2. Nicht zahlungsrelevante Vorgange

Veranderung
Nicht zahlungsrelevante Vorginge 22 2023 2022 .
zum Vorjahr
Mio. € Mio. € Mio. €
Ertrage
Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten Zuschiisse 28,6 24,8 +3,9
Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten Beitrage
und Gebiihrenausgleich 23 23 +0,2
Ertrage aus VerauBerungen und Zuschreibungen 0,9 8,0 -7,1
Ertrage aus der Aufléosung von Riickstellungen Personal 12,0 9,9 +2,2
Ertrage aus der Auflosung von Ubrigen Rickstellungen 26,5 8,1 +18,3
Ertrage aus Wertberichtigung von Forderungen 4,0 0,9 +3,1
Sonstige 2,2 8,8 -6,6
Ordentliche Ertrage zusammen 76,7 62,7 +14,0
AulRerordentliche Ertrage 34,6 35,5 -0,9
Nicht zahlungsrelevante Ertrage gesamt 111,3 98,2 13,1
Aufwendungen
Zufihrung zu Riickstellungen Personal 37,9 41,2 -3,3
Bilanzielle Abschreibungen 47,4 44,5 +2,9
Aufwand aus Korrekturbuchungen 0,2 3,4 -3,1
Zufiihrung zu sonstigen Rickstellungen 10,4 47,2 -36,8
Wertkorrekturen zu Forderungen 8,8 7,1 +1,7
Zufuhrung Sonderposten Gebiihrenausgleich 1,1 0,7 +0,3
Sonstige 0,1 0,2 -0,1
Ordentliche Aufwendungen gesamt 105,9 144,3 -38,4
AulRerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0
Nicht zahlungsrelevante Aufwendungen gesamt 105,9 1443 -38,4
Ergebnis nicht zahlungsrelevante Vorginge 5,4 -46,1 +51,5

Tabelle 35: Nichtzahlungsrelevante Vorgange

22 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kénnen die rechnerischen Ergebnisse leicht abweichen.
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2.6. Erlduterung zur Finanzrechnung

Gem. § 3 KomHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten
Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen, d.h. dass Auszahlungen aufgrund des
Bruttoprinzips grundsatzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden diirfen.

Die Finanzrechnung beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit, aus
Investitionstatigkeit und aus Finanzierungstatigkeit. Die Finanzrechnung aus laufender
Verwaltungstatigkeit enthalt die mit der Ergebnisrechnung korrelierenden Finanzpositionen.
Hinsichtlich der Zahlen unterscheidet sie sich aber erheblich aufgrund der Aufgabenstellung der
beiden Rechnungssysteme.

So beinhaltet die Ergebnisrechnung z.B. Ertrage und Aufwendungen, die nicht zahlungsrelevant sind
wie Abschreibungen, Auflésung von Sonderposten, Riickstellungen, etc. Daneben enthilt die
Ergebnisrechnung bereits Ertrage und Aufwendungen, die noch nicht gezahlt sind (Sollstellungen). So
kann in der Finanzrechnung bei Rechnungen noch kein Zahlungseingang dargestellt werden, die z.B.
im Dezember bei der Stadt eingehen, aufgrund des Zahlungsziels erst im Folgejahr zahlungswirksam
werden oder weil die Zahlungspflichtigen ihrer Zahlung noch nicht nachgekommen sind (z.B.
Steuereinnahmen).

Investive Auszahlungen in der Finanzrechnung werden wiederum erst ergebniswirksam, wenn das
entsprechende Anlagengut aktiviert ist und der Werteverzehr (Abschreibung) einsetzt.

Die Finanzrechnung 2023 schlieRt mit einem Uberschuss in Héhe von 28,3 Mio. € (Vorjahr 0,9 Mio. €)
ab.

In das Jahr 2024 werden Ermachtigungen fiir Auszahlungen nach § 22 Abs. 4 KomHVO NRW
Ubertragen. Sie erh6hen dort den Haushaltsansatz. Die Zusammensetzung der Auszahlungen ergibt
sich im Einzelnen aus der als Anlage nachfolgenden Ubersicht Giber die Ermichtigungsiibertragungen
(siehe Gliederungspunkt ,,2.12. Ermachtigungsiibertragungen®).

2.6.1. Vergleich der Finanzrechnung mit dem Finanzplan

GemaR § 40 Satz 3 KomHVO NRW findet § 39 Abs. 2 KomHVO NRW fiir die Aufstellung der
Finanzrechnung entsprechend Anwendung.

Durch den Verweis auf § 39 Abs. 2 KomHVO NRW gilt, dass die Finanzrechnung nur vollstandig ist,
wenn ein Plan-Ist-Vergleich vorgenommen wird. Planabweichungen werden deshalb hier durch die
Gegenliberstellung der im Haushaltsplan ausgewiesenen und ggf. fortgeschriebenen Planansatze mit
den Ist-Werten dargestellt.
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2.6.1.1. Kreditbedarf

Der Kreditbedarf ist der Saldo zwischen den investiven Ein- und Auszahlungen.

Ergebnis Ansatz  Ergebnis Verdnderung

Ein- bzw. Auszahlungen 2022 2023 2023 zum Ansatz
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstatigkeit 53,2 94,2 81,5 -12,7
Auszahlungen aus Investitionstatigkeit 76,6 197,3 109,9 -87,4
Kreditbedarf 23 23,3 -103,1 -28,3 -74,8

Tabelle 36: Kreditbedarf

2.6.1.2. Nettoneuverschuldung

Bei der Nettoneuverschuldung ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Ergebnis Ansatz  Ergebnis Verdnderung

Ein- bzw. Auszahlungen 2022 2023 2023 zum Ansatz
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Aufnahme von Investitionskrediten (ohne 42,6 100,6 51,1 -49,5

Kredite zur Liquiditatssicherung und Anleihen)

Tilgung aufgenommener Darlehen 30,7 38,8 32,3 -6,5

Netto-Neuverschuldung (+) +11,8 +61,8 +18,9 -42,9

Rickfiihrung der Verschuldung (-)%*

Tabelle 37: Nettoneuverschuldung

Die Neuverschuldung im Jahr 2023 blieb mit 18,9 Mio. € hinter der geplanten Netto-
Neuverschuldung von 61,8 Mio. zurlick. Sie lag jedoch Gber dem Ergebnis des Vorjahres, in dem per
Saldo bereits keine Schulden zurilickgefiihrt werden konnten.

23 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kénnen die rechnerischen Ergebnisse leicht abweichen. .

24 gpg,
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2.6.1.3. Investitionskredite

Der Stand der Investitionskredite (inklusive der Eigenbetriebe) hat sich zum Stand 31.12.2023 wie folgt entwickelt (VO/0050/24):

Investitionskredite der Stadt Wuppertal - inklusive Eigenbetriebe Stand: 31.12.2023
* inklusive Eigenbetricbe
*1 Schuldeniibernahme Kliniken
*2 Ermdchtigung mit Ratsbeschluss vem 13.11. 2017 VO/0813/17
700,0 —
600,0 I I
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e
=
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8
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=
[+1:]
[}
e
om
- I I I I I I I I
- I I I I I I I I
100,0
0,0
! 311213112|31.12(31.12)31.12(31.12|51.12|31.12|31.12|31.12(31.12|531.12|31.12|31.12|31.12|31.12|31.12|3112| 3112|3112 (31.12)31.1231.12)31.12|31.12| 30.12|31.12(31.12)31.12|31.12(31.12
1993 ).1994|.1995( 1996|1997 .1998|.1999| 2000 .2001 | .2002 [ .2003 | 2004 |.2005| 2006|2007 | .2008| 2009| 2010|.2011| 2012 [ 2013 ).2014|.2015).2016| .2017| 2018|2019 .2020).2021|.2022 | 2023
mSchwebebahn 129,0/129,0{129,0|134,0{134,0(124,0| 124,0|124,0{ 124,0|124,0
mGMW 299,8|288,2|283,3|274,0|263,2| 267,8| 255,1 | 241,7| 229,4| 221,1|210,8|201,2| 190,5| 183 4| 179,2| 171,3| 161,9|153,5| 157,7|157,7[ 172,2|194,3
mstadt ¥ 466,0(474,2 |465,2|456,1|381,4| 381,7|385,4| 358,3344,8| 57.3 |174,9]|167,6|209,1| 217,7(226,7| 217,7| 244,5| 235,6| 245,7| 239,5 | 243,7| 253,7| 258,4| 259,5| 363,6| 367,3[361,7| 377,3|373,5(|368,3[359,1
Inv. gesamt | 466,0(474,2 [465,2|456,1| 381,4|381,7385,4| 358,3|344.8|357.1| 463,1|450,9|483,1| 480,9|494.5| 472 8| 486,2 | 465,0| 466,8| 450,3 | 444,9|573,2| 570,8| 567,7| 668,9| 663,2 | 639,2 | 659,0| 655,2 | 664,5 |677.4

Abbildung 10: Investitionskredite



a) Liquiditat

Die Entwicklung auflaufender Defizite miindet in neuerlichen Aufnahmen von Krediten zur
Liquiditatssicherung. Entsprechend reduzieren Uberschiisse das Kreditvolumen. Zur
Liquiditatsentwicklung (Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen) ergibt sich ohne Aufnahme
und Tilgung von Liquiditatskrediten folgendes Bild:

Ergebnis Ansatz  Ergebnis Verdnderung

Ein- bzw. Auszahlungen 2022 2023 2023 zum Ansatz
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit 1.552,1 1.607,4 1.720,0 +112,6
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit 1.475,6 1.622,9 1.624,8 +1,9
Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit 76,5 -15,5 95,2 +110,7
Einzahlungen aus Investitionstatigkeit 53,2 94,2 81,5 -12,7
Auszahlungen aus Investitionstatigkeit 76,6 197,3 109,9 -87,4
Saldo aus Investitionstatigkeit 2° -23,3 -103,1 -28,3 -74,8
Aufnahme und Ruckflisse von Darlehen (ohne 42,6 100,6 51,1 -49,5
Kredite zur Liquiditatssicherung und Anleihen)

Tilgung und Gewahrung von Darlehen (ohne 30,7 38,8 32,3 -6,5
Kredite zur Liquiditatssicherung und Anleihen)

Saldo Investitionskredite 26 11,8 61,8 18,9 -42,9
Liquiditatszufluss (+)/ -abfluss (-)%’ 65,2 -56,6 85,9 142,5

Tabelle 38: Liquiditat

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit, aus Investitionstatigkeit und
aus Finanzierungstatigkeit (Investitionskredite ohne Kredite zur Liquiditatssicherung und ohne
Anleihen) ergibt sich damit ein Liquiditatszufluss von rd. 85,9 Mio. € und somit eine Verbesserung
um rd. 142,5 Mio. € gegeniiber dem Plan von rd. -56,6 Mio. €.

25 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kénnen die rechnerischen Ergebnisse leicht abweichen.

26 £,

27 Epg,



b) Liquiditatskredite
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Der Stand der Liquiditatskredite der Stadt Wuppertal einschlieBlich Anleihen hat sich zum Stand
31.12.2023 wie folgt entwickelt (VO/0050/24):

1.600,0

Liquiditatskreditbestand der Stadt Wuppertal
1993 - 2023

1.400,0

1.200,0

1.000,0

Betrag in Mio. €

Vergleich mit Vorjahreswert

- Stand zum 31.12.2022: 892,5 Mio. €
- Stand zum 31.12.2023: 838,2 Mio. €

Stand 31.12.2023

Abbildung 11: Liquiditdtskredite

Wie der obenstehenden Grafik entnommen werden kann, sind die Liquiditatskredite im Vergleich
zum Vorjahr um 54,3 Mio. € zuriickgegangen. Dieser Riickgang ist liberwiegend auf den deutlichen

Uberschuss an Liquiditat aus der laufenden Verwaltung zuriickzufiihren.



2.6.2. Sonstige Angaben
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GemaR § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 8 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beitrage aus fertiggestellten
ErschlieRungsmalnahmen und bei Fremdwahrung der Kurs der Wahrungsumrechnung gesondert

anzugeben und zu erldutern.

2.6.2.1. Noch nicht erhobene Beitrage aus fertigen ErschlieBungs- und StraRenbaumafRnahmen?®

Art StraBe Von Bis Einnahme-

erwartung
KAG Am Friedenshain Jagerhofstralle Nr. 85 4,500 €
KAG Berghauser Strale Lindenallee RheinbachstraRe 40.000 €
KAG Cronenfelder StralRe Hastener Strale Schulweg 30.000 €
KAG Egenstralle KruppstraRe Katernberger Schulweg 40.000 €
BauGB Farnweg (Vorausleistung) Am Jagdhaus Ausblick 70.000 €
KAG FlorastralRe Vogelsangstralle Asternstrale 45.000 €
KAG FreiligrathstralBe Untere Lichtenplatzer Grillparzerweg 3.000 €

Strale
KAG Grafrather StraRe Vohwinkeler Stral3e MarschallstralRe 22.000 €
KAG Guntherstralle Heckinghauser Stralle  Ziegelstralle 6.000 €
KAG Hahnerberger Stralle Theishahner StralSe JagerhofstraRe 10.000 €
BauGB Handelerstralle Herichhauser Stralle Hauptstralle 50.000 €
KAG HainstraRe Westfalenweg Bremer StralRe 70.000 €
KAG Hebbelstralle Rankestralle Hauffstralle 2.000 €
KAG Im Funkloch Cronenberger StraRe ~ Wendehammer 60.000 €
KAG Katernberger StraRe FunckstraRe MoltkestraRRe 6.000 €
KAG Klingelholl Westkotter StralRe Stahlstralle 45.000 €
KAG KocherstraRRe Am Stadtbahnhof Remscheider Stral3e 83.000 €
BauGB Miingstener Str. Obere Lichtenplatzer Oberbergische StraRe 65.000 €
Stralle

KAG Neue Friedrichstralle Ring um Kirche 10.000 €
KAG Oberwall Grillparzerweg FreiligrathstralRe 14.000 €
KAG PlischowstraRe Wittensteinstralle Friedrich-Engels-Allee 30.000 €
KAG RubenstraRe Werléstrale AckerstraRRe 5.000 €
KAG Sonntagstrale Wichlinghauser StraBe  MontagstralRe 15.000 €

28 \it dem zum 01.01.2024 in Kraft getretenen Kommunalabgaben-Anderungsgesetz Nordrhein-Westfalen - KAG-AG NRW
erstattet das Land NRW gemaf § 8a KAG NRW den Kommunen diejenigen Betrage, die sie infolge des Erhebungsverbots
nach § 8 Absatz 1 Satz 3 fur StraRenausbaumaRnahmen nicht mehr erheben kénnen, sofern die Erstattung innerhalb von
vier Jahren geltend gemacht wird.
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KAG Staubenthaler Str. Elias-Eller-StraRe Staubenthaler Hohe 62.000 €
KAG Thomastr. WerléstraRe Roseggerstrale 9.500 €
V hied
KAG  WeststraRe erschiedene 10.000 €
Abschnitte
KAG ZiegelstraRe SchnurstralSe RibenstraRe 25.000 €
Summe 832.000 €

Tabelle 39: Noch nicht erhobene Beitrage

Diese Malinahmen sind zur Abrechnung in 2024 vorgesehen. Je nach Schwierigkeitsgrad und
Aufwand der Datenermittlung, sowie nach erforderlicher Mitwirkung anderer Stellen und
unvorhergesehener Rechtsproblematik kann dies dazu flihren, dass die Abrechnung nach 2025
verschoben werden muss. Stadtische Grundstiicke sind noch nicht bericksichtigt.

2.6.2.2. Gleichstellungsplan gem. § 5 Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Mannern fiir das
Land Nordrhein-Westfalen

Laut § 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW muss im Anhang angegeben werden, ob und fir welchen
Zeitraum ein gliltiger Gleichstellungsplan gemaR § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und
Mannern flr das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. GemaR Drucksache VO/0752/23 hat der Rat der
Stadt Wuppertal am 18.12.2023 den Gleichstellungsplan 2023-2026 der Stadtverwaltung Wuppertal
beschlossen.

Ziel ist es, in den Bereichen, in denen das Geschlechterverhéltnis nicht ausgeglichen ist, eine
paritatische Verteilung der Geschlechter zu erreichen. Dabei gilt es vor allem Stereotype abzubauen
und Zugange fir alle zu schaffen, unabhangig von Geschlecht, ethnokulturellen Unterschieden,
Religion und Weltanschauung, individuellen Einschrankungen, geschlechtlicher oder sexueller
Identitat oder sozialem Status.

2.6.2.3. Kurs der Wahrungsumrechnung bei Fremdwahrungen

Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwahrungen gemal § 45 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW
bestanden zum Bilanzstichtag weiterhin jeweils in gleicher Hohe fir ein Kreditgeschaft auf US-Dollar
Basis (Umrechnungskurs gem. Euro-Referenzkurs der Europdischen Zentralbank zum 31.12.2023:

1 EUR =1,1050 USD), an dem die Bayerische Landesbank und die Hypovereinsbank beteiligt sind.
Forderungen und Verbindlichkeiten fiir dieses Geschaft werden nach einer vorliegenden
gutachterlichen Stellungnahme weiterhin jeweils in gleicher Hohe fortgeschrieben. Eine Riickstellung
fir Fremdwahrungsrisiken und das Aufzeigen von Kursdifferenzen ist deshalb entbehrlich.
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2.7. Anlagenspiegel

A und Her Abschreil und Zuschreil Buchwert
Bilanzposition AHK Zugédnge Abgiange Umbuchungen akti::::r-ngen AHK kumulierte AfA Afa AfA Abginge t AfA AfA ungen Zuschrei ierte AfA t t
01.01.2023 2023 2023 2023 2023 31.12.2023 zum 31.12.2022 2023 2023 2023 2023 2023 zum 31.12.2023 am 31.12.2022 am 31.12.2023
1.1 Immaterielle Vermégensgegenstande
1.1.1 Lizenzen und Software 32.672.913,85‘ 3.925.233,81‘ -42.248,06 70.209,42| 0,00| 36.626.109,02 —26.171.926,28| —3.763.781,69| 42.248,06| —13.177,27‘ 0,00‘ 0,00| -29.906.637,18| 6.500.987,57| 6.719.471,84,
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte
1.2.1.1 Griinflachen 140.514.695,33 312.480,32 -25.363,00 76.313,29] 81.203,33 140.959.329,27 -26.933.030,87 -920.987,24 25.363,00 -21.698,29 -18.947,46| 0,00 -27.869.300,86 113.581.664,46| 113.090.028,41
1.2.1.2 Ackerland 4.533.659,43 1.482,00 0,00 0,00 0,00 4.535.141,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.533.659,43 4.535.141,43
1.2.1.3 Wald, Forsten 9.445.781,43 60.247,80 -5.164,88 40.033,23 0,00 9.540.897,58 -2.508,88 0,00 2.508,88| 0,00 0,00 0,00 0,00 9.443.272,55 9.540.897,58,
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstiicke 34.352.859,51 1.054.650,36 -4.810,00 0,00 0,00 35.402.699,87 -336.068, 36| -259,66| 0,00 0,00 0,00 0,00 -336.328,02] 34.016.791,15 35.066.371,85
1.2.2 Bebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 1.816.097,33 10.297,53 0,00 0,00 0,00 1.826.394,86| -7.236,41 -4.200,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.436,66| 1.808.860,92 1.814.958,20
1.2.2.2 Schulen 3.707.543,81 0,00 -5.974,31 717,45 0,00 3.702.286,95 -2.713.791,07| -191.589,90 4.880,44 -333,88 0,00 0,00 -2.900.834,41] 993.752,74 801.452,54
1.2.2.3 Wohnbauten 183.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.220,00 183.220,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschfts- und Betriebsgebdude 75.438.029,13 118.844,26 -59.804,81 7.490,00| 0,00 75.504.558,58 -40.608.374,07| -1.153.502,14 59.803,81 2.760,00 0,00 0,00 -41.699.312,40 34.829.655,06 33.805.246,18
1.2.3 Infrastrukturvermogen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-vermégens 227.290.873,50 85.945,70 -8.882,00 -32.970,43] 0,00 227.334.966,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.290.873,50( 227.334.966,77
1.2.3.2 Briicken, Viadukte und Tunnel 139.688.171,19 12.400,00 0,00 854.027,38 0,00 140.554.598,57 -61.724.782,01| -1.778.760,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.503.542,06 77.963.389,18 77.051.056,51
;Czhiij';'::l':as:" mit Streckenausrlistung und 132.057.291,56|  1.067.537,76 0,00 296.918,95 000 133.42174827|  -16.711.407,16| -1933.49321 0,00 0,00 0,00 000  -18.644.900,37|  115.345.884,40 114.776.847,90
1.2.3.4 Entwasserungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen 250.011,75. 0,00 0,00 0,00 0,00 250.011,75 -208.343,12 -13.889,54] 0,00 0,00 0,00 0,00 -222.232,66 41.668,63 27.779,09]
1.2.3.5 StraBennetz mit Wegen, Platzen und
el e seril e 1.058.573.472,36 2.044.438,93 -9.106.298,07 37.078.094,57 0,00( 1.088.589.707,79 -931.649.903,62| -18.827.319,66 8.154.637,12 91.039,20 0,00 0,00 -942.231.546,96 126.923.568,74| 146.358.160,83
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermégens 11.620.366,24| 8.839,51 0,00 7.381.263,00, 0,00 19.010.468,75 -821.518,79 -530.215,04| 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.351.733,83 10.798.847,45 17.658.734,92
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5 Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler 896.307.835,11 34.299,96 -800.000,00 0,00 0,00 895.542.135,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.307.835,11| 895.542.135,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 60.234.497,02 2.558.675,66. -1.978.136,31 362.923,37| 0,00 61.177.959,74 -40.509.088,75| -3.654.642,61| 1.944.129,56| -97.537,78 0,00 0,00 -42.317.139,58 19.725.408,27 18.860.820,16
1.2.7 Betriebs- und Geschaftsausstattung 155.751.126,17| 15.985.888,02 -1.721.786,43 795.165,82 629.857,00 171.440.250,58, -94.364.907,46| -14.584.462,45 1.668.867,09 38.948,02 0,00 5.000,00 -107.236.554,80 61.386.218,71 64.203.695,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 190.555.801,01| 18.104.750,96 -131.039,67| -46.930.186,05 192.271,31 161.791.597,56| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.555.801,01| 161.791.597,56
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und H Abschreil und il Buchwert
Bilanzposition AHK Zugidnge Abginge Umbuchungen akti\'l\::rc:r:gen AHK kumulierte AfA Afa AfA Abginge t e . ‘,‘f?ﬂ i Zuschreil ierte AfA t t
01.01.2023 2023 2023 2023 2023 31.12.2023 zum 31.12.2022 2023 2023 2023 2023 2023 zum 31.12.2023 am 31.12.2022 am 31.12.2023

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 843.088.991,75 1.337.500,00 0,00 0,00 0,00 844.426.491,75 -84.793.260,91 -85.026,72, 0,00 0,00 0,00 0,00 -84.878.287,63 758.295.730,84| 759.548.204,12
1.3.2 Beteiligungen 8.284.069,08| 811.000,00 0,00 0,00 0,00 9.095.069,08 -41.484,72 0,00 0,00 0,00 0,00 14.301,44 -27.183,28 8.242.584,36 9.067.885,80
1.3.3 Sondervermogen 402.736.318,21 0,00 0,00 0,00 0,00 402.736.318,21 -18.573.740,69 -160.465,78 0,00 0,00 0,00 66.546,33 -18.667.660,14| 384.162.577,52| 384.068.658,07|
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermégens 106.761.054,47 2.500.000,00 -7.787.035,61 0,00 0,00 101.474.018,86 -757.742,43 0,00 62,43 0,00 0,00 0,00 -757.680,00 106.003.312,04| 100.716.338,86
1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.341.119,17, 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.119,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.119,17, 1.341.119,17,
1.3.5.2 an Beteiligungen 7.209,69| 0,00 -460,14 0,00 0,00 6.749,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.209,69| 6.749,55|
1.3.5.3 an Sondervermégen 469.486.314,32 42.937.216,20 -23.270.296,87 0,00 0,00 489.153.233,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.486.314,32 489.153.233,65
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 720.075,68 0,00 -119.566,22 0,00 0,00 600.509,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.075,68 600.509,46
Summe 5.007.419.398,10 92.971.728,78| -45.066.866,38 0,00 903.331,64| 5.056.227.592,14| -1.346.929.115,60| -47.602.595,94| 11.902.500,39| 0,00 -18.947,46| 85.847,77| -1.382.562.310,84| 3.660.490.282,50| 3.673.665.281,30

Abbildung 12: Anlagenspiegell




2.8. Forderungsspiegel
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Art der Forderungen

Gesamtbetrag der
Forderungen zum
31.12.2023

mit einer Restlaufzeit von

bis zu 1 Jahr

> 1 bis 5 Jahre

> als 5 Jahre

Gesamtbetrag der
Forderungen zum

31.12.2022

1. Offentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen

130.450.264,22 €

127.073.153,25 €

1.027.335,88 €

2.349.775,09 €

144.766.777,26 €

1.1 Gebiihren 1.174.184,49 € 1.172.177,38 € 2.007,11 € 0,00 € 5.834.406,89 €
1.2 Beitrage 814.526,23 € 802.834,65 € 11.042,98 € 648,60 € 791.653,45 €
1.3 Steuern 16.089.498,73 € 16.089.498,76 € 0,00 € 0,00 € 15.039.698,34 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen 62.702.700,85 € 62.700.113,36 € 0,00 € 2.587,49 £ 58.382.010,37 €
1.5 Sonstige 6ffentl.-rechtl. Forderungen Gbrige 49.534.044,09 € 46.173.219,30 € 1.014.285,79 € 2.346.539,00 € 64.654.644,88 €
1.6 Sonstige 6ffentl.-rechtl. Forderungen LHH 135.309,83 € 135.309,83 € 0,00 € 0,00 € 64.363,33 €
2. Privatrechtliche Forderungen 57.149.491,11 € 35.365.265,04 € 19.885,47 € 21.764.340,60 € 63.642.859,23 €
2.1 gegeniiber dem privaten Bereich 5.813.766,51 € 5.790.073,83 € 19.885,47 € 3.807,21 € 6.054.260,90 €
2.2 gegenliber dem offentlichen Bereich 1.582.457,49 € 1.582.457,49 € 0,00 € 0,00 € 1.767.349,59 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen 1.500.648,57 € 1.500.648,57 € 0,00 € 0,00 € 2.466.006,20 €
2.4 gegen Beteiligungen 15.872.297,99 € 477.367,99 € 0,00 €  15.394.930,00 € 15.852.515,15 €
2.5 gegen Sondervermdgen 18.905.983,66 € 12.540.380,27 € 0,00 € 6.365.603,39 € 18.674.222,65 €
2.6 gegen Sonderhaushalte 13.474.336,89 € 13.474.336,89 € 0,00 € 0,00 € 18.828.504,74 €

3. Summe aller Forderungen

187.599.755,33€

162.438.418,29 €

1.047.221,35 €

24.114.115,69 €

208.409.636,49 €

Tabelle 40: Forderungsspiegel



2.9.

Verbindlichkeitenspiegel
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Art der Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag der
Verbindlichkeiten

mit einer Restlaufzeit von

Gesamtbetrag der
Verbindlichkeiten

zum 31.12.2023 bis zu 1 Jahr > 1 bis 5 Jahre > als 5 Jahre zum 31.12.2022
1. Anleihen 50.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000.000,00 € 50.000.000,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten fiir Investitionen 677.396.347,83 € 1.457.732,43 € 14.814.540,23€ 661.124.075,17 € 664.513.610,51 €
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.2 von Beteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.3 von Sondervermogen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.4 vom offentlichen Bereich 3.962.514,87 € 0,00 € 189.577,17 € 3.772.937,70 € 4.193.003,45 €
2.4.1 vom Bund 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.4.2 vom Land 3.955.367,00 € 0,00 € 182.429,30 € 3.772.937,70 € 4,181.090,34 €
2.4.3 von Gemeinden (GV) 7.147,87 € 0,00 € 7.147,87 £ 0,00 € 11.913,11 €
2.4.4 von Zweckverbanden und dergleichen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.4.5 vom sonstigen offentlichen Bereich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.4.6 von sonstigen offentlichen Sonderrechnungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.5 von Kreditinstituten 673.433.832,96 € 1.457.732,43 € 14.624.963,06€ 657.351.137,47 € 660.320.607,06 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 673.433.832,96 € 1.457.732,43 € 14.624.963,06 € 657.351.137,47 € 660.320.607,06 €
2.5.2 von Ubrigen Kreditgebern 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3. Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditatssicherung 788.989.086,60 € 333.989.086,60 200.000.000,00 255.000.000,00 € 842.868.087,47 €
3.1 vom offentlichen Bereich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt 788.989.086,60 € 333.989.086,60 200.000.000,00 255.000.000,00 € 842.868.087,47 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgdngen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lul 19.194.628,95€ 19.194.628,95 € 0,00 € 0,00 € 27.943.151,86 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 17.199.865,00 € 17.199.865,00 € 0,00 € 0,00 € 2.487.910,75 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten 248.017.085,94 € 248.017.085,94 0,00 € 0,00 € 265.194.000,52 €
8. Erhaltene Anzahlungen 160.123.752,19€ 160.123.752,19 0,00 € 0,00 € 166.833.091,35 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten 1.960.920.766,51 € 779.982.151,11 214.814.540,23 966.124.075,17 € 2.019.839.852,46 €

Tabelle 41: Verbindlichkeitenspiegel



Gesamtbetrag der
Haftungsverhaltnisse aus der Bestellung von Sicherheiten &

Haftungsverhiltnisse
zum 31.12.2023

(nachrichtlicher Ausweis)

Sicherheiten zur Sicherung von Krediten gem. § 86 Abs. 5 GO NRW 0,00 €
Sicherheiten zugunsten Dritter gem. § 87 Abs. 1 GO NRW 174.387.672 €
Biirgschaften und Verpflichtungen aus Gewahrvertragen gem. 0.00 €
§ 87 Abs. 2 GO NRW ’
Rechtsgeschiafte, die Blrgschaften und Verpflichtungen aus Gewahrvertragen 0.00 €
gleichkommen gem. § 87 Abs. 3 GO NRW ’
Tabelle 42: Haftungsverhaltnisse
2.9.1. Erlauterung der im Verbindlichkeitenspiegel genannten Haftungsverhiltnisse
Sicherheiten zugunsten Dritter gemal® § 87 Abs. 1 GO NRW
Veranderung
2023 2022 zum Vorjahr
€ € € %
Gesamt 174.387.672 178.045.904 -3.658.232 -2,1
Hiervon entfallen auf:
GWG 67.081.816 71.892.737 -4.810.921 -6,7
WSW 106.969.856  106.153.167 816.689 +0,8
Schlossbauverein 336.000 0 336.000 +100

Tabelle 43: Sicherheiten zugunsten Dritter

Diese Biirgschaften dienen der Sicherung der von den drei zuvor genannten Gesellschaften
aufgenommenen Investitionsdarlehen. Sie werden mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalstanden
zum 31.12.2023 ausgewiesen und zwar auf der Grundlage der Saldenbestatigungen der
darlehensgebenden Banken oder, soweit diese noch nicht vorliegen, gemaR den Tilgungsplanen oder
Darlehensvertragen.



2.10. Riickstellungsspiegel
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Konto Bezeichnung

Bestand der
Riickstellungen
zum 01.01.2023

Inanspruchnahm
e

Ertragswirksame
Auflésung

Zufiihrungen

Umbuchungen

Bestand der
Riickstellungen
zum 31.12.2023

Pensionsriickstellungen

749.992.024,00 €

45.995.609,52 €

12.033.747,00 €

84.482.779,52 €

-1.842.877,00 €

774.602.570,00 €

251110 Pensionsriickstellungen (Aktive) 230.152.304,00 € 0,00 € 1.907.954,00 € 31.044.749,00 € -20.325.987,00€ 238.963.112,00 €
251115 Pensionsriickstellungen 391.010.545,00 € 36.920.875,52 € 9.844.929,00 € 33.489.496,52 € 18.483.110,00€ 396.217.347,00 €
(Versorgungsempfanger)
251125 Beihilferlickstellungen 128.829.175,00 € 9.074.734,00 € 280.864,00 € 19.948.534,00 € -0,00€ 139.422.111,00 €
Riickstellungen fiir Deponien und Altlasten 3.036.385,88 € 671.973,79 € 0,00 € 841.004,34 € 0,00 € 3.205.416,43 €
261110 Ruckstellungen fiir Deponien 3.036.385,88 € 671.973,79 € 0,00 € 841.004,34 € 0,00 € 3.205.416,43 €
261115 Riickstellungen fir Altlasten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Instandhaltungsriickstellungen 4.501.379,28 € 2.367.970,64 € 275.015,00 € 1.412.003,75 € 0,00 € 3.270.397,39 €
271110 Instandhaltungsriickstellungen 4.501.379,28 € 2.367.970,64 € 275.015,00 € 1.412.003,75 € 0,00 € 3.270.397,39 €

Sonstige Riickstellungen gem. § 37 Abs. 5
und 6 KomHVO

161.224.626,37 €

19.149.238,38 €

26.179.858,39 €

29.717.627,71 €

1.842.877,00 €

147.456.034,31 €

Verpflichtungsriickstellung flr

281110 . 14.500.185,27 € 4.591.744,00 € 0,00 € 3.273.376,09 € 0,00 € 13.181.817,36 €
nicht in Anspr. gen. Urlaub

281111 ATZ Ruickstellungen (Beamte) 44.332,38 € 44.332,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - €

281112 ATZ-Riickstellungen (Tarifbe.) 86.850,47 € 0,00 € 0,00 € 148.517,44 € 0,00 € 235.367,91 €
Verpflichtungsriickstellungen

281115 . ) N 8.279.968,94 € 1.917.502,69 € 0,00 € 2.356.445,68 € 0,00 € 8.718.911,93 €
flr geleistete Uberstunden
Verpflichtungsriickstellungen

281120 o 16.962.808,00 € 2.147.910,00 € 582.069,00 € 2.137.892,00 € 1.842.877,00 € 18.213.598,00 €
bei Dienstherrenwechsel
Andere

281125 115.119.857,75 € 10.192.597,86 € 20.423.115,26 € 21.249.551,08 € 0,00€ 105.753.695,71€

Verpflichtungsriickstellungen




81

Bestand der

Bestand der

. . Inanspruchnahm  Ertragswirksame . .
Konto Bezeichnung Riickstellungen Aufl Zufiihrungen Umbuchungen Riickstellungen
e uflésun
zum 01.01.2023 g zum 31.12.2023
281130 Drohverlustriickstellungen 6.230.623,56 € 255.151,45 € 5.174.674,13 € 551.845,42 € 0,00 € 1.352.643,40 €
Summe aller Riickstellungen 918.754.415,53 € 68.184.792,33 € 38.488.620,39 € 116.453.415,32 € 0,00€ 928.534.418,13 €

Tabelle 44: Riickstellungsspiegel



2.11. Eigenkapitalspiegel
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Verrechnungen . .

. Bestand zum Verrechnung Weitere Jahresergebnis Bestand zum

Bezeichnung . . gem. § 44 Abs. 3 5
31.12.2022 Vorjahresergebnis Verrechnungen ! 2023 31.12.2023
KomHVO
1.1 Allgemeine Riicklage 111.278.636,70 € 11.852.044,25 € 2.461.593,27 € -892.823,20 € 0,00€ 124.699.451,02 €
1.2 Sonderriicklagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.3 Ausgleichriicklage 91.520.419,40 € 54.185.010,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 145.705.729,86 €
1.4 Jahresuberschuss/-fehlbetrag 66.037.054,71 € -66.037.054,71 € 0,00 € 0,00€  94.468.543,90€  94.468.543,90 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fehlbetrag
Summe Eigenkapital 268.836.110,81 € 0,00 € 2.461.593,27 € -892.823,20€  94.468.543,90 € 364.873.424,78 €

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

2020

2021

2022

Saldo

Allgemeine Ricklage (+/-)

+49.607.620,46 €

+18.733.117,07 €

+11.852.044,25 €

+80.192.781,78 €

Ausgleichsriicklage (+/-)

+43.687.451,83 €

+47.832.967,57 €

+54.185.010,46 €

+145.705.429,86 €

Summe

+93.295.072,29 €

+66.566.084,64 €

+66.037.054,71 €

+225.898.211,64 €

Tabelle 45: Eigenkapitalspiegel

Das aktuell giiltige Muster zur Eigenkapitalentwicklung nach der KomHVO NRW beinhaltet auch die Spalte ,Verdnderungen der Sonderriicklage”.
Da die Stadt Wuppertal keine Sonderriicklage gebildet hat, wird auf den Ausweis der Spalte verzichtet.

1 Unmittelbare Verbuchungen gegen die allgemeine Riicklage im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten der Anlagenbuchhaltung

2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses



2.12. Ermachtigungsiibertragungen
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Es sind gemal § 22 Abs. 4 KomHVO NRW Ermachtigungen fir unabweisbare konsumtive

Aufwendungen und investive Auszahlungen von 2023 nach 2024 libertragen worden. Diese

Haushaltsmittel wurden in 2023 nicht in Anspruch genommen.

Es wurden Ermachtigungen fiir konsumtive Aufwands- und Auszahlungsermachtigungen in Héhe von

rd. 23,7 Mio. € und investive Auszahlungsermachtigungen in Hohe von rd. 60,6 Mio. € ibertragen.

Ubersicht nach Produktbereichen Kons:mtiv Inv::stiv

Summe 23.752.325,72  60.626.722,72
Innere Verwaltung 1.637.674,82 3.507.908,58
Sicherheit und Ordnung 634.945,04 11.646.476,24
Schultrageraufgaben 1.535.552,88  14.148.776,11
Kultur und Wissenschaft 921.312,37 416.321,89
Soziale Leistungen 959.036,58 98.432,21
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.467.653,63 1.493.579,28
Gesundheitsdienste 189.151,43 0,00
Sportférderung 1.436.456,39 2.305.244,74
Rdumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen 5.839.018,13  10.484.525,39
Verkehrsflachen und -anlagen, OPNV 3.028.999,73 13.415.136,11
Natur- und Landschaftspflege 3.189.432,13 2.786.621,57
Umweltschutz 913.092,59 0,00
Wirtschaft und Tourismus 0,00 323.700,60

Tabelle 46: Erméachtigungsiibertragungen



2.13. Verantwortlichkeiten
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Nach § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs die Biirgermeisterin oder der Blirgermeister,

die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kimmerin oder der Kimmerer, auch wenn sie
im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem

ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

2.13.1. Zusammensetzung des Rates der Stadt Wuppertal

Unter dem Vorsitz des Oberbiirgermeisters Prof. Dr. Uwe Schneidewind (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN)
sind nach der Kommunal- und Oberbiirgermeisterwahl 2020 folgende Fraktionen und Gruppierungen
zum 31.12.2023 im Rat der Stadt Wuppertal vertreten:

Fraktion Sitze
SPD 23
Ccbu 20
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN 16
FDP 6
DIE LINKE 5
AfD 3
Freie Wahler/WfW 2
DIE PARTEI 2
Lokalpatrioten 2
Fraktionsloses Mitglied 1

Tabelle 47: Zusammensetzung des Rates der Stadt Wuppertal

2.13.2. Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder

2.13.2.1. Mitglieder des Verwaltungsvorstands

Name Vorname

Schneidewind, Prof. Dr. Uwe

Meyer Frank

Kihn, Dr. Stefan

Nocke Matthias

Minas Arno bis 30.09.2023
Bunte Thorsten ab 01.05.2023

2.13.2.2. Mitglieder des Rates der Stadt Wuppertal

Name Vorname
Ahlmann Gregor
Akarsu Ayse
Bebber van Johannes
Becker Barbara
Beucker, Dr. Hartmut




Name Vorname
Bieringer Heinrich-Glinter
Botte Claudia
Buntrock Erhard Werner
Christenn Ulrich-Timmo
Diringer Yannik
Engin Dilek
Fragemann Heiner
Frings Denise
Gabriel Verena
Gabriel-Simon Marcel
Garweg Wolf
Gehrenbeck Guido
Geild Simon
Giskes Susanne
Goldbecker Daniela
Grining Guido
Guder Maximilian
Hahnel-Miiller Thomas
Herhaus Susanne
Herhausen Hans-Jorg
Hobusch, Dr. Alexander
Izgi Arif
Jebbari (vormals Fr. Dierenfeldt) Anne
Kettig Suzanne
Kineke Ludger
lein Jonas
Klesser Eckhard
Knauf-Varnhorst Patricia
Koksal Servet
Koster, Dr. Rolf-Jirgen
Krieger Cornelia
Liedtke (vormals: Liedtke-Bentlage) Martin
Liste-Frinker Dagmar
Lidemann Klaus
Linenschloss Caroline
Linsmann Bettina
Meins Heiko
Mengelberg Guido
Meyer Martin
Neuland-Kreuz Gisela

Ockel

Ingelore
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Name Vorname
Petersen Jens
Radtke Claudia
Rafrafi Rajaa
Ramette Paul Yves
Reese Klaus Jlrgen
Reich Holger
Sailer Martina
Sander Bernhard
Schafner Sascha
Schirmer Christoph
Schmidt Alexander
Schmidt Christian
Schmidt Sabine
Schmidt Timo
Schulte Michael
Schunck Rene
Sippel Christiane
Spiecker Rainer
Stergiopoulos loannis
Stiller Hartmut
Stockschlader Markus
Ter Veld, Dr. Frank
Theuermann-Bral} Iris
Thunecke Benjamin
Twardowski Lukas
Ugurman Sedat
Ulsmann Gérard
van der Most Karin
Vesper-Pottkamp Anja
Weegmann Janine
Wegener Ralf
Wessel Michael
Widmann Rainer
Wiedow Julia
Wirtz Christian
Zielezinski Gerd-Peter

Tabelle 48: Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und Ratsmitglieder



3. Lagebricht zur Bilanz zum 31.12.2023

Der Lagebericht ist gemald § 49 KomHVO NRW erstellt worden.

3.1. Ergebnis zum Stand 31.12.2022

Bilanzsumme 4.104.356.031,59 €
Jahresergebnis 66.037.054,71 €
Anderung des Finanzmittelbestandes 939.136,40 €
Eigenkapital 268.836.110,81 €

Tabelle 49: Ergebnis zum Stand 31.12.2022

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde am 19.07.2023 vom Stadtkdmmerer aufgestellt und
vom Oberbirgermeister bestatigt. Am 05.09.2023 wurde er in den Rat der Stadt eingebracht und von
dort an den Rechnungspriifungsausschuss verwiesen.

Nach Durchfihrung der Prifung hat der Rechnungsprifungsausschuss in seiner Sitzung am
24.04.2024 dem Rat der Stadt empfohlen, den Priifungsbericht mit dem uneingeschrankten
Bestatigungsvermerk des Rechnungspriifungsamtes entgegenzunehmen und den Jahresabschluss
2022 festzustellen. Der Jahresiiberschuss 2022 in Hohe von 66.037.054,71 € sollte anteilig in Hohe
von 11.852.044,25 € der Allgemeinen Riicklage und in Hohe von 54.185.010,45 € der
Ausgleichriicklage zugefiihrt werden. Zudem sollte dem Oberbirgermeister fir das Haushaltsjahr
2022 die Entlastung erteilt werden. Der Rat der Stadt hat daraufhin am 29.04.2024 die
entsprechenden Beschlisse gefasst und den Jahresabschluss 2022 der Stadt Wuppertal gem. § 95
Abs. 3i. V. m. § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt.

3.2. Ergebnisiiberblick zum 31.12.2023

Bilanzsumme 4.165.905.441,43 €
Jahresergebnis 94.468.543,90 €
Anderung des Finanzmittelbestandes 28.340.961,47 €
Eigenkapital 364.873.424,78 €

Tabelle 50: Ergebnis zum Stand 31.12.2023

3.2.1. Eigenkapitalentwicklung der Stadt Wuppertal

Das im Rahmen der Er6ffnungsbilanz ausgewiesene Eigenkapital in Hohe von rd. 635 Mio. € war mit
dem Jahresergebnis 31.12.2014 nicht nur aufgebraucht, sondern die Stadt Wuppertal musste
erstmals einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen. Die hierdurch gemafl} § 75
Abs. 7 GO NRW eingetretene Uberschuldung endete dank des sehr guten Jahresabschlusses 2017,
mit dem erstmals zudem wieder Eigenkapital aufgebaut werden konnte. Aufgrund der auch in der
Folge positiven Jahresergebnisse in den Jahren 2018 bis 2022 wachst das Eigenkapital mit dem
Jahresabschluss 2023 (Uberschuss von 94,5 Mio. €) auf 364,9 Mio. € an.
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* Eigenkapital per 31.12. nach Verwendungsbeschluss zum Jahresergebnis

Abbildung 13: Entwicklung Eigenkapital auf Basis Haushaltsplan 2024/2025

Mit Einfiihrung des 3. NKF Weiterentwicklungsgesetzes NRW (3. NKF-WG), welches riickwirkend zum
31.12.2023 in Kraft getreten ist, erhohen Jahresiiberschiisse gem. § 75 Abs. 3 GO NRW, soweit sie
nicht fiir den Haushaltsausgleich verwendet werden, unabhangig von der Hohe der Bilanzsumme die
Ausgleichsriicklage, da die mit dem 2. NKF-WG eingefiihrte Regelung des Mindestbestandes einer
allgemeinen Riicklage wieder gestrichen worden ist.

Fiir die Stadt Wuppertal bedeutet dies, dass die Ausgleichsriicklage zum 31.12.2023 auf einen Wert
von rd. 240,2 Mio. € ansteigt.

3.2.2. Zukiinftige Ertragslage

Bereits mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 / 2025 wurde deutlich, dass das insbesondere
bei der Gewerbesteuerertragen von Nachholeffekten gepragte gute Jahresergebnis 2023 in den
kommenden Jahren nicht wiederholt werden kann. Vielmehr triibt sich die Lage auch aufgrund der
nach wie vor nicht auskdmmlichen finanziellen Ausstattung der Kommunen und der unverminderten
Folgen der globalen Krisen dramatisch ein.

So musste bereits mit dem beschlossenen Doppelhaushalt und seiner Mittelfristplanung die
Ausgleichsriicklage zur fiktiven Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes in den Jahren 2025 bis
2028 in Anspruch genommen werden. Grund hierfiir waren die geplanten defizitdren Ergebnisse von
insgesamt nahezu 200 Mio. € Uber den Planungszeitraum. Allerdings konnte das Abrutschen in die
Haushaltssicherung und die pflichtige Aufstellung eines erneuten Haushaltssicherungskonzeptes,
aufgrund der in den Vorjahren gut gefiillten und fiir den Planungszeitraum auskdmmlichen
Ausgleichsriicklage, noch vermieden werden.



Folgende Umstande wurden im Haushaltsplan 2024/ 2025 bereits beriicksichtigt und haben das
ausgewiesene Defizit mitbestimmt:

e das Auslaufen des Gesetzes zur Isolierung der aus der Pandemie folgenden Belastungen der
kommunalen Haushalte und der Belastungen, die aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine
entstanden sind (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz — NKF-CUIG),

der bereits im Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 eingelauteten Rickgang der

Schliisselzuweisungen,

die Entwicklungen im Sozialbereich,

die in vielen Bereichen spirbare Inflation sowie

die steigenden Personalkosten.

War in der ersten Halfte des Jahres 2024 sogar noch leichter Optimismus gegeben, dass das
Jahresergebnis 2024 besser ausfallen konnte als geplant und damit das geplante Defizit 2024 doch
nicht erreicht wird, haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen im Laufe des Jahres 2024 jedoch
weiter verschlechtert. So zeigte bereits die Steuerschatzung im Frihjahr 2024, dass die
Steuereinnahmen auf Landesebene deutlich hinter den Annahmen der Herbst-Steuerschatzung 2023
bleiben werden. War im Herbst noch eine Steigerung der Steuereinnahmen von tiber 4 %
prognostiziert worden, musste mit der Friihjahrs-Steuerschatzung diese Erwartung auf unter 3 %
relativiert werden. Mit den zu Beginn der zweiten Jahreshalfte veroffentlichten Eckpunkten des
Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 sowie den Orientierungsdaten fiir die Jahre 2025-2028 zeigte
sich, dass die Einnahme bei den Schliisselzuweisungen 2025 gegeniiber Plan um tber 30 Mio. €
sinken wird. Allein dieser Umstand flihrt dazu, dass die Ausgleichsriicklage im Planungszeitraum
nahezu aufgebraucht wird.

Aber auch andere Faktoren, die im Laufe des Jahres 2024 bekannt wurden, verschlechtern die
Prognosen fiir das Jahr 2025 gerade in den grofRen Positionen zunehmend. Weitere strukturelle
Verschlechterungen im Sozialbereich, die das Haushaltsjahr 2024 bereits mit knapp 20 Mio. €
Mehrbedarfen belasten oder auch der Einbruch der Steuereinnahmen zum zweiten Halbjahr 2024
sowohl in der Gewerbesteuer, aber auch den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen der
Gemeinden an den Steuereinnahmen des Landes fiihren dazu, dass das geplante Defizit des Jahres
2025 auf Gber 150 Mio. € anwachst und ein Nachtragshaushalt unumganglich sein wird. Aufgrund der
dramatischen Entwicklung wird nicht nur die Ausgleichsriicklage, sondern auch die Allgemeine
Riicklage noch innerhalb der Mittelfristplanung dieses Doppelhaushaltes aufgebraucht sein. In der
Folge muss sich die Stadt Wuppertal erneut auf eine Haushaltssicherung einstellen.

Als weiterer Effekt wird auch das Ansteigen der Verschuldung der Stadt aufgrund des erhéhten
Kreditbedarfes unumganglich sein. Die Konsolidierungserfolge der letzten Jahre drohen zunichte
gemacht zu werden, sollten die jahrelangen Forderungen der Kommunen nach einer gangbaren
Altschuldenlosung und einer auskdmmlichen finanziellen Ausstattung weiterhin ohne Erfolg sein.



3.3. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstatigkeit

Der Beginn des Haushaltsjahres 2023 war unverdandert mit den krisenbedingten Auswirkungen und
den damit verbundenen Planungsunsicherheiten, insbesondere des Ukrainekrieges, verknipft.
Aufgrund der weiterhin volatilen Planungspramissen wurde, wie bereits ein Jahr zuvor fiir das
Haushaltsjahr 2023, von einem Doppelhaushalt Abstand genommen. Die Restriktionen der
vorlaufigen Haushaltsfiihrung aus 2022 galten noch bis Mitte Mai 2023. Der Haushalt 2023 wurde im
Januar 2023 eingebracht und am 23. Marz verabschiedet. Die Verfligung zur Anzeige der
Haushaltssatzung fiir das Jahr 2023 wurde von der Bezirksregierung Diisseldorf am 02.05.2023
Ubersandt. Es gab keine genehmigungspflichtigen Tatbestdnde, so dass die Haushaltssatzung am
11.05.2023 durch Veroéffentlichung in Kraft getreten ist.

Der Haushaltsplan 2024/25 sollte Planungssicherheit fiir zwei Jahre schaffen und die Weichen
dahingehend stellen, Wuppertal nach den Krisenjahren neue Spielrdume zu erméglichen, ohne dabei
die Erfolge des Schuldenabbaus der letzten Jahre zu gefdhrden. Doch stattdessen haben sich die
Rahmenbedingungen in den wesentlichen Bereichen deutlich verschlechtert. Statt
Planungssicherheit stehen die Jahre 2025 ff. erneut im Lichte der Haushaltskonsolidierung.

3.3.1. Eingeschrankte Bewirtschaftung nach den Kriterien der vorlaufigen Haushaltsfiihrung

GemadR § 82 GO NRW waren bis zur Veroffentlichung des Haushaltsplanes am 11.05.2023 die
Regelungen zur vorlaufigen Haushaltsfiihrung anzuwenden. In der vorlaufigen Haushaltsfiihrung sind
ausschlieBlich solche Aufwendungen zulassig, die flir die Weiterfliihrung notwendiger Aufgaben
unaufschiebbar sind oder zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist. Sdmtliche Leistungen der
Stadt, auch die, die in den Bezirksvertretungen im Rahmen der eigenen Zustandigkeit aus freien
Mitteln bzw. GFG-Mitteln umgesetzt werden sollen, miissen diese Bedingungen erfillen.

3.4. Ziele und Zielkennzahlen fiir den Haushaltsplan der Stadt Wuppertal

Der Haushaltsplan sowie die Teilplane sind organisatorisch gegliedert und nach Produktgruppen und
Produkten aufgestellt. Hierzu sind Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben
(§ 4 KomHVO NRW). Die im Haushaltsplan 2023 fiir die Produktgruppen ausgewiesenen Ziele und
Kennzahlen sind von den zustandigen Fachausschiissen beschlossen worden. Sie zeigen Ziele mit
besonderer Relevanz fiir die gemeindliche Aufgabenerfillung innerhalb der jeweiligen
Produktgruppe auf. Der formelle Beschluss des Wuppertaler Haushaltsplanes erfolgte auf Ebene der
Produktgruppen. Die Struktur des Haushaltsplans ist eng verkniipft mit der Organisationsstruktur der
Verwaltung (siehe Organigramm).

3.5. Wichtige Vorgdnge und Nachtrage

Ereignisse, Projekte und Geschaftsvorfille die im Jahr 2023 und nach dem Bilanzstichtag im Jahr 2024
von besonderer Bedeutung fiir die Stadt Wuppertal sind, werden im Folgenden dargestellt.



3.5.1. Wichtige Ereignisse im Berichtsjahr

3.5.1.1. Personelle Verdanderungen im Verwaltungsvorstand

In der Ratssitzung am 6. Marz 2023 wurde Thorsten Bunte zum Beigeordneten und Stadtkdmmerer
gewadhlt. Zuvor war er Kimmerer in Gladbeck. Thorsten Bunte hat sein Amt am 1. Mai 2023
angetreten.

Am 14. Juni 2023 wahlte der Rat der Stadt Miinster Arno Minas zum neuen Beigeordneten fir
Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit. Er trat dieses Amt am 1. Oktober 2023 an.
Zuvor war Herr Minas Leiter des Geschaftsbereichs 3 (Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und
Recht).

Am 25. September 2023 wurde Dr. Sandra Zeh zur Dezernentin der Stadt Wuppertal fiir die Bereiche
Personal, Digitalisierung und Wirtschaft gewahlt. Zuvor war Dr. Zeh fiir den Personalbereich der
Johanniter GmbH verantwortlich, wo sie rund 7.500 Mitarbeiter in verschiedenen Einrichtungen
betreute. lhr erster Arbeitstag als Dezernentin war der 2. Januar 2024.

3.5.1.2. Organisatorische Veranderungen

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 24.10.22 die Neufestsetzung der Geschaftskreise der
Beigeordneten gem. §73 Abs. 1 GO NRW beschlossen (VO/1068/22).

Der bisherige Geschaftsbereich 4 (Zentrale Dienstleistungen) wurde in den Geschéaftsbereich 4
(Finanzen und Beteiligungssteuerung) und den neu eingerichteten Geschaftsbereich 5 (Personal,
Digitalisierung und Wirtschaft) aufgeteilt (siehe Organigramm unter 3.6).

3.5.1.3. Corona

Wie bereits in den Vorjahren, war auch das Jahr 2023 von den finanziellen Auswirkungen durch die
Coronapandemie betroffen, die jedoch abermals im Jahresiliberschuss keinen Niederschlag gefunden
haben, sondern gemal den Vorschriften des NKF-CUIG isoliert wurden. Dieser separierte Posten
kann gemalk NKG-CUIG - beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 - langstens lber einen Zeitraum von
50 Jahren linear erfolgswirksam abgeschrieben werden, sofern nicht im Jahr 2025 fir die Aufstellung
der Haushaltssatzung 2026 von dem einmalig auszulibenden Recht Gebrauch gemacht wird, die
Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

3.5.1.4. Ukraine Krieg

Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine begann am 24. Februar 2022 die grofte
Flichtlingswelle innerhalb Europas seit dem Ende des zweiten Weltkrieges. Nach Schatzungen des
UN-Fllchtlingskommissariats (UNHCR) befinden sich bislang rd. 27,3 Mio. Menschen aus der Ukraine
auf der Flucht (Stand Dezember 2023).

Siehe hierzu auch die Ausfihrungen unter dem Gliederungspunkt ,3.7.3. Ukraine Krieg”.




3.5.1.5. Smart City

Die Stadt Wuppertal hat sich im Jahr 2021 erfolgreich beim Bundesministerium fir Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen fiir das Modellprojekt Smart City beworben. Das Projekt ist in zwei
Phasen gegliedert: In Phase A (2022) wurde eine ganzheitliche Smart City Strategie fiir Wuppertal
entwickelt, die im Marz 2023 vom Rat der Stadt verabschiedet wurde. Nach der Bewilligung der
Strategie und der darin formulierten Umsetzungsmafinahmen durch den Férdermittelgeber startete
die Stadt Wuppertal im Sommer 2023 offiziell in die Phase B. Von 2023 an sollen nun bis 2026 groRe
Umsetzungsprojekte, die sich aus der Strategieentwicklung ergeben, in Wuppertal umgesetzt
werden.

Weitere Ausfiihrungen zu diesem Thema sind unter dem Punkt 3.7.8 zusammengefasst.

3.5.1.6. BUGA 2031

Im Jahr 2022 wurde im Rahmen eines Biirgerentscheides mehrheitlich flir die Durchfihrung der
Bundesgartenschau in Wuppertal abgestimmt. Daraufhin hat sich die Stadt Wuppertal offiziell um die
Durchfiihrung der BUGA 2031 bei der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft beworben und eine
Zusage erhalten. Grundlage der Bewerbung war die aktualisierte Machbarkeitsstudie des Bliros RMP
Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten.

Die BUGA ist ein GroRevent von Uberregionaler Bedeutung und wird dabei nicht nur als klassische
Gartenschau, sondern vor allem als Instrument einer griinen Stadtentwicklung verstanden. Wie die
zweite Machbarkeitsstudie beschreibt, wird die BUGA u.a. die Nordbahn- und Sambatrasse durch
eine spektakulare Hangebricke und eine Seilbahn Gber den Griinen Zoo auf die Kénigshohe
dauerhaft ndher zusammenfihren.

Im ersten Quartal 2023 wurden der Durchfiihrungs- und der Gesellschaftsvertrag unterzeichnet
sowie von der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft und der Stadt Wuppertal die
gemeinnitzige ,BUGA Wuppertal 2031 gGmbH” gegriindet. Das hieraus entstehende GroRRprojekt
wird in Kooperation der Stadt Wuppertal, der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft, der
Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, des Fordervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.
Das Projekt umfasst die Planung, Konzeption, Umsetzung und Durchfiihrung der Bundesgartenschau
2031, wobei wesentliche Teile in die Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH Ubergehen
werden. Das Projektbiiro der BUGA hat im Jahr 2023 insbesondere die zeitkritischen Projektbereiche
wie die Grundstlicksverhandlungen, die Beauftragung der Konkretisierung der Machbarkeitsstudie
inkl. der Vorbereitung der Wettbewerbe (RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten), die
erweiterte Machbarkeitsstudie zur Seilbahn (Ingenieurbiiro Schweiger), Organisation der
stadtinternen Strukturen, Mallnahmen zum Thema Forderung u. a. vorangetrieben und begleitet.

3.5.1.7. Aktionsbilindnis fir die Wirde unserer Stadte

Das Aktionsbiindnis ,,Fiir die Wiirde unserer Stadte” kampft seit 2008 fiir eine angemessene
Finanzausstattung und eine Losung der Altschuldenfrage. Das Aktionsblindnis vertritt 66 Kommunen
aus sieben Bundeslandern, in denen rund 8,6 Millionen Menschen leben. Oberblirgermeister
Schneidewind vertritt als einer von neun Sprechern*innen das Aktionsbiindnis.



Im Jahr 2023 prasentierte die Landesregierung NRW einen Vorschlag fir eine Altschuldenlésung, die
vom Aktionsbiindnis als nicht ausreichend eingestuft wurde. Der Vorschlag beinhaltete lediglich eine
Umverteilung, nicht aber zusatzliches Geld fiir finanzschwache Kommunen. Das Aktionsbiindnis
wendete sich sodann an den Bundespradsidenten und den Bundeskanzler. Olaf Scholz sagte bei einem
Treffen mit Vertretern*innen des Aktionsbiindnisses in Berlin weiterhin seine Unterstiitzung zu.

3.5.1.8. Ehemalige Bundesbahndirektion

Auf Vorschlag der Verwaltung hatte der Rat der Stadt in seiner Sitzung im April 2022 beschlossen, die
ehemalige Bundesbahndirektion am Doppersberg anzumieten. Ein drittes Rathaus mit modernen
Arbeitswelten soll dort entstehen.

Nach der erfolgreichen Ausschreibung einer Fachplanungsberatung zur Einrichtungs- und
Moblierungsplanung wurde im Laufe des Jahres 2023 mit den betroffenen Leistungseinheiten und
dem ausgewadhlten Berater die Mdblierungsplanung fiir die ehemalige Bundesbahndirektion
ausgearbeitet und an die sich verandernden Anforderungen der Feinbelegungsplanung angepasst.
Die erforderliche EU - weite Ausschreibung wurde fiir April 2024 geplant.

Im Rahmen der erteilten Baugenehmigung war im Jahresverlauf ein erheblicher Baufortschritt zu
erkennen, z.B. Abriss und Neubau des ersten Dachgeschosses, Schadstoffsanierung, Entkernung der
zu 6ffnenden Flachen u.a., so dass die Fertigstellung des Gebadudes weiter bis Anfang 2025 erwartet

wird.

Abbildung 14: Bundesbahndirektion (OFrank Buetz / Stadt Wuppertal)

3.5.1.9. Verfassungsklage Gemeindefinanzierungsgesetz

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) hat das Land NRW in § 9 Abs. 2 Nr. 1 und 3
GFG differenzierte fiktive Hebesatze fiir die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B eingefihrt. Zuvor
galten seit tiber 20 Jahren im GFG fir alle Gemeinden einheitliche fiktive Hebeséatze. Die neuerlich
eingefiihrte Differenzierung erfolgt danach, ob es sich um eine kreisfreie oder eine kreisangehorige
Stadt handelt.

Die Differenzierung bei den fiktiven Hebesatzen fiihrt dazu, dass die von den hoheren fiktiven
Hebesatzen betroffenen kreisfreien Stadte fiir die Zwecke des Finanzierungsausgleichs schlechter
gestellt werden als die kreisangehdrigen Stadte und Gemeinden, bei denen von einem niedrigen



Hebesatz ausgegangen wird. Der Nachteil liegt darin begriindet, dass ein hoherer fiktiver Hebesatz zu
einer hoheren Steuerkraftmesszahl und damit zu niedrigeren Schliisselzuweisungen fiir die
betroffenen kreisfreien Stadte flhrt. Fir die Stadt Wuppertal bedeutet dies letztlich einen
dauerhaften Verlust von Einnahmen in erheblichem MalRe.

Bereits im vergangenen Jahr wurde gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 Verfassungsklage
eingereicht. Die Stadt Wuppertal beteiligte sich auch in 2023 an der Beschwerde gegen das
Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 als Beschwerdefiihrerin unter der Federfiihrung des Stadtetages
NRW, denn die Gemeindefinanzierungsgesetze sind jeweils als Jahresgesetze ausgestaltet. Aus
diesem Grund ist nach Einschatzung der Prozessvertreter die Fortfliihrung der
Verfassungsbeschwerden notwendig, um die Rechtsposition der klagefiihrenden Stadte zu wahren.

Nur mit einer Verfassungsklage gegen das GFG 2023 ist sichergestellt, dass der VerfGH NRW die
Verfassungswidrigkeit der differenzierten Realsteuerhebesatze auch im GFG 2023 tiberpriift. Ohne
Verfassungsbeschwerde bestlinde das Risiko der Klagabweisung durch die Verwaltungsgerichte bei
den Zuwendungsbescheiden des LVR und GFG, gegen dessen RechtmaRigkeit ebenfalls Beschwerden
eingereicht wurden in den Jahren 2022 und 2023.

3.5.1.10. Birgergeld

Die Einflihrung des Biirgergeldes zum 01.01.2023 hat wider Erwarten unterjahrig nicht zu einer
Erh6hung der Zahl der Empfanger von Leistungen nach dem SGB Il gefiihrt. Im Gegenteil: von Marz
bis Dezember 2023 sind die Zahlen der Bedarfsgemeinschaften, der erwerbsfahigen
Leistungsberechtigten und der Langzeitleistungsbeziehenden gleichermaRen kontinuierlich
zuriickgegangen.

Kostensteigerungen waren im Bereich der Transferleistungen bei der Jobcenter Wuppertal A6R
dennoch zu verzeichnen. Dabei unterscheidet sich die Entwicklung der Leistungen zum
Lebensunterhalt von der Entwicklung der Leistungen fur Unterkunft und Heizung. Die
durchschnittliche Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Jahr 2023 hat sich im Vergleich
zum Vorjahr erhéht. Im Jahr 2023 waren die monatlichen Summen jedoch tendenziell wieder
ricklaufig. Im Gegensatz dazu sind die fir den stadtischen Haushalt bedeutsamen Leistungen fiir
Unterkunft und Heizung mit leichten Schwankungen, maRig aber dennoch kontinuierlich gestiegen.
Die Kostensteigerungen korrespondieren mit der allgemeinen Zunahme der Lebenshaltungskosten.

Aktuell (Stand: Mai 2024) hat die Jobcenter Wuppertal AGR im Verhéltnis zu anderen Jobcentern mit
einer vergleichbaren arbeitsmarktlichen und wirtschaftlichen Lage eine sehr gilinstige Entwicklung im
Bereich der Leistungen zum Lebensunterhalt und der Leistungen fiir Unterkunft und Heizung
aufzuweisen. Unter Bezugnahme auf die Frage, welche Jobcenter im statistischen Vergleichstyp (lll c)
die niedrigsten Kostensteigerungen in den beiden Transferleistungsbereichen zu verzeichnen haben,
liegt die Jobcenter Wuppertal AGR im Ranking jeweils in der Spitzengruppe (Platze 2 bzw. 3 von 21).

3.5.1.11. Ausweitung Wohngeld

Seit dem Inkrafttreten der Wohngeldreform am 1. Januar 2023 sind bislang ca. 24.500
Wohngeldantrage bei der Wohngeldbehdrde eingegangen. Hierzu zahlen sowohl Neuantrage als
auch Weiterleistungsantrage. Weiterhin geht taglich eine kontinuierlich hohe Anzahl an neuen



Antrdgen ein. Die Antrage haben sich seit der Reform ungefahr verdoppelt. Die meisten Antrage sind
berechtigt, fihren zu einer Bewilligung und werden somit dauerhaft zu laufenden Wohngeldfallen.
Durch die Reform und die dadurch entstehende Arbeitsbelastung hat sich die Stadt Wuppertal dazu
entschieden, das Personal im Bereich der Wohngeldstelle um 20 Stellen zu erhéhen.

Die Auswirkungen der Wohngeldreform sind weiterhin prdsent und es wird voraussichtlich bis Ende
des Jahres 2024 dauern, bis die Wohngeldantrage und alle weiteren Aufgaben mit dem bisherigen
Qualitatsstandard in einem angemessenen Zeitraum bearbeitet werden kénnen.

3.5.1.12. BOB Campus

Bei dem Projekt BOB Campus hat die Stadt Wuppertal eine Brachflache von rund 4.500 gm der
ehemaligen Textilfabrik Blinger im Stadtteil Oberbarmen zu einer 6ffentlich zuganglichen Parkanlage
entwickelt. Neben neuen Biro- und Coworking-Flachen sind auf dem Geldnde kreative Lernraume fiir
die benachbarte Max-Planck-Realschule, eine Kita, der Offene Ganztag fiir Grundschulkinder und die
Nachbarschaftsetage als Moglichkeitsort der Nachbarschaft vertreten. Mit dem Umzug auf den BOB
Campus im Mai 2023 wurde am neuen Standort aus der Stadtteilbibliothek Wichlinghausen die
,BIB@BOB — ein Ort fir alle”. Passend zum Gesamtkonzept und zum Design des BOB Campus wurde
die ,,BIB@BOB” vom Architekturbiiro ,,raumwerk.architekten” konzipiert und ausgestattet.

Das Projekt BOB Campus wurde im Rahmen des Bund-Landerprogramms ,,Sozialer Zusammenhalt
Oberbarmen/Wichlinghausen” mit Mitteln aus dem Europaischen Fonds fiir regionale Entwicklung
(EFRE NRW 2014-2020) ,,Investitionen in Wachstum und Beschaftigung” geférdert. Die
Aufwendungen zum Bob-Campus lagen im Jahr 2022 bei rd. 0,7 Mio. € und im Jahr 2023 bei rd. 1,2
Mio. €. Die Stadt Wuppertal stellte fur die Planung und Errichtung der Stadtteilbibliothek einen
Baukostenzuschuss in Hohe von 180.000,00 € bereit. Fir die Innenausstattung bewilligte der
Stadtrat zusatzlich 70.000,00 € aus dem Investitionshaushalt 2023.

3.5.1.13. Diversity Konzept

»Wuppertal ist bunt, unsere Stadtverwaltung soll es noch starker werden” ist das Ziel des im Juni
2023 von dem Rat der Stadt Wuppertal verabschiedeten Diversity Konzeptes. Dieses erstmalig
aufgelegte Konzept, das die Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung federfiihrend
entwickelt hat, wird von 2023-2026 laufen und soll fortgeschrieben werden.

3.5.1.14. NRW-Foérderungen

Zur Beseitigung der Schaden durch die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wurden der Stadt
Wuppertal vom Land NRW rd. 35,3 Mio. € zur Verfiigung gestellt. Die Ubergabe des Bescheides
erfolgte am 30.08.2023 durch Herrn Staatssekretar Daniel Sieveke.

Mit Hilfe der Férderung sollen in Wuppertal insgesamt 42 Mallnahmen zum Wiederaufbau der
Infrastruktur umgesetzt werden. Darunter fallen auch groRe Projekte wie z.B. die Sanierung der
Gesamtschule Barmen inkl. der Sporthalle (11,6 Mio. €) und die Sanierung des Opernhauses (11,8
Mio. €). Hier wurden groRRe Teile der Biihnentechnik, darunter der fahrbare Orchesterboden, aber
auch Instrumente durch das Hochwasser zerstort.



Ebenfalls beachtlich ist die Summe von rund 6,8 Mio. € aus dem Stadtebauférderprogramm des
Landes NRW mit dessen Hilfe Projekte aus dem gesamten Stadtgebiet in Angriff genommen werden
konnten. Darunter auch GroRRprojekte wie die Neugestaltung Deweerth’scher Garten, flir die mit
Gesamtkosten von rd. 2,7 Mio. € gerechnet und dank der Férderung ein GroRSteil durch das Land
NRW getragen wird (rd. 2,2 Mio. €).

Eine weitere nennenswerte Forderung erfolgt aus dem ,,Starkungspakt NRW*. Aus jenem kommen
der Stadt Wuppertal rd. 4,4 Mio. € zu Gute. Damit sollen die Folgen der Corona-Pandemie und des
Krieges gegen die Ukraine gemildert werden, indem z.B. Beratungsstellen und Einrichtungen der
sozialen Infrastruktur, aber auch Menschen in existenziellen Notsituationen finanziell unterstiitzt

werden.

3.5.1.15. Projekt zur Entwicklung eines Nachhaltigkeitshaushalt

Wuppertal soll einen Nachhaltigkeitshaushalt bekommen. Die Weichen fiir das Projekt wurden in der
Ratssitzung am 18.12.2023 gestellt (VO/1233/23). Ein Nachhaltigkeitshaushalt verbindet die
klassischen Haushaltspositionen mit Nachhaltigkeitszielen und -indikatoren — von sozialen Zielen
Uber die Ziele guter Bildung, Gleichstellung, Klimaschutz und letztlich nachhaltigen Stadten.
Wuppertal wird bei der Umstellung vom Nachhaltigkeitsmanagement des Landes NRW unterstiitzt.
Damit verbunden sind Beratungen, Workshops und Vernetzungsveranstaltungen mit anderen NRW
Kommunen.

3.5.1.16. Einstellungskampagne

Mit dem Haushalt 2023 wurde in der Stadtverwaltung eine Vielzahl von neuen Stellen geschaffen.
Dariiber hinaus gab es weitere vakante Stellen, die besetzt werden mussten. Diese besondere
Situation erforderte eine geeignete Sonderlésung, mit der moglichst effizient und zeitnah moglichst
viele vakante Stellen mit neuen Mitarbeitenden besetzt werden kénnen. Das Personalmanagement
hat sich daher zu einer grolangelegten Einstellungskampagne im Jahr 2023 entschieden.

Im Rahmen dieser Kampagne sollten einerseits die bisher frei gebliebenen Stellen und andererseits
die durch den Haushalt 2023 neu hinzugekommenen Stellen besetzt werden. Die
Sammelausschreibungen wurden mit einer breiten Marketingkampagne (iber die Stadtgrenzen
hinaus veroffentlicht. Dies fihrte dazu, dass sich auf ca. 150 zu besetzende Stellen insgesamt 1.230
Personen beworben haben. Ca. 610 Bewerbungen erfillten die Zulassungsvoraussetzungen der
Sammelausschreibungen. 300 Bewerbende wurden im Rahmen von 38 Auswahlverfahren im
Zeitraum vom 09.06.2023 bis zum 28.06.2023 bewertet. Dies flihrte in der Folge zu 175
bewerbungsabhangigen Hospitationen in den verschiedenen Leistungseinheiten. Abgeschlossen
wurde der Auswahlprozess mit 80 Einstellungen.

Besonders gut konnten die vakanten Stellen im Bereich des mittleren und gehobenen
Verwaltungsdienstes besetzt werden. Auch im Sozial- und Erziehungsdienst sowie im gewerblich-
technischen Bereich konnten mehr als 55 % bzw. 45 % der vakanten Stellen besetzt werden. Lediglich
im IT-Bereich konnten wenige Kandidat*innen gewonnen werden. Ein groRer Erfolg der
Einstellungskampagne war die enorme Aufmerksamkeit, die die Stadt Wuppertal als Arbeitgeberin



durch die Einstellungskampagne auf sich gezogen hat. Aus dieser Aufmerksamkeit kann die Stadt
weiterhin profitieren.

3.5.1.17. Neue Dienstvereinbarung fiir Homeoffice und mobiles Arbeiten

Die Arbeitsformen in der Stadtverwaltung Wuppertal haben sich in den vergangenen Jahren stark
verandert. Auch vor der Coronapandemie bestand bereits die Moglichkeit im Homeoffice zu
arbeiten, aber die notwendigen Kontaktbeschrankungen wahrend der Pandemie haben die
Anpassung an neue Arbeitswelten beschleunigt. So sind beispielsweise Videokonferenzen,
kurzfristiger Wechsel von Prasenz im Biiro und Homeoffice oder Flexibilisierung von Arbeitszeiten
inzwischen selbstverstandlicher Teil der neuen Arbeitsorganisation. Die bisher giiltige
Dienstvereinbarung bildete diese Entwicklung nicht mehr ab. Zum 01. Januar 2023 trat deswegen
eine neue Dienstvereinbarung , Alternierende Telearbeit und mobiles Arbeiten” in Kraft und ersetzte
die bisher giiltige Dienstvereinbarung aus dem Jahre 2016.

3.5.2. Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

3.5.2.1. Personelle Veranderungen im Verwaltungsvorstand

Am 23. Oktober 2023 teilte Stadtdirektor Dr. Stefan Kiihn mit, dass er nicht fir eine weitere Amtszeit
im Verwaltungsvorstand der Stadt Wuppertal kandidieren werde. Dr. Kihn war 24 Jahre lang
Dezernent fur Soziales, Jugend, Schule und Integration und hatte nach dem Ausscheiden von Dr.
Johannes Slawig interimistisch das Amt des Kdmmerers und Stadtdirektors Gbernommen. Seine
Amtszeit endet am 16. Juli 2024.

Im Jahr 2024 wurden mehrere Beigeordneten-Stellen neu besetzt:

- Herr Gunnar Ohrndorf wurde am 1. Juli 2024 als Nachfolger von Beigeordnetem Meyer
gewadhlt und trat seinen Dienst am 1. September 2024 an.

- Frau Dr. Katrin Linthorst wurde als neue Beigeordnete fiir den Geschéaftsbereich 3 gewahlt
und trat ihren Dienst ebenfalls am 1. September 2024 an.

- Frau Annette Berg folgt Dr. Kiihn im Geschaftsbereich 2.1 und beginnt ihre Tatigkeit am 1.
Dezember 2024.

3.5.2.2. 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW)

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat das Gesetz am 28. Februar 2024 beschlossen und
am 15. Marz 2024 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen veroffentlicht.
Das 3. NKFWG tritt riickwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft.

3.5.2.3. Neue Forderrichtlinien fiir die Stadtebauférderung

Im Jahr 2023 hat das Ministerium fiir Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes
Nordrhein-Westfalen neue Foérderrichtlinien fir die Stadtebauforderung verabschiedet. Diese treten
landesweit zum 01.01.2024 in Kraft. Damit verbunden sind umfangreiche Anderungen in den
Férdermodalitaten, dem Procedere und den Forderschwerpunkten. Daraus entstehen
umfangreichere Anforderungen fiir die Kommunen hinsichtlich des Mittelabrufs und der
Mittelverwendung.



3.5.2.4. Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025

Anfang Juli 2024 wurden von der Landesregierung die Eckpunkte fir das
Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 beschlossen. Fliir Wuppertal bedeuten die Annahmen der
Landesregierung eine Verschlechterung bei den Schllisselzuweisungen von tber 30 Mio. € im
Vergleich zum Haushaltsplan 2024/2025. Mit dem Entwurf hilt die Landesregierung am Verbundsatz
von 23 % fest und verzichtet so auf eine wichtige finanzielle Entlastung der Kommunen in Nordrhein-
Westfalen. Zudem wird die differenzierte Steuerkraftermittlung fortgesetzt, die bereits Gegenstand
der anhdngigen Verfassungsbeschwerden ist.

3.5.2.5. Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Landes

Die Orientierungsdaten (O-Daten) stiitzen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises
»Steuerschatzungen” vom Mai 2024. Zudem berlicksichtigen sie die Entwicklungen des
Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Insgesamt flihren sie zu einer Korrektur der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten, die sich in einer
entsprechend schwacheren Entwicklung der Steuereinnahmen widerspiegeln.

3.5.2.6. Oktober Steuerschatzung

Die insgesamt eingetriibte wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich in den Ergebnissen der
Steuerschatzung aus Oktober 2024 wider. Die Ergebnisse flihren zu einer weiteren Herabsenkung der
Prognosen fiir das Jahr 2025.



Abbildung 15: Organigramm der Stadt Wuppertal
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3.7. Chancen und Risiken

3.7.1. Schliisselzuweisungen

Mit Bescheid vom 24. Januar 2024 zum Finanz- und Lastenausgleich fir das Jahr 2024 hat die
Bezirksregierung Diisseldorf mitgeteilt, dass die Schliisselzuweisung auf 391,1 Mio. € festgesetzt
wurde. Dies ist die bedeutendste Einnahmeposition im stadtischen Haushalt. Insgesamt ist fiir 2024
damit ein Riickgang der Schliisselzuweisungen im Vergleich zu der bisherigen Mittelfristplanung fur
2024 von fast 11,0 Mio. € zu verzeichnen. Im Verlauf des Jahres 2024 hat sich gezeigt, dass die fur
das Jahr 2025 angenommene Steigerung von 4,5 % nicht erreicht wird und der Haushalt nach
Bekanntwerden der Eckpunkte fiir das Gemeindefinanzierungsgesetz mit einer deutlichen
Verschlechterung bei den Schllsselzuweisungen rechnen muss.

Die anhangigen Verfassungsbeschwerden gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze 2022 ff. stellen
auf massive methodische und systematische Kritikpunkte — insbesondere in Bezug auf die
differenzierten fiktiven Hebesatze - ab. Mit der hierdurch bezweckten veranderten Ermittlung der
Steuerkraft wird eine gednderte Verteilung der Finanzausgleichsmasse angestrebt, von der auch
Wuppertal profitieren wirde.

3.7.2. Gewerbesteuer

Nachdem in den letzten Jahren die Gewerbesteuerertrage kontinuierlich angestiegen sind und im
Jahr 2023 eine Allzeithoch erreicht haben, hat sich die Gewerbesteuerentwicklung in der zweiten
Jahreshilfte 2024 analog zu der Entwicklung auf Landes- und Bundesebene deutlich abgeschwacht.
Aufgrund der aktuellen Konjunkturentwicklung ist nicht davon auszugehen, dass diese Entwicklung
umgedreht wird, so dass auch in den kommenden Jahren mit deutlich geringeren Ertragen zu
rechnen ist. Hier bleibt abzuwarten, wie die Entwicklung der Wuppertaler Gewerbesteuerertrdge und
die damit verbundene Steuerkraft im landesweiten Vergleich zukliinftig einzuordnen ist und welche
positiven oder negativen Effekte dieser Vergleich auf die zukiinftige Gemeindefinanzierung durch das
Land NRW hat.

3.7.3. Ukraine Krieg

Noch immer wirkt sich der Ukraine-Krieg auf das Leben, nicht nur in Wuppertal, sondern in ganz
Europa aus. Der andauernde vélkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine hat massive
negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Energie-, Bau- sowie Lebenshaltungskosten in ganz
Europa. Einhergehend mit einer immer noch hohen Inflationsrate ergibt sich ein anhaltendes
finanzielles Risiko und eine Trendwende ist nicht in Sicht.

Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist zudem eine enorme Fluchtbewegung
entstanden. Seit Kriegsbeginn wurden bei der Stadt Wuppertal bis Ende Dezember 2023 insgesamt
rd. 6.100 Personen aus der Ukraine als Schutzsuchende registriert.

Seit dem 01.06.2022 sind ukrainischen Fllichtlinge berechtigt, Leistungen nach dem SGB Il zu
beziehen.



3.7.4. Fliichtlingssituation

Im Bereich der Fliichtlinge (ohne schutzsuchende Menschen aus der Ukraine) wird angesichts der
Prognose des Landes NRW wieder von steigenden Zahlen ausgegangen; bei 704
leistungsberechtigten Fllichtlingen im Jahr 2023 rechnet die Fachverwaltung fiir das Jahr 2024 mit
,Netto-Zugangen” von rund 672 Personen.

Insgesamt wird von einem Mehrbedarf in Hohe von rund 9,2 Mio. € ausgegangen. Insbesondere
rechnet die Fachverwaltung bei ihrer Kostenprognose mit steigenden Unterbringungskosten, da
aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes Neuanmietungen von Gemeinschaftsunterkiinften
notwendig werden. Die Unterhaltung von Gemeinschaftsunterkiinften ist i.d.R. kostenintensiver als
die Anmietung von Wohnraum, da neben den Kosten fiir die Verpflegung und der Zahlung eines
Taschengeldes fiir die Menschen auch die Betreuung und die Sicherheit in den vorgenannten
Unterklinften gewahrleistet werden muss.

3.7.5. Zins- und Finanzierungsrisiko

Ausgehend von einem Bestand an Liquiditatskrediten zum Stichtag 31.12.2023 einschlieBlich NRW-
Stadteanleihen von rd. 838 Mio. Euro birgt der Zinssatz ein permanentes Risiko flir den Haushalt.
Dieses Zinsrisiko hat sich infolge der seit Mitte 2022 erfolgten kontinuierlich Erhéhungen des EZB-
Leitzinses zumindest in Teilen realisiert, da infolge der Leitzinserhohungen auch die Zinskonditionen
bei den Banken gestiegen sind. Allerdings hat sich die Zinzsteigerung nur moderat auf den jahrlichen
Zinsaufwand ausgewirkt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass ein GroRteil des Liquiditdtsbedarfes
in mittel- oder langfrisitgen Krediten gebunden ist, bei denen die Zinssteigerung erst im Fall der
Prolongation wirksam wird. Lediglich im Bereich des sogenanten Tagesgeldes (,,over night), rd.
einem Drittel des Liquiditatskreditbestandes, hat die Zinssteigerung direkte Auswirkungen entfaltet.
Mitte 2025 hat die EZB-Bank begonnen, den Leitzins in bislang zwei Schritten um jeweils 0,25 %
wieder abzusenken, nachdem das Ziel einer deutlichen Absenkung der Inflation in Sichtweite
gekommen ist.

Zudem werden durch die Einflihrung eines Nachhaltigkeitshaushaltes mit dem Haushaltsplan
2026/2027 Chancen fur glinstigere Konditionen bei der Kreditaufnahme und Wettbewerbsvorteil bei
Kredit-Ausschreibungsverfahren erhofft.

Neben dem Zinsrisiko besteht auch das Finanzierungsrisiko. Angesichts der haushaltswirtschaftlichen
Herausforderungen ist mit einem steigenden Kreditbedarf zu rechnen, was sich sowohl auf den
Schuldenstand als auch auf den Zinsaufwand entsprechend auswirken wird. Auch in den Folgejahren
ist nicht mehr mit einem Abbau von Liquiditatskrediten zu rechnen. Ein endgltiger Abbau der
Liquiditatskredite ist somit in naher Zukunft, zumindest unter den aktuellen Rahmenbedingungen,
nicht moglich.

Inwieweit der aktuelle VorstoRR der Landesregierung fiir eine Altschuldenldsung die Situation
abschwadcht bleibt abzuwarten, zumal die Landesregierung die Lésung von der Beteiligung des
Bundes abhangig macht.



3.7.6. BUGA 2031

In der Bundesgartenschau 2031 werden grolSe Chancen als Stadtentwicklungs-Motor fiir die
langfristige Stadtentwicklung gesehen. Das sechsmonatige BUGA Event in 2031 schafft nachhaltig
bleibende Werte, stadtbauliche Prozesse werden angestofRen und Griin in die Stadt geholt. Sie 6ffnet
den Weg zu vielen Férderprogrammen, ermoglicht nachhaltige Stadtentwicklungsprojekte, bewirkt
weitere 6ffentliche und private Investitionen, lockt Gberregional Besucher an und kann das Image
einer Stadt deutlich positiv beeinflussen. Gleichzeitig gehen mit einem solchen GroBprojekt auch
immer finanzielle Risiken einher.

3.7.7. Digitalisierung

Auch im Zusammenhang mit der Auswahl als Digitale Modellkommune ist der Ubergang zu einer
digitalen Leistungserbringung fir die Stadtverwaltung eine der wesentlichen Aufgaben in den
nachsten Jahren. Unter Federfiihrung des Amts fiir Informationstechnik und Digitalisierung werden
zahlreiche Projekte durchgefiihrt, die sowohl die verwaltungsinternen Ablaufe verbessern als auch
eine birgerfreundlichere Aufgabenerledigung sicherstellen sollen.

Gleichzeitig sind Anstrengungen erforderlich, um sich vor der wachsenden Bedrohung durch
Cyberattacken zu schiitzen.

3.7.8. Smart City

Die Stadte und Gemeinden miissen sich den Herausforderungen und Chancen des digitalen Wandels
im Sinne einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung stellen. Wuppertal ist eine von
deutschlandweit 72, durch das Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen,
geforderten Modellkommunen des Modellprojektes ,,Smart Cities Made in Germany”.



Nachdem der Rat der Stadt im Marz 2023 die ganzheitliche Smart City Strategie beschlossen hat,
werden nun die nachstehenden Projekte bis zum Projektende 2026 umgesetzt:

o DigiTal Zwilling: Der DigiTal Zwilling ist ein detailreiches, lebendiges und interaktives Modell der
Stadt Wuppertal. Er wird es Nutzer*innen ermdoglichen, Wuppertal digital und vernetzt zu erleben
und die Zukunft der Stadt mitzugestalten.

e Smart Waste Tal: Die Vermeidung von Abféllen und eine bestmogliche Miilltrennung sind die
entscheidenden Faktoren auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Mit dem Projekt Smart
Waste Tal mochte Wuppertal die bestehende Liicke zwischen Digitalisierung und
Abfallmanagement schliel3en.

e Gesundes Tal: Praventive Gesundheitsangebote - digital und individuell! Fiir gesunde
Wuppertaler*innen sollen zukiinftig neue Praventionsangebote nach den individuellen
Bedirfnissen entwickelt und eine bessere Vernetzung des Gesundheitssystems ermdoglicht
werden.

Das Fordervolumen fir die gesamte Projektlaufzeit betragt maximal insgesamt rd. 11,9 Mio. €.
Gefordert werden dabei 90,0 % der tatsachlich entstehenden zuschussfahigen Kosten.

3.8. Darstellung der Personalsituation

Zum 31.12.2023 waren bei der Stadt Wuppertal (einschlieRlich Eigenbetriebe) 6.107
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschaftigt. Das sind 251 Personen mehr als zum Stichtag
31.12.2022. Das Beschiftigtenvolumen betrug im Kernbereich der Verwaltung 4.136,71
Vollzeitkrafte.

Tariflich Beschaftigte  Tariflich Beschaftigte Versorgungsempfanger

Beamte
Kernverwaltung Eigenbetriebe oder Ruhegeldempfinger
1.072 (-18) 3.739 (+375) 1.296 (-106) 1.048 (+10)
Durchschnittsalter 46,7 Jahre
Frauenanteil 59,7 %
Auszubildende 346 Personen (+12)

Teilzeitbeschaftigung 32,1 %
Tabelle 51: Personalsituation zum 31.12.2023




3.9. Ausblick

Nach zuletzt zwei erst sehr spat im Jahresverlauf eingebrachten Einzel-Haushalten, hat der Rat der
Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 18. Marz 2024 nun wieder einen Doppel-Haushalt fiir die Jahre
2024/25 beschlossen, welcher (auch Dank der vergangenen guten Jahresergebnisse) die Stadt vor
einem Haushaltssicherungskonzept bewahrt. Allerdings haben die unterjahrigen Entwicklungen 2024
offenbart, wie fragil die finanzielle Ausstattung Wuppertals ist und welchen grof3en
Herausforderungen die Stadt sich aufgrund der veranderten Rahmenbedingungen stellen muss.

Trotz der drohenden Haushaltskonsolidierung ist die Handlungsfahigkeit der Stadt von zentraler
Bedeutung. Moglich ist das nur durch den Mut zu klarer Priorisierung und einem kalkulierten
Umgang mit den in den kommenden Jahren anstehenden finanziellen Risiken, wie z.B.:

e die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland

e die Entwicklung der Sozialkosten, an denen sich Bund und Land nicht beteiligen,
insbesondere die Eingliederungshilfe und Hilfen zur Erziehung

o die Energieeffizienz im kommunalen Gebaudebestand

e die kommunale Warmeplanung

e den Rechtsanspruch auf den offenen Ganztag

e die Mallnahmen der Klimaanpassung und des Klimaschutzes

e die weitere Digitalisierung der Verwaltung

e eine schwacher werdende Konjunktur

Dies sind nur einige ausgewahlte Herausforderungen fiir die kommenden Jahre. Hinzu kommen
weitere Probleme wie die Bewaltigung des Investitionsstaus oder der Umgang mit dem
Fachkraftemangel.

Mit einem umfassenden Investitionsprogramm, mit einem behutsamen Personalaufwuchs und dem
bewussten Bekenntnis zu Zukunfts-Projekten wie der BUGA und dem Pina-Bausch-Zentrum wird
deutlich gemacht, dass Wuppertal trotz des enger werdenden finanziellen Rahmens auch (ber die
Stadt hinaus bereit ist Akzente zu setzen, die fiir ganz Nordrhein-Westfalen und Deutschland
Ausstrahlung haben kénnen.



3.10. Bilanzkennzahlen — NKF -Kennzahlenset

Mit dem Runderlass ,NKF-Kennzahlen” (Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008) sowie
dem Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW aus 2012 ist das nachfolgend beschriebene NKF-
Kennzahlenset als verbindlich erklart worden.

Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden
durfen, sondern es fiir eine Bewertung erforderlich ist, die Kennzahlen ins Verhaltnis zu Referenz-
oder Vergleichskennzahlen zu setzen.

Kennzahl Formel 2021 2022 2023
- Ordentliche Ertrage
Aufwands _ A 104,48%  103,08%  104,78%
deckungsgrad Ordentliche Aufwendungen
i ital- Eigenkapital
Eigenkapital CFlgenkapital 528%  655%  876%
quote Bilanzsumme
Eigenkapital- EK+SoPo Zuwendungen bzw. Beitrage
igenkapita gen bzw. BeltTe8e 4100 16,48%  17,56%  19,94%
quote 2 Bilanzsumme
Uberschuss- Jahresergebnis
- - - *100 45,83% 32,56% 34,94%
quote Allg.Rucklage+Ausgleichsriicklage
Infrastruktur- Infrastrukturvermogen
nirastruktur Ve mogeN 4100 13,82%  13,60%  14,00%
quote Bilanzsumme
Abschrei - Bilanzielle Abschreibun
Abschreibungs : g 2,86%  2,86%  2,79%
intensitat Ordentliche Aufwendungen
Drittfi ier- Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten
rittfinanzier geats & POSTEN 5565%  60,06%  66,31%
ungsquote Bilanzielle Abschreibung auf AV
itions- Bruttoinvestition
Investitions _ : * 87,13%  110,79%  100,42%
quote Abgdnge des AV+Abschreibungen AV
Eigenkapital

Anlagende- +SoPo Zuwendungen bzw. Beitrage o o o
ckungsgrad 2 +langfristiges Fremdkapital 62,39% 64,73% 70,09%

- *100
Anlagevermogen




Kennzahl Formel 2021 2022 2023

Dynamischer Effektivverschuldung
Verschuldungs- — *100 2.430,88% 3.595,75%  2.852,67%
Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit (FR)

grad

iquidita Liquide Mittel+kurzfristige Forderungen

Liquiditat a — B e e 4 100 17,80%  19,41%  22,85%
2. Grades Kurzfristige Verbindlichkeiten

Kurzfristige
Verbindlichkeits-
quote

Kurzfristige Verbindlichkeiten *100 21,33% 23,84% 18,61%

Bilanzsumme

. Finanzaufwendungen
Zinslastquote - *100 2,00% 1,59% 2,20%
Ordentliche Aufwendungen

Steuerertrage
Nettosteuer- .//icct-i)i\:jvSDttUE?rI;geeit
- M : * 0, 0, 0,
quo:e/UmIage Ordentliche Ertrage 100 35,24% 33,58% 34,50%
quote ./.GewSt Umlage
./.Fond Dt. Einheit
- Ertrdge aus Zuwendungen
Zuwendungs ge aus neen., 32,40%  31,80%  32,36%
quote Ordentliche Ertrage
i - Personalaufwendungen
Personalinten _ 81 4100 1859%  18,96%  19,77%
sitat Ordentliche Aufwendungen
Sa}ch- un'd Aufwendungen fir Sach-und Dienstl.
Dienstleistungs- - * 13,96% 12,99% 13,49%
. . Ordentliche Aufwendungen
intensitat
T f f- Transferaufwendungen
ransterau : 81 100 40,58%  40,92%  40,34%
wandsquote Ordentliche Aufwendungen

Tabelle 52: NKF-Kennzahlen



Eumr vl

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schwimmoper Wuppertal © Antje Zeis-Loi / Medienzentrum ........c.ccccoveeecveeeiieeecveeeeneeens
PN o] o] 1o INT o= VA AU T o] o 1= - | U SUPRRNE Il
Abbildung 3: Oberbiirgermeister Dr. Uwe SchneideWind..........cccveiieiiiiiiiiieii e eseee e \"
Abbildung 4: Stadtkammerer Thorsten BUNTE .......oviiiiiiiiiiiiec et e e e e \
Abbildung 5: SAachanlageVerMOZEN ......uviii et e e s e e e s e e e e s abaeeeennraeeeean 21
Abbildung 6: EigenkapitalentWiCkIUNG ........c.ovii i ee e 33
Abbildung 7: Jahresvergleich der ordentlichen Ertrage ......ccueeeeciieeecciiee e 45
Abbildung 8: Verteilung der ordentlichen Ertrage ......ccueeeeciieiicciiiieecee e 45
Abbildung 9: Vergleich Ergebnisrechnung mit Ergebnis Plan .........ccoccoviiiiiiiiei e 64
Abbildung 10: INVESEIIONSKIEAItE ..vviieeiiie et ae e e s saeeeeeas 70
PAN o] o] o [UT o =400 Bt RO M o TU T L = 1 £ =T 1 ST RR 72
Abbildung 12: ANIAgENSPIEEEI ... ..eeii et e e e e e naaaeeens 76
Abbildung 13: Entwicklung Eigenkapital auf Basis Haushaltsplan 2024/2025...........ccccoveeveeeieeeecnenens 88
Abbildung 14: Bundesbahndirektion (©Frank Buetz / Stadt Wuppertal)........cccceeeeeeeeeeeccieecciee s 93

Abbildung 16: Organigramm der Stadt WUPPEIrtal ........coeieciieieeciiee e 99



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: ErgebniSr@ChNUNG .c...viii et e e e e et e e e e sbt e e e s ebteeeesntaeeeeanes 9
Tabelle 2: FINANZIECANUNE ...ooo et e e e e et e e e ae e e e eataeeeeataeeesnsaneeens 11
Tabelle 3: Bilanz zum 31.12.2023 ... ..ottt ettt e et e s e e st e e e s sabt e e e ssbaeeeearaeeeennrreeeean 14
Tabelle 4: Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfahigkeit........ccccoovviieiiiiiiiiiiiiiieeciee, 19
Tabelle 5: Erlduterung der einzelnen Bilanzposten........uuiiviiiiiiciieiicciiiec et 20
Tabelle 6: Geleistete Anzahlungen, ANIagen iM BaU........cocccuiiiiiciiiiinciiiee e e e e seaee e 24
Tabelle 7: Anteile an verbundenen Unternehmen ........oovieiiiiiiiiiiiiceecec et s 26
Tabelle 8: SONUEIVEIMOZEN ...ccciciiiie ettt e e et e e e e etr e e e s sataeeeeaataeeeeassaeeesssaeeesssaneesnnseneanns 27
Tabelle 9: BELEIIIGUNGEN ..o e e e e et e e e et e e e e s bt e e e sstaeeeensaeeesnnsaneeans 28
Tabelle 10: Wertpapiere des ANlageVerMOZENS .......cccviiiiiirieeeeiiieeeeiteeeectreeessareeeessaeeessasaeeessnsaneeens 29
Tabelle 11: AUSIEINUNZEN . ..eiiei et e e st e e e et e e e e s abeeeessteeeesnsaeeesnsseneesns 29
Tabelle 12: Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande........cccvvvvvcvveeiiiiieeesiiieeeesieeeesseeeens 31
Tabelle 13: Aktive ReChNUNESabEIENZUNE ......coiveiiiiieiiie et sae e e s saaeeeeas 32
B oY LT Yo Ta o [T g o T 1y o <] PR 34
Tabelle 15: RUCKSTEIUNGEN......ccoceiieeeeiee ettt e et e e e et e e e e e aba e e e easaeeeensaeeeennsaneanns 36
Tabelle 16: ZUKUNTLIZE SONAEIPOSTEN ....eiiiiiiiie ettt e e et e e e e sre e e e e ara e e e earaeeesnsaneaean 41
Tabelle 17: passive RechnungsabgrenzungspoSteN ........cciicviiiecciiie et rrae e e e eareeeeas 42
Tabelle 19: Steuern und ahnliche ABZAbEN .....cc.uviiiiciee e 46
Tabelle 20: Ertrage aus Zuwendungen und allgemeinen UmIlagen........cccoecvveeiiiiiieiciiee e 47
Tabelle 21: Ertrage aus 6ffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ........cccocovveiiiiiiiiiiiecceecciee, 49
Tabelle 22: Ertrage aus privatrechtlichen Leistungsentgelten........cccoccveeeecieeiicciiiee e 50
Tabelle 23: Ertrage aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen..........cceecvveeeeciiieecciieeecciiee e 51
Tabelle 24: Sonstige ordentliche Ertrage ....c..oeeeeuiiie ittt e e e eeearae e e e naaeeeeas 52
Tabelle 25: Ordentliche AUFWENAUNZEN .........oooiiiiieeiee ettt e e e e e e earae e e e aaaeeeens 53
Tabelle 26: PersonalaUfWendUNEEN ........oii it e st e e e e e e s arae e e ssneaeeeeas 54
Tabelle 27: VersorgungsaufWenAUNGEN.........uii ittt e e etre e e st e e e s saar e e e sasaeeesnnsaeeeens 55
Tabelle 28: Aufwendungen fir Sach- und DienstleistuNgen ...........eeevciiieiiciiie i 56
Tabelle 29: Bilanzielle ADSChIeiIDUNGEN .........uiii i saaeeeeas 58
Tabelle 30: TransferaufWeNAUNZEN .........ooouiiii it e et e e e ara e e e earae e e eenaaeeaean 59
Tabelle 31: Sonstige ordentliche AUfWENAUNZEN ........eviiiiiiiii e e 61
Tabelle 32: Ordentliches ErgebNis..........uii it e e e e e e e arae e e e aaeeaean 62
Tabelle 33: FINANZEIZEDNIS .....ciiiiiiiei ettt et e e e tre e e et e e e e s abaeeesssaeeesataeeesnnsaneeans 62
Tabelle 34: Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit ..........ccceeeveiiieiiciiiiiiie e 63
Tabelle 35: Zahlungsrelevante VOrZaANEE .......uuiviciiiiieiiiie ettt e esre e e st e e e s saa e e e s saaae e s esneaaeeens 66
Tabelle 36: Nichtzahlungsrelevante VOrgange........ccuucviiiiiiiieiiciiieee ettt e e sre e s sae e s s saaeeeeas 67
Tabelle 37: Kredithedarf.... ... s e e e e st e e sra e e s e e ereeesnneeeans 69
Tabelle 38: NettonNeUVErSChUIAUNE .......coiii i e e e e e e e e e e e e e s annnes 69
Tabelle 39: LiQUIAItaAt ...t e e e e e e e s r e e e e e e e s abateeeeeeesessnsasaeeeeeeeesannsnnns 71
Tabelle 40: Noch nicht erhobene BeItrage.......ccccuuiiiieciiiiiiciee e e ee e 74
Tabelle 41: FOrderUNGSSPIEEE! .....uuviiiiciiieeciiieeecitee ettt e e et e e e ctr e e e s e e e e eeabaeeesassaeeesssaeeesnasseeesanssneenns 77
Tabelle 42: VerbindlichKeitENSPIEZE! ......ccoeeiiiiieiiiie e e e e e reae e e e saaaaeeeas 78

Tabelle 43: HaftungsVerNGINISSE ...uuiiiuiiie ettt e e s e e e aar e e e e aeaeeeesneaaeeeas 79



Tabelle 44:
Tabelle 45:
Tabelle 46:
Tabelle 47:
Tabelle 48:
Tabelle 49:
Tabelle 51:
Tabelle 52:
Tabelle 54:
Tabelle 55:

X
Sicherheiten ZUGUNSTEN DItter.....ccccciiii e saae e 79
RUCKSTEIUNGSSPIEGEI......eeeeeceiee ettt ettt e e bae e e et e e e e eabee e e e araeas 81
e S o 1 =1 o1 1= (= PP 82
ErmachtigungsUbertragUNEEN ......uuiiiieiiie ettt e e e e s 83
Zusammensetzung des Rates der Stadt Wuppertal ........ccccvvvviiieeiiiiieiicciee e 84
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und Ratsmitglieder........cccccovvvieviveceeivcciee e, 86
Ergebnis zum Stand 31.12.2022 .............c.oooiiiiiiiiiiiiee e s e e 87
Ergebnis zum Stand 31.12.2023 ..............oooiiiiiiii e ra e e e enes 87
Personalsituation zum 31.12.2023..............ccccoviiiiriiiiiiieeree e erre et sre e s are e s 103

NN LS =Y 0T 07221 01 1= o RN 106



Abkiirzungsverzeichnis

Abs. Absatz

abzgl. abziglich

AfA Absetzung fiir Abnutzung

AfW Allianz fir Wuppertal

AG Aktiengesellschaft

AGES Die Arbeitsgemeinschaft fuRganger- und fahrradfreundlicher Stadte,
Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e. V.

AHK Anschaffungs- und Herstellungskosten

AiB Anlage im Bau

akt. aktive

Anspr. Anspruch

AGR Anstalt des 6ffentlichen Rechts

APH Altenheime und Altenpflegeheime

AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz

ATZ Altersteilzeit

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal

B. A. Bachelor of Arts

B7 Bundesstralle 7

BauGB Baugesetzbuch

Ber. Mitglied Beratendes Mitglied

Betriebsvorr. Betriebsvorrichtungen

BIP Bruttoinlandsprodukt

BMWi Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie

BSI Bergisches Studieninstitut

bspw. beispielsweise

BUGA Bundesgartenschau

BV Bezirksvertretung

bzw. beziehungsweise

CBL Cross Border Leasing

Ccbu Christlich Demokratische Union Deutschlands

Co. KG Compagnie Kommanditgesellschaft

d. h. das heildt

dav. davon

Dipl. = Ing. Diplom-Ingenieur

Dr. Doktor

Drs. Drucksache

DUH Deutsche Umwelthilfe

e.V. eingetragener Verein

Ebd. Ebenda

einschl. einschliefRlich

ESW Eigenbetrieb StralRenreinigung Wuppertal




etc. et cetera

EXPO Exposition Universelle Internationale
FDE Fonds Deutsche Einheit

FDP Freie Demokratische Partei

ff. fort folgende

Finco Finanzcontrolling

Ford. Forderung

fortgeschr. fortgeschriebener

GB Geschaftsbereich

Gebaudeeinricht.

Gebaudeeinrichtung

gem.

gemald

Gem.-Verbanden

Gemeindeverbande

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung

gen. genommener

Geschaftsausstatt.  Geschaftsausstattung

GFG Gemeindefinanzierungsgesetz

gef. gegebenenfalls

gGmbH gemeinniitzige GmbH

gl. grundsticksgleiche

GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung
GMW Gebdudemanagement Wuppertal

GO Gemeindeordnung

GoB Grundséatze ordnungsmaRiger Buchfiihrung
Grd.st. Grundstiicke

Grundsich. Grundsicherung

Grundst. Grundstiicke

grundsticksgl. grundstlicksgleiche

GRW Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
GV Gemeindeverbande

GWG Gemeinnitzige Wohnungsbau GmbH
HGB Handelsgesetzbuch

HSP Haushaltssanierungsplan

i. R. Im Ruhestand

i.V.m. in Verbindung mit

i.H.v. in Hohe von

IG Interessensgemeinschaft
Infrastrukturverm.  Infrastrukturvermogen

inkl. inklusive

insb. insbesondere

Inv. Investitionskredite

ISA Industriestadteallianz

ISG Immobilienstandortgemeinschaft
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IT Informationstechnik

jur. juristische

KAG Kommunalabgabengesetz

KAoA Kein Abschluss ohne Anschluss
Kap. Kapitel

KdU Kosten der Unterkunft

KiJu Kinder- und Jugendwohngruppen

Kindertageseinr.

Kindertageseinrichtungen

KInvFG

Gesetz zur Forderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen

KiTa Kindertagesstatte

KomHVO Kommunalhaushaltsverordnung

LBG Landesbeamtengesetz

Ifd. laufend

m? Quadratmeter

M. A. Master of Arts

mbH mit beschrankter Haftung

MHKBG Ministerium fiir Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

Mio. Million

Mrd. Milliarde

MWIDE Ministerium flr Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

NKF Neues kommunales Finanzmanagement

NKEWG Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
fir Gemeinden und Gemeindeverbdnde im Land Nordrhein-Westfalen
Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen

NKF-CIG der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen,
NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Nr. Nummer

Nrn. Nummern

NRW Nordrhein-Westfalen

NutzLiz. Nutzungslizenzen

NW-Rdaume Naturwissenschaftsraume

o.a. oder dhnlich

off.-recht. Ford.

offentlich-rechtliche Foderung

offentl.-rechtl.

offentlich-rechtlich

offentlich- rechtl.

offentlich-rechtlich

OGS Offene Ganztagsschule

OPNV Offentlicher Personennahverkehr

ord. ordentlich

oVvG Oberverwaltungsgericht

PC Personal Computer

PSCD Public Sector Collection and Disbursement

privatrechtl.

privatrechtlich
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Prof. Professor

rd. rund

REP Die Republikaner

resp. respektive

Rickstell. Rickstellung

RWP Regionales Wirtschaftsférderungsprogramm

S. Satz

Selbst. Selbststandig

SGB Sozialgesetzbuch

sog. sogenannt

SonderHH Sonderhaushalt

sonst. sonstige

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands

St. Sankt

stadt. stadtisch

Stv. Stellvertreter

SV Sportverein

techn. technische

Transferl. Transferleistungen

Tsd. Tausend

TVL Tarifvertrag fiir den Offentlichen Dienst der Linder

TV6D Tarifvertrag fiir den Offentlichen Dienst

u. und

u. a. unter anderem; unter anderen

u.U. unter Umstanden

usw. und so weiter

UVG Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mutter und Vater
durch Unterhaltsvorschiisse oder -ausfalleistungen

verb. verbundene

Verkehrsl.anl.

Verkehrssignalanlagen

Vermogensgegen.  Vermogensgegenstand

vgl. vergleiche

VGV Vergabeverordnung

VHS Volkshochschule

VK Vollzeitkrafte

VKA Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbdnde
VO Vorlage

WAW Wasser und Abwasser Wuppertal
WFw Wahlergemeinschaft fiir Wuppertal
wirtschaftl. wirtschaftlich

WSW Wuppertaler Stadtwerke

z. B. zum Beispiel
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z.T. zum Teil
z.7t. zurzeit
Zufuhr Zufiihrung




	WUPPERTAL 2023 – ECKDATEN IM ÜBERBLICK
	Vorwort
	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW
	1. Jahresabschluss 2023
	1.1. Ergebnisrechnung (gemäß § 39 KomHVO NRW)
	1.2. Finanzrechnung (gemäß § 40 KomHVO NRW)
	1.3. Teilrechnungen (gemäß § 41 KomHVO NRW)
	1.4. Bilanz zum 31.12.2023 der Stadt Wuppertal

	2. Anhang
	2.1.  Allgemeine Hinweise
	2.2.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
	2.3. Isolierung der finanziellen Schäden aufgrund der Corona Pandemie sowie des Ukraine Krieges
	2.4. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten
	2.4.1. Aktiva
	2.4.1.1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
	2.4.1.2. Anlagevermögen
	a) Immaterielle Vermögensgegenstände
	b) Sachanlagen
	ba) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
	bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
	bc) Infrastrukturvermögen
	bd) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
	be) Maschinen, Technische Anlage und Fahrzeuge
	bf) Betriebs- und Geschäftsausstattung
	bg) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	c) Finanzanlagen
	ca) Anteile an verbundenen Unternehmen
	cb) Sondervermögen
	cc) Beteiligungen
	cd) Wertpapiere des Anlagevermögens
	ce) Ausleihungen


	2.4.1.3. Umlaufvermögen
	a) Vorräte
	b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	c) Wertpapiere des Umlaufvermögens
	d) Liquide Mittel

	2.4.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	2.4.2. Passiva
	2.4.2.1. Eigenkapital
	a) Allgemeine Rücklage
	b) Ausgleichsrücklage
	c) Jahresüberschuss

	2.4.2.2. Sonderposten
	a) Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge
	b) Sonderposten für den Gebührenausgleich
	c) Sonstige Sonderposten

	2.4.2.3. Rückstellungen
	a) Pensionsrückstellungen
	b) Rückstellungen für Deponien und Altlasten
	c) Instandhaltungsrückstellungen
	d) Sonstige Rückstellungen

	2.4.2.4. Verbindlichkeiten
	a) Anleihen
	b) Verbindlichkeiten aus Krediten und Derivaten
	c) Sonstige Verträge, die mittel- oder langfristige Verpflichtungen beinhalten
	ca) Wartungsverträge
	cb) Mietverträge
	cc) Andere sonstige Verträge
	cd) Forfaitierungen

	d) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
	e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
	f) Sonstige Verbindlichkeiten
	g) Erhaltene Anzahlungen
	h) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

	2.4.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung


	2.5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
	2.5.1. Ordentliche Erträge
	2.5.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben
	2.5.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
	2.5.1.3. Sonstige Transfererträge
	2.5.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	2.5.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
	2.5.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	2.5.1.7. Sonstige ordentliche Erträge
	2.5.1.8. Aktivierte Eigenleistungen
	2.5.1.9. Bestandsveränderungen

	2.5.2. Ordentliche Aufwendungen
	2.5.2.1. Personalaufwendungen
	2.5.2.2. Versorgungsaufwendungen
	2.5.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	2.5.2.4. Bilanzielle Abschreibungen
	2.5.2.5. Transferaufwendungen
	2.5.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2.5.3. Ordentliches Ergebnis
	2.5.4. Finanzergebnis
	2.5.5. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
	2.5.6. Außerordentliches Ergebnis
	2.5.7. Jahresergebnis
	2.5.8. Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Ergebnisplan
	2.5.9. Zahlungsrelevante / nicht zahlungsrelevante Vorgänge der Ergebnisrechnung
	2.5.9.1. Zahlungsrelevante Vorgänge
	2.5.9.2.  Nicht zahlungsrelevante Vorgänge


	2.6. Erläuterung zur Finanzrechnung
	2.6.1. Vergleich der Finanzrechnung mit dem Finanzplan
	2.6.1.1. Kreditbedarf
	2.6.1.2. Nettoneuverschuldung
	2.6.1.3. Investitionskredite
	a) Liquidität
	b) Liquiditätskredite


	2.6.2. Sonstige Angaben
	2.6.2.1. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen
	2.6.2.2. Gleichstellungsplan gem. § 5 Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen
	2.6.2.3. Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen


	2.7. Anlagenspiegel
	2.8. Forderungsspiegel
	2.9. Verbindlichkeitenspiegel
	2.9.1. Erläuterung der im Verbindlichkeitenspiegel genannten Haftungsverhältnisse

	2.10. Rückstellungsspiegel
	2.11. Eigenkapitalspiegel
	2.12. Ermächtigungsübertragungen
	2.13. Verantwortlichkeiten
	2.13.1. Zusammensetzung des Rates der Stadt Wuppertal
	2.13.2. Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder
	2.13.2.1. Mitglieder des Verwaltungsvorstands
	2.13.2.2. Mitglieder des Rates der Stadt Wuppertal



	3. Lagebricht zur Bilanz zum 31.12.2023
	3.1. Ergebnis zum Stand 31.12.2022
	3.2. Ergebnisüberblick zum 31.12.2023
	3.2.1. Eigenkapitalentwicklung der Stadt Wuppertal
	3.2.2. Zukünftige Ertragslage

	3.3. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit
	3.3.1. Eingeschränkte Bewirtschaftung nach den Kriterien der vorläufigen Haushaltsführung

	3.4. Ziele und Zielkennzahlen für den Haushaltsplan der Stadt Wuppertal
	3.5. Wichtige Vorgänge und Nachträge
	3.5.1. Wichtige Ereignisse im Berichtsjahr
	3.5.1.1. Personelle Veränderungen im Verwaltungsvorstand
	3.5.1.2. Organisatorische Veränderungen
	3.5.1.3. Corona
	3.5.1.4. Ukraine Krieg
	3.5.1.5. Smart City
	3.5.1.6. BUGA 2031
	3.5.1.7. Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte
	3.5.1.9. Verfassungsklage Gemeindefinanzierungsgesetz
	3.5.1.10. Bürgergeld
	3.5.1.11. Ausweitung Wohngeld
	3.5.1.12. BOB Campus
	3.5.1.13. Diversity Konzept
	3.5.1.14. NRW-Förderungen
	3.5.1.15. Projekt zur Entwicklung eines Nachhaltigkeitshaushalt
	3.5.1.16. Einstellungskampagne
	3.5.1.17. Neue Dienstvereinbarung für Homeoffice und mobiles Arbeiten

	3.5.2. Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
	3.5.2.1. Personelle Veränderungen im Verwaltungsvorstand
	3.5.2.2. 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW)
	3.5.2.3. Neue Förderrichtlinien für die Städtebauförderung
	3.5.2.4. Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025
	3.5.2.5. Bekanntgabe der Orientierungsdaten des Landes
	3.5.2.6. Oktober Steuerschätzung


	3.6. Organigramm der Stadt Wuppertal zum 31.12.2023
	3.7. Chancen und Risiken
	3.7.1. Schlüsselzuweisungen
	3.7.2. Gewerbesteuer
	3.7.3. Ukraine Krieg
	3.7.4. Flüchtlingssituation
	3.7.5. Zins- und Finanzierungsrisiko
	3.7.6. BUGA 2031
	3.7.7. Digitalisierung
	3.7.8. Smart City

	3.8. Darstellung der Personalsituation
	3.9. Ausblick
	3.10. Bilanzkennzahlen – NKF -Kennzahlenset


